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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföGÄndVwV 2013)

A. Problem und Ziel

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) wird gemäß Art. 104a Abs. 3,

Art. 85 GG in Verbindung mit § 39 Abs. 1 des Gesetzes im Auftrag des Bundes

von den Ländern durchgeführt. Um eine bundeseinheitliche Durchführung des

Gesetzes zu gewährleisten, hat die Bundesregierung mit Zustimmung des

Bundesrates gemäß Art. 85 Abs. 2 GG die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum

BAföG (BAföGVwV) erlassen. Diese richtet sich an die Vollzugsbehörden (Ämter

für Ausbildungsförderung) und beinhaltet verbindliche Hinweise zur Auslegung

und Durchführung des BAföG.

Die BAföGÄndVwV 2013 dient der Anpassung der Verwaltungsvorschrift an die

seit ihrer letzten Änderung im Dezember 2001 erfolgten Rechtsänderungen im

BAföG selbst und in angrenzenden Rechtsgebieten, an die Rechtsprechung, an

eine Vielzahl von Erlassen des BMBF sowie an neuere Entwicklungen in der

Hochschul- und Schulpolitik. Der Entwurf der BAföGÄndVwV 2013 wurde in drei

vom BMBF geleiteten Arbeitsgruppen unter Einbeziehung von Praktikern aus den

Ämtern für Ausbildungsförderung erarbeitet und anschließend mit den Obersten

Landesbehörden für Ausbildungsförderung abgestimmt. Durch den Wegfall von

überholten Regelungen und durch Aktualisierungen und Neuformulierungen zur

besseren Verständlichkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungsverfahrens wird ein

wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung im BAföG und zur Erleichterung des

Verwaltungsvollzugs geleistet.
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B. Lösung

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesausbildungsförderungsgesetz

wird geändert.

C. Alternativen

Keine

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Durch die geänderte Verwaltungsvorschrift wird kein Erfüllungsaufwand für

Bürgerinnen und Bürger begründet.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Durch die geänderte Verwaltungsvorschrift wird kein Erfüllungsaufwand für die

Wirtschaft begründet. Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preisniveau und

insbesondere das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Durch die geänderte Verwaltungsvorschrift entsteht auch für die Verwaltung kein

zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es werden vor allem in der Vergangenheit bereits

bekanntgemachte Einzel-Durchführungsregelungen (in Form von Erlassen und

Rundschreiben zur Gesetzesauslegung) nunmehr lediglich wieder in einem

Regelwerk zusammengefasst. Hierdurch ist eine gewisse Verkürzung der

Bearbeitungszeit zu erwarten.

F. Weitere Kosten

Keine
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Berlin, den 27. Juni 2013

An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Winfried Kretschmann

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen

Verwaltungsvorschrift zum Bundesausbildungsförderungsgesetz

(BAföGÄndVwV 2013)

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 85 Absatz 2 des

Grundgesetzes herbeizuführen.
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Federführend ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1

NKRG ist als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Angela Merkel



Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift

zum Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföGÄndVwV 2013)

Vom …

Nach Artikel 85 Absatz 2 des Grundgesetzes erlässt die Bundesregierung folgende All-

gemeine Verwaltungsvorschrift:

Artikel 1

Allgemeine Verwaltungsvorschrift

Die nachstehenden Teilziffern der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundesaus-

bildungsförderungsgesetz vom 15. Oktober 1991 (GMBl S. 770), zuletzt geändert durch

die BAföGÄndVwV 2001 vom 20. Dezember 2001 (GMBl S. 1141), werden wie folgt ge-

fasst:

Zu § 2

Zu § 2 Abs. 1

2.1.2 Die Ausbildungsstätten sind für den Vollzug des Gesetzes den in § 2 Abs. 1

Satz 1 im einzelnen bezeichneten Arten von Ausbildungsstätten nach Maß-

gabe der folgenden Tz 2.1.4 bis 2.1.19 zuzuordnen. Dabei ist der Weiterent-

wicklung des Bildungswesens Rechnung zu tragen. Bei der Zuordnung zu

den in Tz 2.1.4 bis 2.1.19 genannten Arten von Ausbildungsstätten ist von

dem Ausbildungsstättenverzeichnis des Landes auszugehen, in dessen Zu-

ständigkeitsbereich die Ausbildungsstätte liegt.

2.1.3 Weiterführende allgemeinbildende Schulen i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 sind, so-

weit sie derzeit in den Förderungsbereich des Gesetzes fallen: die Haupt-

schule, die Realschule, das Gymnasium, die integrierte Gesamtschule und

Schulen mit mehreren Bildungsgängen. Teile von kooperativen Gesamtschu-

len entsprechen der jeweiligen Schulform des gegliederten Schulwesens.

2.1.4 Die Hauptschule vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung. Sie endet

mit der Jahrgangsstufe 9 oder 10 und führt zu einem ersten allgemeinbil-

denden Schulabschluss am Ende der Jahrgangsstufe 9 (z.B. Hauptschulab-
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schluss, Berufsreife). Am Ende der Jahrgangsstufe 10 kann sie zu einem mitt-

leren Schulabschluss führen.

2.1.5 Die Realschule vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung. Sie endet mit

der Jahrgangsstufe 10 und führt zu einem mittleren Schulabschluss.

2.1.6 Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung. Es führt im

achtjährigen Bildungsgang nach der Jahrgangsstufe 12 und im neunjährigen

Bildungsgang nach der Jahrgangsstufe 13 zur allgemeinen Hochschulreife.

Am Ende der Jahrgangstufe 10 kann es einen mittleren Schulabschluss ver-

mitteln. Die gymnasiale Oberstufe umfasst drei Jahrgangsstufen: im achtjäh-

rigen Bildungsgang die Jahrgangsstufen 10 bis 12, im neunjährigen Bil-

dungsgang die Jahrgangsstufen 11 bis 13.

2.1.7 Die integrierte Gesamtschule ist eine Bildungseinrichtung, die Bildungsan-

gebote der Orientierungsstufe, der Hauptschule, der Realschule und des

Gymnasiums umfasst. Sie kann ferner Aufgaben der beruflichen Ausbildung

erfüllen.

Die integrierte Gesamtschule endet mit der Jahrgangsstufe 10. Ihr kann eine

gymnasiale Oberstufe angegliedert sein.

Sie vermittelt die Abschlüsse nach den Tz 2.1.4, 2.1.5 und 2.1.6 und kann

auch zu Abschlüssen des beruflichen Schulwesens führen.

neu

2.1.7a Schulen mit mehreren Bildungsgängen fassen verschiedene Schularten pä-

dagogisch und organisatorisch zusammen. Sie können in den Bundeslän-

dern unterschiedlich ausgestaltet sein.

2.1.8 Die Fachoberschule baut auf einem mittleren Schulabschluss auf und vermit-

telt allgemeine, fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse, Fähigkeiten

und Fertigkeiten. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 11 und 12 und führt zur

Fachhochschulreife. Die Jahrgangsstufe 11 beinhaltet Unterricht und fach-

praktische Ausbildung. Der Besuch der Jahrgangsstufe 11 kann durch eine

einschlägige Berufsausbildung ersetzt werden.

Der Unterricht in der Jahrgangsstufe 12 wird grundsätzlich in Vollzeit er-

teilt. Er kann auch in Teilzeit mit entsprechend längerer Dauer erteilt wer-

den.

Die Länder können auch eine Jahrgangsstufe 13 einrichten. Nach Abschluss

dieser Jahrgangsstufe kann die fachgebundene bzw. allgemeine Hochschul-

reife erreicht werden. Tz 2.1.13 ist zu beachten.

Den Auszubildenden an Fachoberschulen sind Auszubildende am einjähri-

gen Berufskolleg in Baden-Württemberg zur Erlangung der Fachhochschul-

reife sowie an der Berufsoberschule in Rheinland-Pfalz gleichgestellt.
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2.1.9 Die Abendhauptschule führt Berufstätige, die während der Vollzeitschul-

pflicht die Hauptschulausbildung nicht abgeschlossen haben, in mindestens

einjährigen Kursen zu einem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (z.B.

Hauptschulabschluss, Berufsreife).

2.1.10 Die Berufsaufbauschule ist eine Schule, die neben einer Berufsschule oder

nach erfüllter Berufsschulpflicht von Jugendlichen besucht wird, die in einer

Berufsausbildung stehen oder eine solche abgeschlossen haben. Sie vermit-

telt eine über das Ziel der Berufsschule hinausgehende allgemeine und fach-

theoretische Bildung und führt zu einem mittleren Schulabschluss. Der Bil-

dungsgang umfasst in Vollzeit mindestens ein Jahr. Die Fachoberschulklas-

sen 11 und 12 im Land Berlin, deren Besuch den Hauptschulabschluss und

eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt, gelten als Berufsaufbau-

schule.

2.1.11 Die Abendrealschule führt Berufstätige, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt

haben, zu einem mittleren Schulabschluss. In den letzten zwei Schulhalbjah-

ren vor der Abschlussprüfung sind die Auszubildenden in der Regel von

der Verpflichtung zur Ausübung einer Berufstätigkeit befreit.

2.1.12 Das Abendgymnasium führt Berufstätige zur allgemeinen oder zu einer

fachgebundenen Hochschulreife. Aufnahmevoraussetzung ist eine abge-

schlossene Berufsausbildung oder eine mindestens zweijährige Berufstätig-

keit sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. Auszubildende ohne mittleren

Schulabschluss oder eine gleichwertige Vorbildung müssen einen mindes-

tens halbjährigen Vorkurs erfolgreich absolviert haben. Die Ausbildungs-

dauer beträgt in der Regel drei und höchstens vier Jahre. In den letzten drei

Schulhalbjahren vor der Reifeprüfung sind die Auszubildenden von der

Verpflichtung zur Ausübung einer Berufstätigkeit befreit.

2.1.13 Das Kolleg führt in einem Bildungsgang von in der Regel drei und höchs-

tens vier Jahren zur allgemeinen oder zu einer fachgebundenen Hochschul-

reife. Aufnahmevoraussetzungen sind eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung oder eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit sowie ein Mindestal-

ter von 18 Jahren. Auszubildende, die keinen mittleren Schulabschluss

nachweisen können, müssen zusätzlich eine Eignungsprüfung oder einen

mindestens halbjährigen Vorkurs erfolgreich absolviert haben.

Den Auszubildenden an Kollegs gleichgestellt sind Auszubildende anderer

Schulformen, deren Aufnahmevoraussetzungen und deren Ausbildung nach

der Feststellung des jeweils zuständigen Bundeslandes einer Kollegausbil-

dung entsprechen.

Drucksache 551/13-3-



Die Auszubildenden in den als Vorstufe eingerichteten einjährigen Klassen

an den Berufsoberschulen in Bayern sind den Auszubildenden an Berufs-

aufbauschulen gleichgestellt.

2.1.14 Die Berufsfachschule ist eine Schule von mindestens einjähriger Dauer bei

Vollzeitunterricht, für deren Besuch keine Berufsausbildung oder berufliche

Tätigkeit vorausgesetzt wird. Sie hat die Aufgabe, allgemeine und fachliche

Lehrinhalte zu vermitteln. Die Berufsfachschule kann zu verschiedenen

schulischen und/oder beruflichen Bildungsabschlüssen führen. Je nach

Ausbildungsdauer und dem vermittelten Abschluss erfolgt eine Förderung

nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2.

2.1.15 Berufsfachschule im Sinne des Gesetzes sind auch die mindestens einjährigen

Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung; dies sind z. B.:

a) das Berufsgrundbildungsjahr im Sinne der Anrechnungsverordnungen

nach § 7 des Berufsbildungsgesetzes bzw. § 27 a Abs. 1 der Handwerks-

ordnung, dessen Besuch einen Teil einer Ausbildung in Betrieben oder an

überbetrieblichen Ausbildungsstätten ersetzt,

b) das Berufsvorbereitungsjahr, eine Sonderform der beruflichen Grundbil-

dung insbesondere für solche Jugendliche, die die Voraussetzungen für

eine qualifizierte Berufsausbildung noch nicht erfüllen,

c) der berufsbefähigende Bildungsgang (Zusammenfassung der Teilzeitbe-

rufsschulpflicht auf ein Jahr), der Jugendlichen ohne Ausbildungsver-

hältnis oder ohne Ausbildung in einer beruflichen Vollzeitschule eine be-

rufliche Grundbildung vermittelt und

d) die berufliche Grundbildung lern- bzw. geistig behinderter Schülerinnen

und Schüler an Förderschulen (z.B. Werkstufe, Berufsorientierungsstufe).

Für die Teilnahme an einem kooperativen Berufsgrundbildungsjahr, in dem

die Ausbildung gleichzeitig in Schule und Betrieb stattfindet, wird Ausbil-

dungsförderung nicht geleistet.

2.1.16 Die Fachschule vermittelt eine vertiefte berufliche Fachbildung und fördert

die Allgemeinbildung. Sie setzt grundsätzlich den Abschluss einer einschlä-

gigen Berufsausbildung oder eine entsprechende praktische Tätigkeit vo-

raus. Als weitere Voraussetzung kann eine zusätzliche Berufsausübung ge-

fordert werden.

Bildungsgänge an Fachschulen in Vollzeit dauern in der Regel mindestens

ein Jahr, Bildungsgänge an Fachschulen in Teilzeit dauern entsprechend

länger.

Je nachdem, ob für den Besuch der Fachschule eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung vorausgesetzt und welcher Bildungsabschluss vermittelt wird,
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erfolgt eine Förderung für den Besuch einer Schule nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2

oder 3.

Zur Definition von Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Be-

rufsausbildung voraussetzt, vgl. Tz 13.1.1.

2.1.17 Die Höhere Fachschule baut auf einem mittleren Bildungsabschluss oder ei-

ner gleichwertigen Vorbildung auf. Sie führt in vier bis sechs Halbjahren zu

einem Abschluss, der in der Regel durch eine staatliche Prüfung erlangt

wird. Er ermöglicht den unmittelbaren Eintritt in einen Beruf gehobener Po-

sition und führt unter besonderen Umständen zur allgemeinen oder zu einer

fachgebundenen Hochschulreife.

2.1.18 Akademien sind berufliche Ausbildungsstätten, die keine Hochschulen sind.

Sie können nach Erwerb eines mittleren Bildungsabschlusses sowie nach ei-

ner abgeschlossenen Berufsausbildung, nach einem zweijährigen Praktikum

oder nach mehrjähriger beruflicher Tätigkeit besucht werden. Der Bildungs-

gang an einer Akademie dauert mindestens fünf Halbjahre und führt zu ei-

nem gehobenen Berufsabschluss, der mit Bestehen einer staatlichen Prüfung

erreicht wird. Akademien sind auch die staatlichen Berufsakademien.

2.1.19 Hochschulen bereiten auf Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaft-

licher Erkenntnisse und Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Ge-

staltung erfordern. Voraussetzung der Zulassung ist der Nachweis der für

das gewählte Studium erforderlichen Qualifikation (insbesondere allgemei-

ne oder fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife). Der Begriff

Hochschule im Sinne dieses Gesetzes umfasst Hochschulen jeder Art und

jeder Organisationsform. Die Förderungsfähigkeit einer Ausbildung an

nichtstaatlichen Hochschulen richtet sich nach § 2 Abs. 2.

2.1.20 Für den Besuch von Sonderschulen bzw. Förderschulen wird Ausbildungs-

förderung geleistet, soweit sie – unter Berücksichtigung der besonderen La-

ge der betreffenden Schülerinnen und Schüler – denselben Lehrstoff vermit-

teln und zu denselben Ausbildungszielen führen wie die in Tz 2.1.4 bis

2.1.15 genannten Ausbildungsstätten.

2.1.22 Ersatzschulen sind die als solche nach dem jeweiligen Landesrecht geneh-

migten oder anerkannten Privatschulen, an denen – auch in Erfüllung der

Schulpflicht – dieselben Bildungsabschlüsse erzielt werden können wie an

staatlichen Schulen.

2.1a.1 Die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 sind nur erfüllt für Auszu-

bildende, die von der Wohnung ihrer Eltern oder des Elternteils aus, dem sie

rechtlich oder tatsächlich zugeordnet sind, infolge räumlicher Entfernung

eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte in einer angemessenen
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Zeit nicht erreichen können. Auszubildende wohnen nur dann bei ihren El-

tern, wenn sie mit ihnen in einer häuslichen Gemeinschaft leben. § 12 Abs.

3a findet im Rahmen des § 2 Abs. 1a keine Anwendung.

Andere Gründe als die räumliche Entfernung, etwa Erwerbstätigkeit eines

alleinstehenden Elternteils, unzureichende Wohnverhältnisse, Gefährdung

durch Umwelteinflüsse oder besondere soziale oder medizinische Betreu-

ungsbedürftigkeit erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1

nicht.

2.1a.3 Für die Frage, ob eine Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern aus in

angemessener Zeit erreicht werden kann, ist die durchschnittliche tägliche

Wegzeit maßgebend, nicht die Wegstrecke. Eine Ausbildungsstätte ist nicht

in einer angemessenen Zeit erreichbar, wenn bei Benutzung der günstigsten

Verkehrsverbindungen mindestens an drei Wochentagen für Hin- und

Rückweg eine Wegzeit von mehr als zwei Stunden benötigt wird.

Zu der Wegzeit gehören auch Wege zwischen der Haltestelle des Verkehrs-

mittels und der Ausbildungsstätte bzw. Wohnung sowie die notwendigen

Wartezeiten vor und nach dem Unterricht. Umsteigezeiten zwischen ver-

schiedenen Verkehrsmitteln gelten als Wartezeit. Nach Addition von Hin-

und Rückweg ist jeder angefangene Kilometer Fußweg mit 15 Minuten zu

berechnen. Maßgebend sind die regelmäßigen Verkehrsverhältnisse im Be-

willigungszeitraum.

2.1a.4 Erreichbar ist eine Ausbildungsstätte ferner nicht, wenn Auszubildenden

der Weg aus einem in ihrer Person liegenden Grund (z. B. Krankheit, Behin-

derung) nicht zuzumuten ist. In Zweifelsfällen ist das zuständige Gesund-

heitsamt im Wege der Amtshilfe gutachtlich zu hören.

2.1a.5 Die Prüfung nach § 2 Abs. 1a Nr. 1 entfällt bei Vollwaisen oder wenn der

Aufenthaltsort der Eltern nicht bekannt ist.

2.1a.6 Die erforderliche räumliche Nähe zwischen Elternwohnung und Ausbil-

dungsstätte ist auch dann nicht gegeben, wenn

a) die auszubildende Person rechtlich gehindert ist, in der Wohnung ih-

rer Eltern oder eines Elternteils zu wohnen und der Hinderungsgrund

nicht von der auszubildenden Person zu vertreten ist (z. B. Sorgerecht

nach Ehescheidung liegt bei dem anderen Elternteil; ein Elternteil be-

findet sich in einem Pflegeheim oder in Strafhaft; ein Elternteil steht un-

ter rechtlicher Betreuung, die Betreuung umfasst die Sorge für Woh-

nungsangelegenheiten und die betreuende Person hat die Aufnahme

der auszubildenden Person in die Wohnung des Elternteils abgelehnt);

b) die volljährige auszubildende Person als Minderjährige aufgrund der

Bestimmung Dritter (nicht ihrer Eltern) rechtlich gehindert war, in der

Drucksache 551/13 -6-



Wohnung ihrer Eltern oder eines Elternteils zu wohnen. In diesen Fäl-

len gilt sie auch nach Erreichen der Volljährigkeit als rechtlich gehin-

dert, bei ihren Eltern zu wohnen. Bei nichtehelichen Kindern oder Kin-

dern geschiedener Eltern ist auch nach Eintritt der Volljährigkeit von

der bestehenden rechtlichen Zuordnung auszugehen. Maßgeblich ist

weiterhin allein die Wohnung des vor Eintritt der Volljährigkeit sorge-

berechtigten Elternteils.

2.1a.7 Sofern die Unterbringung von Auszubildenden außerhalb ihres Elternhau-

ses nach Maßgabe des SGB VIII erfolgt, steht dies einer Erreichbarkeit der

Ausbildungsstätte von der elterlichen Wohnung nicht entgegen, solange den

Eltern oder einem Elternteil der Auszubildenden das Sorgerecht bzw. das

Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht entzogen worden ist. Ausbildungsför-

derung ist wegen der allein erziehungsbedingten auswärtigen Unterbrin-

gung nicht gerechtfertigt.

Dagegen steht eine auswärtige Unterbringung nach Maßgabe des SGB VIII

außerhalb des Elternhauses einer Erreichbarkeit der Ausbildungsstätte ent-

gegen, sofern

 die Sorgeberechtigten gestorben sind (vgl. Tz 2.1a.5) oder

 den Eltern bzw. dem bisher sorgeberechtigten Elternteil das Aufent-

haltsbestimmungsrecht entzogen ist (vgl. Tz 2.1a.6).

2.1a.8 Eine entsprechende Ausbildungsstätte ist vorhanden, wenn sie nach Lehr-

stoff und Bildungsgang zu dem angestrebten Ausbildungs- und Erziehungs-

ziel führt.

Berufsbildende Ausbildungsstätten, die sich nach schulrechtlichen Bestim-

mungen in den angebotenen Fachrichtungen unterscheiden, sind keine ei-

nander entsprechenden Ausbildungsstätten.

Auf ein besonderes Erziehungsziel kann sich eine auszubildende Person je-

doch nur berufen, wenn

- für sie eine an das Erziehungsziel gebundene berufliche Vorbildung

für die Ausübung des angestrebten Berufes von Bedeutung ist oder

- sie aus konfessionellen oder weltanschaulichen Gründen auf das be-

sondere Erziehungsziel Wert legt.

2.1a.9 Gymnasien verschiedenen Typs sind keine einander entsprechenden Aus-

bildungsstätten.

Gymnasien sind z. B. dann verschiedenen Typs, wenn sie unterschiedliche

Aufnahmevoraussetzungen haben oder sich aufgrund eines nicht unerhebli-

chen Anteils spezieller, über den üblichen Fächerkanon hinausgehender
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sprach- bzw. berufsspezifischer Unterrichtsangebote unterscheiden, die der

Schule insgesamt eine besondere Prägung geben.

Lediglich unterschiedliche Schwerpunkte reichen nicht aus. Auch die Spra-

chenfolge innerhalb eines gymnasialen Typs (welche Fremdsprachen ab

welcher Jahrgangsstufe unterrichtet werden) ist unerheblich.

2.1a.10 Weiterführende allgemeinbildende Schulen desselben Typs sind in der

gymnasialen Oberstufe grundsätzlich auch dann einander entsprechende

Ausbildungsstätten, wenn die Lernangebote in Leistungs- und/oder

Grundkursen nicht deckungsgleich sind. Eine entsprechende Ausbildungs-

stätte ist nicht vorhanden, wenn an der besuchten Ausbildungsstätte oder an

einer anderen erreichbaren Ausbildungsstätte

a) die Teilnahme an Kursen in einem Leistungsfach, das zur Fortsetzung

eines Ausbildungsschwerpunktes der Mittelstufe gewählt wurde, nicht

möglich ist oder

b) ein gewünschter beruflicher Schwerpunkt nicht angeboten wird.

2.1a.12 Für behinderte Personen ist eine nicht auf die jeweilige Behinderung einge-

richtete Ausbildungsstätte keine entsprechende zumutbare Ausbildungsstät-

te i.S.d. Absatzes 1a. Die Tz 14a.0.1 bis 14a.0.3 sind anzuwenden.

2.1a.15 Der Besuch einer Ausbildungsstätte ist der auszubildenden Person nicht

zumutbar, wenn dadurch die Ausbildung wesentlich beeinträchtigt würde.

Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt z. B. vor, wenn die auszubildende

Person infolge einer Veränderung ihrer Lebensverhältnisse und der ihrer El-

tern während des letzten Schuljahres oder bei Gymnasien während der letz-

ten beiden Schuljahre vor Abschluss des Ausbildungsabschnitts auf eine an-

dere Ausbildungsstätte wechseln müsste.

2.1a.16 Auszubildenden ist der Wechsel auf ein Gymnasium anderen Typs, auf ein

Gymnasium desselben Typs mit anderer Sprachenfolge sowie der Wechsel

von einer integrierten Gesamtschule auf ein Gymnasium oder umgekehrt

nicht zumutbar. Satz 1 gilt nicht, wenn der Typ der Ausbildungsstätte im

Laufe der Ausbildungszeit geändert wird.

2.1a.19 Eine entsprechende Ausbildungsstätte ist weiter nicht vorhanden, wenn die

von der Wohnung der Eltern aus erreichbare Ausbildungsstätte

 Schulgeld in einer Höhe erhebt, das sich als ein Hindernis darstellt, die

angestrebte Ausbildung an der in der Nähe der Elternwohnung gelege-

nen Ausbildungsstätte aufzunehmen,
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 die auszubildende Person nur als Internatsschüler aufnimmt,

 leistungsbezogen strengere Zugangsvoraussetzungen hat.

neu

2.1a.20 Als Kinder nach Nummer 3 gelten die in Tz 25.5.1 genannten Personen.

2.4.1 Praktikum ist nur eine fachpraktische Ausbildung, deren zeitliche Dauer

und inhaltliche Ausgestaltung in Ausbildungsbestimmungen geregelt ist.

Das Praktikum darf keine selbständige, in sich abgeschlossene Ausbildung

sein. Es muss vielmehr auf eine Ausbildung an einer Ausbildungsstätte nach

§ 2 Abs. 1 bis 3 vorbereiten oder diese ergänzen.

Ein im Inland durchgeführtes Praktikum ist auch dann förderungsfähig,

wenn es im Zusammenhang mit einer vollständig im Ausland durchgeführ-

ten Ausbildung gefordert wird, die nach § 5 Abs. 2 förderungsfähig ist (vgl.

zur Zuständigkeit Tz 45.4.1 und 45.4.4).

Freiwillige Praktika können als solche nicht gefördert werden. Werden sie

neben einer förderungsfähigen Ausbildung absolviert, gilt Tz 2.5.5.

2.4.2 Es ist unerheblich, ob das Praktikum vor, während oder nach dem schuli-

schen bzw. hochschulischen Teil der Ausbildung abzuleisten ist.

Unerheblich ist ferner, ob das Praktikum eine Voraussetzung für die Zulas-

sung zum Besuch der Ausbildungsstätte oder Teil der schulischen Ausbil-

dung oder Hochschulausbildung ist.

2.4.5 Praktikantinnen und Praktikanten sind förderungsrechtlich den Auszubil-

denden an den Ausbildungsstätten gleichzustellen, deren Besuch das Prakti-

kum erforderlich macht.

Ob die Praktikumsstelle im Einzelfall die Anforderungen der Ausbildungs-

bestimmungen erfüllt, soll aufgrund einer entsprechenden Bescheinigung

einer Ausbildungsstätte oder einer anderen Stelle entschieden werden.

2.4.5a Bei Praktikantinnen und Praktikanten, die außerhalb des Elternhauses un-

tergebracht sind, ist die Erreichbarkeit der Praktikumsstelle von der Woh-

nung der Eltern nicht zu prüfen.

Bei unterrichtsbegleitenden Praktikumszeiten wie z. B. in der Jahrgangsstufe

11 der Fachoberschule gilt dies nur, soweit in der Ausbildung bzw. dem be-

treffenden Teilzeitraum der Ausbildung eine praktische Ausbildung außer-

halb der Ausbildungsstätte überwiegt (z. B. drei Tage Praktikum im Betrieb

und zwei Tage Unterricht/fachpraktische Ausbildung in der Schule).
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2.4.6 Während eines Vor-Praktikums, das in Ausbildungsbestimmungen unter-

schiedlicher Ausbildungsstättenarten zeitlich und inhaltlich in gleicher Wei-

se geregelt ist, ist die förderungsrechtliche Stellung des Auszubildenden

nach seiner Erklärung darüber zu bestimmen, welche Ausbildungsstätte

(Art von Ausbildungsstätten) er anschließend zu besuchen beabsichtigt.

2.4.7 (Aufgehoben)

2.4.8 Wird das Praktikum nach dem Erwerb der Hochschul- oder Fachhochschul-

reife als Zugangsvoraussetzung zum Studium einer bestimmten Fachrich-

tung oder als Prüfungsvoraussetzung gefordert, so steht es im Zusammen-

hang mit der beabsichtigten Ausbildung an der Hochschule.

2.4.9 Ergänzt das Praktikum eine Schulausbildung, die allein zum Besuch einer

anderen Schule oder Hochschule nicht ausreicht, so steht es im Zusammen-

hang mit dieser Schulausbildung.

2.4.10 Maßgebend ist das Recht des Landes, in dem die Ausbildungsstätte liegt.

Auf das Recht des Landes, in dem das Praktikum durchgeführt wird, kommt

es nicht an.

2.5.1 Ein Wechsel der konkreten Ausbildungsstätte innerhalb derselben Ausbil-

dungsstättenart (vgl. Tz 2.1.2) lässt die Fortdauer des Ausbildungsabschnitts

unberührt. Ein einheitlicher Ausbildungsabschnitt liegt auch beim Wechsel

von einer Teilzeit- zu einer Vollzeitausbildung an derselben Ausbildungs-

stättenart vor.

2.5.2 Die Arbeitskraft der Auszubildenden wird durch die Ausbildung voll in An-

spruch genommen, wenn nach den Ausbildungsbestimmungen oder der all-

gemeinen Erfahrung die Ausbildung (Unterricht, Vorlesung, Praktika, Vor-

und Nachbereitung) 40 Wochenstunden erfordert.

Im schulischen Bereich ist eine Vollzeitausbildung nur anzunehmen, wenn

die Unterrichtszeit mindestens 20 Wochenstunden beträgt. Der Religionsun-

terricht ist mitzuzählen, auch wenn Auszubildende im Einzelfall daran nicht

teilnehmen. Zu welcher Tageszeit der Unterricht erteilt wird, ist unerheblich.

An Hochschulen kann eine Vollzeitausbildung grundsätzlich angenommen

werden, wenn im Durchschnitt pro Semester 30 ECTS-Leistungspunkte ver-

geben werden. Teilzeitausbildungen sind nicht förderungsfähig.

2.5.3 Bei Hochschulausbildungen ist grundsätzlich von einer Vollzeitausbildung

auszugehen, wenn dies in der Bescheinigung nach § 9 bestätigt wird.

Dies gilt auch bei dualen Studiengängen (vgl. Tz 7.1.10).
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2.5.5 Wenn die Ausbildung die Arbeitskraft im Allgemeinen voll in Anspruch

nimmt, ist eine daneben ausgeübte Beschäftigung förderungsunschädlich.

2.5.6 Eine kurzfristige, von der auszubildenden Person nicht zu vertretende Ver-

minderung der Unterrichts-, Vorlesungs-, Praktikums- oder Vor-und Nach-

bereitungszeit steht der Leistung von Ausbildungsförderung nicht entgegen.

2.6.3 Teilnehmende an vollzeitschulischen Fortbildungsmaßnahmen an staatli-

chen oder staatlich anerkannten Schulen haben ein Wahlrecht zwischen den

Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfort-

bildung (AFBG) und den Leistungen nach diesem Gesetz.

Erhält die auszubildende Person für eine Ausbildung Leistungen nach dem

AFBG, ist ein Anspruch auf BAföG-Förderung für eine zeitlich überlappen-

de andere Ausbildung nicht ausgeschlossen. Der Unterhaltsbeitrag nach

dem AFBG ist in einem solchen Fall voll als bedarfsminderndes Einkommen

gemäß § 21 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 23 Abs. 4 Nr. 2 anzurechnen

(vgl. Tz 21.3.6 a).

Wird für die Fortbildungsmaßnahme BAföG-Förderung in Anspruch ge-

nommen, so kann die gleiche Maßnahme unabhängig von Art und Umfang

der bezogenen Leistungen nicht nach dem AFBG gefördert werden.

2.6.4 Begabtenförderungswerke im Sinne dieser Vorschrift sind:

a) Cusanuswerk

Bischöfliche Studienförderung

Baumschulallee 5

53115 Bonn

b) Evangelisches Studienwerk e. V. Haus Villigst

Iserlohner Str. 25

58239 Schwerte

c) Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.

Godesberger Allee 149

53175 Bonn

d) Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Begabtenförderung

Karl-Marx-Str. 2

14482 Potsdam

e) Hans-Böckler-Stiftung

Hans-Böckler-Str. 39

40476 Düsseldorf

f) Förderungswerk Hanns-Seidel-Stiftung e. V.

Lazarettstraße 33
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80636 München

g) Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Rathausallee 12

53757 St. Augustin

h) Stiftung der Deutschen Wirtschaft im Haus der Deutschen Wirtschaft

Breite Str. 29

10178 Berlin

i) Heinrich-Böll-Stiftung e. V.

Schumannstr. 8

10117 Berlin

j) Studienstiftung des Deutschen Volkes

Ahrstr. 41

53175 Bonn

k) Bundesstiftung Rosa Luxemburg e. V.

Franz-Mehring-Platz 1

10243 Berlin

l) Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES)

Am Neuen Palais 10

14469 Potsdam

m)Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB)

Lievelingsweg 102-104

53119 Bonn

Diese Institutionen werden nur insoweit als Begabtenförderungswerk tätig,

als sie hierfür öffentliche Mittel einsetzen.

2.6.4a Der Leistungsausschluss nach Nummer 2 gilt erst dann, wenn Auszubilden-

de tatsächlich Leistungen eines Begabtenförderungswerkes erhalten (z.B.

Büchergeld, Leistungen zum Lebensunterhalt), und nicht bereits, wenn sie

lediglich in das Förderprogramm aufgenommen worden sind.

2.6.5 Unter § 2 Abs. 6 Nr. 3 fallen insbesondere

a) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und

b) ihnen gleichgestellte Anwärterinnen und Anwärter in einem Dienstver-

hältnis außerhalb des Beamtenverhältnisses, die Anwärterbezüge (§ 59

BBesG) oder eine vergleichbare Ausbildungsvergütung erhalten.

§ 2 Abs. 6 Nr. 3 bezieht sich nicht auf Auszubildende, die im Zusammen-

hang mit dem Besuch einer Ausbildungsstätte im Sinne des § 2 ein Prakti-

kum ableisten (z. B. Sozialarbeiter), auch wenn sie dafür eine Praktikanten-

vergütung aus öffentlichen Kassen erhalten.
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Zu § 3

Zu § 3 Abs.1

3.1.2 Fernunterricht ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten

 auf vertraglicher Grundlage,

 gegen Entgelt,

die ausschließlich oder überwiegend über eine räumliche Trennung er-

folgt,

 bei der der Lehrende oder die von ihm beauftragte Person den Lernerfolg

überwachen.

Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

Im Falle ausdrücklicher Festlegung kann der Fernunterricht unentgeltlich er-

teilt werden.

Zu § 4

4.0.2 Eine Ausbildung findet im Inland statt, wenn die besuchte Ausbildungsstät-

te im Inland liegt. Auf den ständigen Wohnsitz der auszubildenden Person

kommt es nicht an.

4.0.3 (Aufgehoben)

neu

4.0.5 Die Inlandsausbildung im Rahmen einer Auslandsausbildung ist grundsätz-

lich förderungsfähig zu Inlandsbedarfssätzen. Dies gilt jedoch nur, wenn die

Inlandsausbildung auf die Auslandsausbildung angerechnet wird.

neu

4.0.6 Für Abschlussarbeiten, die ohne Immatrikulation an einer ausländischen

Hochschule und ohne Einbindung in den ausländischen Studienbetrieb ge-

schrieben werden, kann Inlandsförderung bei fortbestehender Immatrikula-

tion und Betreuung im Inland gewährt werden. Bei Studien- und Projektar-

beiten gilt dies nur dann, wenn sie in der vorlesungsfreien Zeit im Ausland

angefertigt werden. Siehe auch Tz 5.2.4.
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Zu § 5

neu

5.1.1 Für die Ermittlung des ständigen Wohnsitzes ist allein auf den Gesetzeswor-

tlaut abzustellen. Ein Wohnsitz im Sinne der Meldegesetze der Länder ist

lediglich Anhaltspunkt, reicht aber für sich allein für die Feststellung des

ständigen Wohnsitzes nicht aus.

Auszubildende, die sich ausschließlich zum Zweck der Ausbildung in einem

ausländischen Staat aufhalten, haben weiterhin ihren ständigen Wohnsitz im

Inland.

Haben deutsche Auszubildende keinen ständigen Wohnsitz im Inland,

kommt Ausbildungsförderung ausschließlich unter den Maßgaben des § 6 in

Betracht.

5.1.2 (Aufgehoben)

5.1.3 (Aufgehoben)

neu

5.2.1 Absatz 2 Satz 2 enthält nur insoweit eine Einschränkung der Förderung des

Besuches einer Berufsfachschule oder einer Fachschule im Ausland, als es

sich um eine Förderung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 handelt; die Förde-

rung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 für Ausbildungen, die vollständig in-

nerhalb der EU oder in der Schweiz durchgeführt werden, bleibt hiervon

unberührt.

5.2.3 (Aufgehoben)

5.2.4 Liegen die Voraussetzungen für die Leistung von Ausbildungsförderung

nach Absatz 2 nicht vor, wird Ausbildungsförderung auch dann nicht geleis-

tet, wenn die auszubildende Person für eine Ausbildung im Ausland nur

den Bedarf für eine Ausbildung im Inland in Anspruch nehmen will.

Abweichend kann für höchstens zwölf Monate Inlandsförderung gewährt

werden, wenn Auszubildende

a) zum Zweck der Anfertigung einer für die Erlangung des Ausbildungs-

ziels bestimmten Abschlussarbeit (z. B. Diplom-, Bachelor- oder Mas-

terarbeit) eine Bildungseinrichtung oder einen Betrieb im Ausland be-

suchen,

b) die Immatrikulation weiterhin ausschließlich im Inland erfolgt und
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c) das Vorhaben in das weiterhin förderungsfähige Inlandsstudium ein-

gebunden ist (vgl. zur Zuständigkeit Tz 45.4.4).

Hinsichtlich des Besuches der Ausbildungsstätte oder der Teilnahme an ei-

nem Betriebspraktikum gilt Tz 9.2.2.

Studien- und Projektarbeiten für ein Inlandsstudium, die in der vorlesungs-

freien Zeit im Ausland angefertigt werden, stehen der nach § 15 Abs. 2

durchgängigen Förderung des Inlandsstudiums nicht entgegen, wenn sie

nicht ihrerseits unter den Voraussetzungen des § 5 einen Anspruch auf Aus-

landsförderung begründen.

5.2.5 Nach dem Ausbildungsstand förderlich ist eine Ausbildung, wenn die aus-

zubildende Person die Grundkenntnisse in der gewählten Fachrichtung

während einer zumindest einjährigen Ausbildung im Inland oder bei befris-

teten Drittstaatsaufenthalten nach Absatz 2 Nummer 1 im Rahmen einer

Ausbildung im Ausland nach Absatz 2 Nummer 3 zuvor im EU-Ausland

oder der Schweiz bereits erlangt hat, wobei diese einjährige Ausbildung

auch in Teilzeit absolviert worden sein kann.

Förderlich ist eine Ausbildung im Ausland auch, wenn

 diese für einen früheren Zeitpunkt in den Ausbildungsbestimmungen

vorgeschrieben ist oder

 die entsendende Hochschule die Förderlichkeit besonders bestätigt.

neu

5.2.6 Erfolgt der Besuch der ausländischen Ausbildungsstätte unmittelbar nach

dem Realschulabschluss, ist die Förderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 Satz

1 Nummer 1 gegeben, wenn von einer Schule mit gymnasialer Oberstufe o-

der einer Fachoberschule bestätigt wird, dass die auszubildende Person dort

nach Rückkehr aus dem Ausland aufgenommen werden kann.

neu

5.2.7 Wird nach dem Abschluss eines Bachelorstudienganges ein Masterstudium

in einem Land außerhalb der Europäischen Union oder der Schweiz aufge-

nommen, das im Inland, der Europäischen Union oder der Schweiz abge-

schlossen werden soll, ist die Förderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 Satz 1

Nummer 1 gegeben, wenn ein Jahr des Bachelorstudienganges im Inland

oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in der Schweiz

absolviert wurde.

neu

5.2.8 Liegt in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 bis zum Beginn

der Auslandsausbildung keine Immatrikulationsbescheinigung entspre-
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chend Tz 9.2.2 vor, kann Ausbildungsförderung bewilligt werden, wenn ei-

ne konkrete Ausbildungsplatzzusage vorgelegt wird.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Bewilligungsbescheid aufgehoben wer-

den kann, wenn die Immatrikulationsbescheinigung nicht innerhalb von

drei Monaten nach Beginn der Auslandsausbildung vorgelegt wird.

5.2.9 Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ein Teil der Ausbildung auf die

vorgeschriebene oder übliche Ausbildungszeit angerechnet werden kann.

5.2.9a Die Mindestdauer nach Satz 3 ist auch erfüllt, wenn statt Semester Quarters

vorgesehen sind und der Aufenthalt mindestens zwei Quarters dauert oder

wenn ein Trimester entsprechend der Ausbildungstaktung vor Ort absol-

viert wird, sofern die tatsächlichen Vorlesungszeiten der Dauer der inländi-

schen Vorlesungszeiten eines Semesters im Wesentlichen entsprechen.

Als Semester gelten auch Schulhalbjahre bei schulischen Ausbildungen.

5.2.18 Ausbildungsförderung wird auch für den Besuch von Ausbildungsstätten in

mehreren EU- Mitgliedstaaten oder der Schweiz bis zum berufsqualifizie-

renden Abschluss in einem EU- Mitgliedstaat, in der Schweiz oder in

Deutschland geleistet.

5.2.19 (Aufgehoben)

5.2.22 Eine Kooperationsvereinbarung ist nur dann anzuerkennen, wenn sie in

schriftlicher Form geschlossen oder im Rahmen einer mehrjährigen Praxis

umgesetzt wurde. Absprachen zwischen einzelnen Beschäftigten der Aus-

bildungsstätten, die nicht von der jeweiligen Ausbildungsstätte legitimiert

wurden, stellen keine Kooperationsvereinbarung dar.

5.3.1 (Aufgehoben)

5.4.1 Der Besuch einer Ausbildungsstätte ist gleichwertig, wenn er unter entspre-

chenden Zugangsvoraussetzungen und bei vergleichbarer Qualität der ver-

mittelten Ausbildung zu einem Ausbildungsabschluss führt, der einem

durch den Besuch der im Inland gelegenen Ausbildungsstätte erzielten Ab-

schluss gleichwertig ist.

Für den Vergleich zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Besuchs der aus-

ländischen Ausbildungsstätte sind dabei nicht der konkrete Ausbildungs-

gang oder einzelne besuchte Lehrveranstaltungen maßgeblich, sondern die

Art der Ausbildungsstätte (institutionelle Gleichwertigkeit). Die Art der aus-

ländischen Ausbildungsstätte muss einer der in § 2 genannten Ausbildungs-

stätten zugeordnet werden können. Maßgeblich für diese Zuordnung sind
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Art und Inhalt der Ausbildung (§ 2 Abs. 1 Satz 3). Damit kann im Rahmen

der Studierendenförderung ein Förderungsanspruch beispielsweise auch be-

stehen, wenn an der ausländischen Hochschule Kurse in einem Bachelor-

Studiengang belegt werden, die der inländischen Hochschulausbildung in

einem Master-Studiengang förderlich sind und zumindest teilweise auf die

vorgeschriebene oder übliche Ausbildungszeit des inländischen Masterstu-

diengangs angerechnet werden können (vgl. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr.1).

Wurde z. B. im Bereich der Schülerförderung die Gleichwertigkeit des Be-

suchs einer ausländischen Ausbildungsstätte festgestellt, kommt es nicht

mehr darauf an, ob die Ausbildung in Deutschland auf demselben Niveau

durchgeführt wird (z. B. Lehrerausbildung an einer Fachschule) und der

Ausbildungsabschluss in Deutschland anerkannt werden kann bzw. die

Ausbildung zu einer Berufsbefähigung in Deutschland führt.

5.4.2 Maßstab für die Gleichwertigkeit sind die Definitionen der Ausbildungsstät-

tenarten in Tz 2.1.6 bis 2.1.8, 2.1.14 und 2.1.16 bis 2.1.19. Besonderheiten der

landesrechtlichen Bestimmungen des Landes, in dem das zuständige Amt

seinen Sitz hat, bleiben außer Betracht.

5.4.5 Soweit das zuständige Amt nicht in der Lage ist, die Entscheidung aus eige-

ner Sachkenntnis zu treffen, kann es die Auskunft der Zentralstelle für das

ausländische Bildungswesen bei der Ständigen Konferenz der Kultusminis-

ter oder des DAAD einschließlich seiner Zweigstellen einholen.

neu

5.4.7 Bei einer Ausbildung im Ausland nach Absatz 2 i. V. m. Absatz 4 Nummer 1

oder Nummer 2 entfällt eine Prüfung der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1a.

5.5.1 Ein Auslandspraktikum kann nach Absatz 5 nur gefördert werden, wenn die

Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 erfüllt sind. Tz 5.2.5 ist anzuwenden. Vor-

praktika im Ausland sind nicht förderlich und können daher nicht gefördert

werden.

5.5.3 (Aufgehoben)

5.5.4 (Aufgehoben)

Zu § 5a

5a.0.1 Ob der Auslandsaufenthalt als ein notwendig im Ausland durchzuführen-

der Teil der Ausbildung im Sinne des Satzes 4 vorgeschrieben ist, ist unter

Berücksichtigung der Ausbildungsbestimmungen der inländischen Hoch-
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schule zu ermitteln. Nicht als ein notwendig im Ausland durchzuführender

Teil der Ausbildung gilt ein Auslandsaufenthalt, wenn die Ausbildungsbe-

stimmungen der inländischen Hochschule zu einem Zwei- oder Mehrfächer-

studiengang die Ausbildung in nur einem der Fächer als notwendig im Aus-

land durchzuführen festlegen.

5a.0.1a § 5a findet keine Anwendung auf Auslandsaufenthalte, die nach Tz 5.2.4 mit

Inlandsförderung gefördert werden.

5a.0.2 Eine positive oder negative Entscheidung eines Antrags auf Ausbildungs-

förderung für eine Auslandsausbildung hat keine Bindungswirkung im Sin-

ne des § 50 Abs. 1 Satz 4 für die Förderung einer anschließenden Ausbildung

im Inland. § 5a geht als Spezialnorm der Regelung in § 50 Abs. 1 Satz 4 vor.

Während einer anschließenden Ausbildung im Inland bleibt das erste Jahr

der Ausbildung im Ausland unberücksichtigt

a) bei der Zählung der Fachsemester für die Vorlage der Eignungsnach-

weise nach § 48 sowie für die Festsetzung des Endes der Förderungs-

höchstdauer,

b) bei der Prüfung, ob die auszubildende Person die Fachrichtung ge-

wechselt oder die Ausbildung abgebrochen hat.

5a.0.3 Die Förderungshöchstdauer bzw. das Ende der Förderungszeit nach § 15

Abs. 3 verschiebt sich immer um die Ausbildungszeit(en) im Ausland, wenn

der (die) Auslandsaufenthalt(e) innerhalb der Förderungshöchstdauer bzw.

vor dem Ende der Förderungszeit nach § 15 Abs. 3 begonnen wurde(n). Die

auszubildende Person kann die Verschiebung im In- und/oder Ausland in

Anspruch nehmen. Die Verschiebung entspricht aber in jedem Fall insge-

samt nur der (Gesamt-)Dauer der Ausbildungsaufenthalte im Ausland und

ist zudem innerhalb desselben Ausbildungsabschnitts auf ein Jahr begrenzt.

5a.0.4 Satz 1 und 2 finden nur auf Aufenthalte im Ausland Anwendung, in denen

eine Ausbildungsstätte der in § 5 Abs. 4 bezeichneten Art besucht wird. Für

den Besuch einer Praktikumsstelle gilt ausschließlich die Regelung des Sat-

zes 1. Tz 5a.0.1 und § 5a Satz 4 sind zu beachten.

5a.0.5 Tz 5a.0.2 gilt unabhängig davon, ob die auszubildende Person in der Zeit

der Ausbildung im Ausland gefördert worden ist oder nicht.

5a.0.6 (Aufgehoben)

5a.0.7 Während eines Ausbildungsabschnitts kann die Vergünstigung des § 5a nur

einmal in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch, wenn sich der Zeit-
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raum von bis zu einem Jahr aus mehreren Auslandsaufenthalten zusam-

mensetzt.

5a.0.8 Zur Förderungsart vgl. Tz 17.1.1.

Zu § 6

6.0.1 Im Regelfall wird Deutschen mit ständigem Wohnsitz im Ausland für eine

Ausbildung im Ausland Ausbildungsförderung nicht geleistet. Sie haben

vorrangig Förderungsleistungen des Aufenthaltslandes in Anspruch zu

nehmen.

Im Rahmen einer ermessensabhängigen Ausbildungsförderungsentschei-

dung nach § 6 sind die anderen Vorschriften des Gesetzes uneingeschränkt

anzuwenden, soweit nicht im Folgenden Ausnahmen vorgesehen sind.

Die Entscheidung über die Leistung von Ausbildungsförderung nach § 6 ist

– abweichend von dem Grundsatz über den Rechtsanspruch auf Förde-

rungsleistungen – in das pflichtgemäße Ermessen des Amtes gestellt. Die

Leistung kann nur ausnahmsweise gewährt werden, wenn im Einzelfall be-

sondere Umstände vorliegen. Auszubildende mit ständigem Wohnsitz in ei-

nem ausländischen Staat sind vorrangig auf die Durchführung der Ausbil-

dung im Inland zu verweisen.

An das Vorliegen der besonderen Umstände des Einzelfalls sind strenge An-

forderungen zu stellen. Sie müssen zu den allgemeinen Leistungsvorausset-

zungen, deren Erfüllung für die Leistung von Ausbildungsförderung für

den Besuch einer im Inland gelegenen Ausbildungsstätte erforderlich ist,

hinzutreten.

Das Vorliegen besonderer Umstände kann grundsätzlich bejaht werden,

wenn der auszubildenden Person die Durchführung der Ausbildung im In-

land nicht zuzumuten ist. Dies ist in der Regel anzunehmen bei Auszubil-

denden, deren Bedarf sich nach § 12 bestimmt.

Hinsichtlich der Unzumutbarkeit für Auszubildende, deren Bedarf sich nach

§ 13 bestimmt, vgl. Tz 6.0.12.

6.0.2 Für eine Förderungsentscheidung nach § 6 müssen Auszubildende durch

Vorlage einer Bescheinigung oder anderer amtlicher Unterlagen nachweisen,

dass und in welcher Höhe sie Förderungsleistungen des Aufenthaltslandes

erhalten oder dass ihr Förderungsantrag abgelehnt worden ist.
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Auf eine Bescheinigung darüber, dass nach dem Förderungsrecht des Auf-

enthaltslandes kein Anspruch auf Förderungsleistungen besteht, kann ver-

zichtet werden, wenn eine solche im Aufenthaltsland nicht ausgestellt wird;

in diesem Zusammenhang gilt das Erklärungsprinzip.

Ausländische Förderungsleistungen jeder Art, die die auszubildende Person

bezieht, sind auf den Bedarf nach diesem Gesetz voll ohne Gewährung von

Freibeträgen anzurechnen.

6.0.3 Zum Begriff "Deutscher im Sinne des Grundgesetzes" vgl. Tz 8.1.1.

6.0.4 Zum Begriff "ständiger Wohnsitz" vgl. § 5 Abs. 1 i. V. m. Tz 5.1.1.

6.0.7a Der Besuch einer Ausbildungsstätte in einem ebenfalls ausländischen Nach-

barstaat kann nur dann gefördert werden,

a) wenn eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte im Wohnsitzstaat

nicht vorhanden ist oder

b) die Verkehrsverbindungen zu der Ausbildungsstätte im Nachbarstaat

wesentlich günstiger sind als zu einer vergleichbaren Ausbildungsstätte im

Aufenthaltsstaat. Ein täglicher Grenzübertritt ist nicht zu verlangen.

6.0.8 Ausbildungsförderung wird für den Besuch von Ausbildungsstätten geleis-

tet, die den

a) in § 2 Abs. 1 bezeichneten oder

b) durch Rechtsverordnungen nach § 2 Abs. 3 in den Förderungsbereich

einbezogenen

Ausbildungsstätten im Inland entsprechen, soweit nach § 2 Abs. 1 und 1a ei-

ne Förderung im Inland zulässig wäre. Das ist der Fall, wenn sie nach Zu-

gangsvoraussetzungen, Art und Inhalt der Ausbildung sowie nach dem

vermittelten Ausbildungsabschluss den im Inland maßgeblichen Ausbil-

dungsstättenarten (vgl. Tz 2.1.4 bis 2.1.19) vergleichbar sind; den besonderen

Verhältnissen der Bildungseinrichtungen im Aufenthaltsland kann Rech-

nung getragen werden.

Gefördert wird der Besuch von öffentlichen und privaten Ausbildungsstät-

ten; letztere müssen einer öffentlichen fachlichen Aufsicht im ausländischen

Staat unterstehen oder einen öffentlich anerkannten Ausbildungsabschluss

vermitteln. Das Amt erhält insofern Amtshilfe von den diplomatischen und

berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im

Ausland. § 2 Abs. 1 Satz 3 und Absatz 2 des Gesetzes findet keine Anwen-

dung.
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6.0.10 (Aufgehoben)

6.0.11 (Aufgehoben)

6.0.12 Die Unzumutbarkeit der Durchführung der Ausbildung im Inland kann sich

für Auszubildende, deren Bedarf sich nach § 13 bestimmt, z. B. ergeben

a) aus Gründen, die in der auszubildenden Person selbst liegen: z. B. die

auszubildende Person ist krank oder behindert und bedarf daher der

Betreuung durch ihre Eltern oder nahe Verwandte oder der Unterbrin-

gung in einem ausländischen Heim;

b) aus ihrer engen persönlichen oder familiären Umgebung: z. B. die El-

tern oder andere nahe Angehörige der Auszubildenden sind krank, be-

hindert oder gebrechlich und bedürfen deshalb zur Betreuung ihrer

Anwesenheit;

c) aus Ausbildungsgründen: z. B. die Auszubildenden besuchen im

Aufenthaltsland eine deutsche Ausbildungsstätte, die nach Zugangsvo-

raussetzungen, Art und Inhalt der Ausbildung sowie nach vermitteltem

Ausbildungsabschluss den im Inland maßgeblichen Ausbildungsstät-

tenarten (vgl. Tz 2.1.12, 2.1.13 und 2.1.16 bis 2.1.19) gleichwertig ist;

d) aus wirtschaftlichen Gründen: z. B. die Eltern der Auszubildenden oder

diese selbst geraten während des Ausbildungsabschnitts in eine nicht

voraussehbare wirtschaftliche Notlage (Hilfsbedürftigkeit im Sinne des

SGB II oder SGB XII) und ein daher drohender Abbruch der Ausbil-

dung in dem ausländischen Staat bzw. eine Fortsetzung der Ausbil-

dung im Inland würde eine Härte darstellen;

e) aus der Familienzugehörigkeit zu einer der in Tz 6.0.5 aufgeführten

Personengruppen, wenn diese Personen auf Weisung oder Veranlas-

sung ihres Dienstherrn oder Arbeitgebers aus dem Inland in einen aus-

ländischen Staat verzogen sind.

6.0.13 Die Höhe des monatlich zu leistenden Bedarfs bestimmt sich nach § 12 Abs.

1 und 2 und § 13 Abs. 1 und 2 (Tz 6.0.8 ist zu beachten).

6.0.17 Zur Ermittlung des Einkommens vgl. Tz 21.1.7.

Vorbehaltlich des § 3 BAföG-EinkommensV sind Kaufkraftausgleichszula-

gen, Einrichtungsbeihilfen sowie andere Zulagen für erhöhte Lebenshal-

tungskosten, die ein in Tz 6.0.5 bezeichneter Einkommensbezieher erhält

und die nicht dem deutschen Einkommensteuerrecht unterliegen, bei der

Feststellung der Bruttoeinnahmen außer Ansatz zu lassen.
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6.0.18 Bei der Anrechnung des Einkommens der Eltern, des Ehegatten bzw. des

Lebenspartners kann von der Regelung des § 24 Abs. 1 abgewichen werden,

wenn sie ihren ständigen Wohnsitz in einem ausländischen Staat haben,

dessen Inflationsrate im Jahr vor Beginn des Bewilligungszeitraums mindes-

tens 24 Prozent betragen hat. In diesen Fällen können bei der Anrechnung

die Einkommensverhältnisse im Bewilligungszeitraum zugrunde gelegt

werden. Im Fall der Tz 6.0.12 Buchstabe d) ist immer von den Einkommens-

verhältnissen im Bewilligungszeitraum auszugehen. Ausbildungsförderung

wird in diesen Fällen unter dem "Vorbehalt der Nachprüfung innerhalb von

drei Jahren nach dem Ende des Bewilligungszeitraums" geleistet. Bis zum

Ablauf der Frist kann das Amt über den Antrag erneut entscheiden, wenn

eine Nachprüfung ergibt, dass das tatsächlich im Bewilligungszeitraum er-

zielte Einkommen von dem der Berechnung zugrunde gelegten Einkommen

wesentlich abweicht.

6.0.19 (Aufgehoben)

6.0.20 (Aufgehoben)

6.0.21 (Aufgehoben)

Zu § 7

7.1.1 Ausbildung ist die auf mindestens ein halbes Jahr bzw. ein Schul- oder Stu-

dienhalbjahr angelegte, planmäßig geordnete Vermittlung allgemeiner

und/oder beruflicher und/oder wissenschaftlicher Kenntnisse oder Fertig-

keiten durch hierzu qualifizierte Personen.

Eine Ausbildung im Sinne des Absatzes 1 kann auch ein Studiengang nach

Absatz 1a sein, wenn der Grundförderanspruch nach Absatz 1 noch nicht

ausgeschöpft ist und die sonstigen Voraussetzungen vorliegen.

7.1.2 Zu den Ausbildungen im Sinne der §§ 2 und 3 gehören nicht berufliche Aus-

bildungen in Betrieben oder an überbetrieblichen Ausbildungsstätten.

7.1.3 Für die Beurteilung, ob vorhergehende Ausbildungen berufsbildend im Sin-

ne des Absatzes 1 waren, kommt es allein darauf an, ob es sich hierbei um

Ausbildungen im Sinne der §§ 2 und 3 gehandelt hat, die gemäß § 2 Abs. 5

in Vollzeit durchgeführt wurden. Unerheblich ist, ob die Voraussetzungen

des § 2 Abs. 1a vorgelegen haben.

7.1.6 Werden in weniger als drei Schul- oder Studienjahren ein oder mehrere be-

rufsqualifizierende Abschlüsse erreicht, so wird Ausbildungsförderung für
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die weitere berufsbildende Ausbildung bis zu einem berufsqualifizierenden

Abschluss geleistet, auch wenn mit der weiteren Ausbildung die Gesamt-

dauer von drei Jahren überschritten wird.

7.1.8 Der Besuch von Haupt- und Realschulen, von Gymnasien, von Fachober-

schulen, von Abendhaupt- und Abendrealschulen, von Berufsaufbauschu-

len, von Abendgymnasien und Kollegs führt in der Regel nicht zu einem be-

rufsqualifizierenden Abschluss.

Eine Doppelqualifikation (Schulabschluss und Berufsqualifikation) ist ein

berufsqualifizierender Abschluss im Sinne des Absatzes 1. Zur weiteren

Förderung in diesen Fällen, wenn der Grundanspruch nach § 7 Abs. 1 aus-

geschöpft ist, vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 5.

7.1.10 Studiengänge, in die eine berufsbildende betriebliche oder schulische Aus-

bildung aufgrund einer einheitlichen Prüfungsordnung fest integriert ist

(duale Studiengänge), gelten als eine einheitliche Ausbildung.

Duale Studiengänge werden während der Dauer der Immatrikulation in ei-

nen Vollzeitstudiengang immer nach § 13 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 gefördert (vgl.

Tz 2.5.3).

Wird der eine Teil des dualen Studiengangs (z. B. die betriebliche oder die

schulische Ausbildung) berufsqualifizierend abgeschlossen, so hat dies keine

Auswirkungen auf die weitere Förderungsfähigkeit des dualen Studien-

gangs.

7.1.14 Werden mehrere Ausbildungen gleichzeitig durchgeführt, wird Ausbil-

dungsförderung nur für eine Ausbildung geleistet. Es ist anzugeben, für

welche Ausbildung Ausbildungsförderung beantragt wird.

Wird Ausbildungsförderung für einen anderen als den ursprünglich geför-

derten Studiengang beantragt, so ist eine Förderung nur unter den Voraus-

setzungen des § 7 Abs. 3 möglich. Tz 7.3.4. ist zu berücksichtigen.

Mit einem berufsqualifizierenden Abschluss in einer anderen Ausbildung ist

der Förderungsanspruch nach Absatz 1, wenn dessen Voraussetzungen im

Übrigen erfüllt sind, ausgeschöpft. Für duale Studiengänge gilt Tz 7.1.10.

neu

7.1.15 Absatz 1 Satz 2 ist nicht anwendbar auf Personen, deren ausländischer be-

rufsqualifizierender Abschluss im Inland nicht anerkannt oder vom Amt für

Ausbildungsförderung (ggf. unter Einschaltung der ZAB) nicht für materiell

gleichwertig erklärt werden kann und für die ein Verweis auf eine Berufs-

ausübung im Ausland unzumutbar ist. Diese Personen werden behandelt
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wie Auszubildende, die ihre erste berufsqualifizierende Ausbildung im Aus-

land noch nicht abgeschlossen haben.

Eine Förderung im Rahmen des Absatzes 1 i.V.m. Absatz 3 (vgl. Tz 7.3.19) ist

für diese Personen grundsätzlich möglich, wenn sie sich bei Aufnahme ihrer

im Ausland absolvierten Ausbildung nicht frei entscheiden konnten, diese

Ausbildung stattdessen in Deutschland zu absolvieren („offene Wahlmög-

lichkeit“). Hierbei sind nur rechtliche Restriktionen des Ausreiselandes zu

berücksichtigen. Einreisebestimmungen, hochschul- oder ausbildungsrecht-

liche Regelungen sowie bloße innerfamiliäre, wirtschaftliche oder sprachli-

che Gründe sind unbeachtlich.

Bei der Prüfung der offenen Wahlmöglichkeit ist Folgendes zu berücksichti-

gen:

a) Bei ausländischen, nicht EU- Staatsangehörigen Ehegatten von Deut-

schen oder im Inland erwerbstätigen EU-Bürgern, die ihren ausländi-

schen, berufsqualifizierenden Abschluss vor der Eheschließung erwor-

ben haben, ist davon auszugehen, dass die offene Wahlmöglichkeit erst

mit der Eheschließung entstanden ist. Für eine Förderungsfähigkeit im

Rahmen des Absatzes 1 ist ein Zusammenhang zwischen der Ehe-

schließung und der Ausreise, Aus- oder Übersiedlung sowie der Auf-

nahme der inländischen Ausbildung erforderlich.

b) Bei Berechtigten nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der Ver-

triebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG), bei

Flüchtlingen im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 6, bei Heimatlosen im Sinne

des § 8 Abs. 1 Nr. 7 und bei anerkannten Asylberechtigten ist davon

auszugehen, dass die offene Wahlmöglichkeit erst mit der Ausreise ent-

standen ist.

Konnte der ausländische berufsqualifizierende Abschluss im Inland aner-

kannt oder als materiell gleichwertig bewertet werden oder bestand bereits

bei Aufnahme der im Ausland absolvierten Ausbildung die offene Wahl-

möglichkeit, diese Ausbildung stattdessen in Deutschland zu absolvieren,

ist eine Förderung nach Absatz 2 zu prüfen (vgl. dazu Tz 7.2.22).

neu

7.1.16 Satz 3 gilt auch, wenn der berufsqualifizierende Abschluss in einem Land

der Europäischen Union oder in der Schweiz erworben wurde und die Aus-

landsausbildung nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 förderungsfähig war.

7.1a.1 (Aufgehoben)

neu

7.1a.2 Ein Masterstudiengang kann auch ohne Vorliegen des Bachelorabschluss-

zeugnisses gefördert werden, wenn alle Prüfungsleistungen des Bachelor-
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studiengangs mit Erfolg (ggf. mit der erforderlichen Note) erbracht wurden

(vgl. § 15b Abs. 3) und die Hochschule dies bescheinigt.

Die (ggf. rückwirkende) Förderung ist dann bereits ab dem Zeitpunkt mög-

lich, zu dem der letzte Prüfungsteil des Bachelorstudiengangs abgelegt wur-

de, frühestens jedoch ab Antragstellung.

neu

7.1a.3 Ein Master- oder ein sonstiger in § 7 Abs. 1a Satz 1 bezeichneter Studiengang

kann auch gefördert werden, wenn

a) bereits mehr als ein Bachelorstudiengang abgeschlossen wurde oder

b) nach dem Abschluss eines Bachelorstudiengangs zunächst ein weiterer

Bachelor- oder ein anderer grundständiger Studiengang begonnen, aber

nicht abgeschlossen wurde.

Die Förderung eines Master- oder eines sonstigen in Absatz 1a Satz 1 be-

zeichneten Studiengangs ist dagegen nicht möglich, wenn zuvor bereits ein

Diplom-, Staatsexamens-, Magister- oder anderer Masterstudiengang abge-

schlossen wurde.

neu

7.1a.4 Die Förderung eines Masterstudiengangs im Anschluss an einen Bachelor-

studiengang erfolgt immer nach Absatz 1a. Dies gilt unabhängig davon, ob

und wenn ja nach welchen Bestimmungen der vorherige Bachelorstudien-

gang gefördert wurde oder hätte gefördert werden können.

Sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1a erfüllt sind, ist die Berechti-

gung von Fachrichtungswechseln oder Ausbildungsabbrüchen im Zuge vo-

rangegangener Ausbildungen nach § 7 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht mehr zu prü-

fen.

7.2.1 Eine weitere Ausbildung im Sinne des Absatzes 2 ist eine Ausbildung (vgl.

7.1.1), durch die zusätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten in erheblichem

Umfang vermittelt werden und die vorhandene berufliche Qualifikation er-

weitert wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die Ausbildung mit einer

Prüfung und der Erteilung eines Zeugnisses abschließt. Auch ein Masterstu-

dium kann grundsätzlich eine Ausbildung i. S. d. Absatzes 2 darstellen (vgl.

aber Tz 7.1a.4).

Absatz 2 ist nur anzuwenden, wenn der Grundanspruch des Absatzes 1

ausgeschöpft ist.

Auch eine fachlich weiterführende Ausbildung oder eine Ausbildung an

Kollegs, Abendgymnasien usw. kann noch im Rahmen von Absatz 1 liegen.

Drucksache 551/13-25-



7.2.2 Nach Absatz 2 wird nur eine einzige weitere Ausbildung gefördert.

Sofern die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind, ist die Berechtigung

von Fachrichtungswechseln oder Ausbildungsabbrüchen, die im Zuge vo-

rangegangener Ausbildungen nach Absatz 1 vorgenommen wurden, nicht

mehr zu prüfen.

7.2.3 Wenn nach Ausschöpfung des Grundanspruchs (§ 7 Abs. 1) bereits eine wei-

tere (Vollzeit-) Ausbildung im Sinne der §§ 2 und 3 absolviert wurde, die

zudem die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt hat, besteht kein weiterer

Förderungsanspruch nach Absatz 2.

Für Masterstudiengänge kommt ggf. noch eine Förderung nach Absatz 1a in

Betracht (vgl. Tz 7.1a.4).

7.2.11

(zu Nr.2) Erforderlich im Sinne der Nummer 2 ist die weitere Ausbildung für Auszu-

bildende, die nach dem von ihnen erreichten Ausbildungsstand den Zugang

zu dem Beruf nur durch diese Ausbildung erreichen können.

Beispiele: Zusatzausbildung für das Lehramt an Berufsschulen nach einem

Fachhochschulabschluss, Zusatzausbildung nach der Ersten Lehrerprüfung

für das Lehramt an Sonderschulen.

Nicht erforderlich im Sinne der Nummer 2 ist eine weitere Ausbildung,

wenn durch sie lediglich eine höhere Qualifikation im gleichen Ausbil-

dungsberuf erreicht werden kann.

7.2.13

(zu Nr.3) Vorhergehende Ausbildung im Sinne der Nummer 3 ist nicht jede frühere,

sondern nur die letzte vorhergehende.

7.2.14

(zu Nr. 3) Im Zusammenhang mit einer vorhergehenden Ausbildung wird der Zugang

zu einer weiteren Ausbildung eröffnet, wenn deren Zugangsvoraussetzun-

gen durch das Bestehen einer Zwischenprüfung, der Abschlussprüfung oder

dem Erreichen eines bestimmten Leistungsstandes der vorhergehenden

Ausbildung erfüllt werden. Beispiel: Erwerb der allgemeinen oder fachge-

bundenen Hochschulreife durch Bestehen der Zwischen- oder Abschluss-

prüfung an einer Fachhochschule.
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Das gilt auch dann, wenn zu diesem Zweck eine Zusatzprüfung erforderlich

ist. Beispiel: Erwerb der Fachhochschulreife mit Abschluss der Fachschule.

7.2.15

(zu Nr.3) In sich selbständig ist eine Ausbildung, wenn sie alle Kenntnisse und Fertig-

keiten vermittelt, die zur Erlangung eines berufsqualifizierenden Abschlus-

ses erforderlich sind.

Ergänzende Ausbildungsgänge (vgl. Tz 7.2.12a), z. B. Aufbau-, Vertiefungs-

oder Zusatzstudiengänge, erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

7.2.17

(zu Nr. 4) Die Ausbildung an einer der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 genannten Ausbil-

dungsstätten bildet zusammen mit dem durch den Abschluss ermöglichten

Besuch einer der in § 2 genannten Ausbildungsstätten eine weitere Ausbil-

dung im Sinne des § 7 Abs. 2.

7.2.18

(zu Nr. 5) Eine Ausbildung im Sinne von Nummer 5 ist nur gegeben, wenn die auszu-

bildende Person nach insgesamt mindestens drei Jahren berufsbildender

Ausbildung ihren Grundanspruch nach § 7 Abs.1 ausgeschöpft hat, indem

sie ihren ersten berufsqualifizierenden Abschluss an einer Berufsfachschule

oder in einer Fachschulklasse erworben hat, deren Besuch eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung nicht voraussetzt.

Eine weitere Ausbildung kann nach Nummer 5 nicht gefördert werden,

wenn die auszubildende Person an einer Berufsfachschule oder in einer

Fachschulklasse bereits mehr als einen berufsqualifizierenden Abschluss er-

worben hat. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der erste dieser berufsquali-

fizierenden Abschlüsse unabdingbare Voraussetzung für den zweiten be-

rufsqualifizierenden Abschluss ist.

Die Förderung nach Nummer 5 schließt allgemeinbildende Ausbildungsab-

schnitte wie etwa den Besuch eines Wirtschaftsgymnasiums ein, die die

schulischen Voraussetzungen für die weitere berufsbildende Ausbildung

vermitteln.

7.2.22

(zu Satz 2) Die besonderen Umstände des Einzelfalles im Sinne des Satzes 2 liegen z. B.

vor, wenn

a) die weitere Ausbildung zusammen mit der vorhergehenden Ausbil-

dung die Ausübung eines Berufs erst ermöglicht (z. B. Mund-, Kiefer-,

Gesichtschirurg, Schulpsychologe) oder

b) Auszubildende Flüchtlinge, Heimatlose, Aussiedler, Spätaussiedler, an-

erkannte Asylberechtigte und ausländische Ehegatten von Deutschen
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oder im Inland erwerbstätigen EU-Bürgern sind, die nicht bereits nach

Absatz 1 nach den Maßgaben der Tz 7.1.15 und Tz 7.3.19 gefördert

werden können, und die für die Anerkennung ihres im Aussiedlungs-

land/Herkunftsland erworbenen Berufsabschlusses eine ergänzende

oder mangels objektiver Verwertbarkeit dieses Berufsabschlusses eine

weitere Ausbildung im Inland benötigen.

Erforderlich ist die weitere Ausbildung nur, wenn das angestrebte Ausbil-

dungsziel objektiv nicht auf eine andere Weise erreicht werden kann.

neu

7.3.1 § 7 Abs. 3 gilt nur für den Fachrichtungswechsel oder Abbruch einer nach

den §§ 2 und 3 förderungsfähigen Ausbildung. Zeiten einer Auslandsausbil-

dung, die nach § 5a außer Betracht bleiben, sind für eine Anwendung des

Absatzes 3 nicht zu berücksichtigen.

7.3.3 Auszubildende wechseln die Fachrichtung, wenn sie z. B. vom Medizin-

zum Theologiestudium wechseln oder von einer Fachoberschule für Wirt-

schaft zu einer Fachoberschule für Technik.

Bei Lehramtsstudiengängen ist der Wechsel von einem Studium für ein be-

stimmtes Lehramt in ein Studium für ein anderes Lehramt ebenfalls ein

Fachrichtungswechsel, z. B. vom Lehramt an Realschulen zum Lehramt an

Gymnasien oder umgekehrt oder von einem Lehramt mit einem Wahlfach

zu einem Lehramt mit zwei Wahlfächern oder umgekehrt.

Kein Fachrichtungswechsel liegt vor bei einem Wechsel von einem Bachelor-

oder Masterstudiengang an einer Fachhochschule in einen Studiengang der

gleichen Fachrichtung an einer Universität oder umgekehrt. Zeitverluste

durch Nichtanrechnung von Studienleistungen begründen keinen Anspruch

auf Förderungsverlängerung (vgl. Tz. 15.3.3).

7.3.3a Nach einem Fachrichtungswechsel beginnt kein neuer Ausbildungsab-

schnitt.

Wird nach Abschluss eines Bachelorstudiengangs ein weiterer Bachelor- o-

der anderer grundständiger Studiengang begonnen, aber nicht abgeschlos-

sen und wird dann ein Masterstudiengang aufgenommen, sind die Voraus-

setzungen eines Fachrichtungswechsels für die Förderungsfähigkeit des

Masterstudiums nicht zu prüfen (vgl. Tz 7.1a.4).

Mit der Aufnahme des Masterstudiums beginnt auch in diesen Fällen ent-

sprechend § 2 Abs. 5 Satz 3 immer ein neuer Ausbildungsabschnitt.

7.3.5 Bei Studiengängen mit mehreren Fächern gilt Folgendes:
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a) Der Wechsel, die Hinzunahme oder die Aufgabe von einzelnen Fä-

chern ist ein Fachrichtungswechsel. Bei Lehramtsstudiengängen gilt

dies nicht für den Wechsel, die Hinzunahme oder die Aufgabe eines

für den Erwerb der Lehrbefähigung nicht erforderlichen Faches.

b) Ein Fächerkombinationswechsel im Rahmen der Nebenfächer ist als

Schwerpunktverlagerung anzusehen, wenn er nicht zu Verzögerun-

gen führt.

7.3.6 Auch wenn vor dem Abbruch der Ausbildung oder dem Wechsel der Fach-

richtung Ausbildungsförderung nicht geleistet wurde, kann Ausbildungs-

förderung für eine andere Ausbildung nur bei Vorliegen eines wichtigen

bzw. unabweisbaren Grundes geleistet werden.

7.3.9 Ein wichtiger Grund für einen Abbruch oder Wechsel ist z. B. mangelnde

intellektuelle, psychische oder körperliche Eignung für die Berufsausbildung

oder -ausübung. Bei weltanschaulich gebundenen Berufen ist ein wichtiger

Grund der Wandel der Weltanschauung oder Konfession.

Ein wichtiger Grund ist ferner ein Neigungswandel so schwerwiegender

und grundsätzlicher Art, dass die Fortsetzung der Ausbildung der auszubil-

denden Person nicht mehr zugemutet werden kann.

7.3.10 Ein wichtiger Grund ist in der Regel anzunehmen im Falle des Wechsels von

einer Ausbildungsstätte der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Arten zu

einer anderen der dort bezeichneten Arten. Dies gilt auch für einen Wechsel

innerhalb derselben Ausbildungsstättenart (z. B. Wechsel von der Berufs-

fachschule für technische Assistenten zur Schule für Krankengymnastik).

Mehrfache Wechsel erhöhen die Prüfungsanforderungen für das Vorliegen

eines wichtigen Grundes.

7.3.12 Ein wichtiger Grund kann gegeben sein, wenn die auszubildende Person zu

einem früheren Zeitpunkt zu der Ausbildung an einer Hochschule aus Ka-

pazitätsgründen nicht zugelassen worden ist, für die sie nach Abbruch der

zunächst begonnenen Ausbildung oder Wechsel der Fachrichtung gefördert

werden will.

Dies gilt nur, wenn die auszubildende Person

a) die nach Abbruch der bisherigen Ausbildung oder Wechsel der Fach-

richtung aufgenommene Hochschulausbildung von Anfang an ange-

strebt hatte,

b) ausschließlich aufgrund der rechtlichen Beschränkungen bei der Verga-

be von Studienplätzen gehindert war, die Ausbildung bereits zu einem
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früheren Zeitpunkt zu beginnen,

c) ohne Unterbrechung die ihr zur Verfügung stehenden Bewerbungs-

möglichkeiten genutzt hat, um einen Studienplatz in ihrem Wunsch-

studiengang zu erhalten und dies durch eine angemessene Anzahl er-

folgloser Bewerbungen nachweist und

d) die bisherige Ausbildung für den Fall der Nichtzulassung zum

Wunschstudium auch berufsqualifizierend abschließen wollte. Dies ist

nicht der Fall, wenn die bisherige Ausbildung lediglich zur Überbrü-

ckung notwendiger Wartezeiten bis zur sicheren Zulassung zum

Wunschstudium aufgenommen wurde.

Von dem Erfordernis lückenloser Bewerbungen kann nur aus zwingenden

Gründen abgewichen werden, z. B.

 bei Bestätigung der Hochschule oder sonstigen Zulassungsstelle, dass

die unterlassene Bewerbung keinesfalls zum Erfolg geführt hätte,

 wenn die auszubildende Person mit den Bewerbungen für den

Wunschstudiengang aussetzen musste, weil anderenfalls eine Zulas-

sung zu dem ebenfalls zulassungsbeschränkten Alternativstudium

nicht zu erreichen gewesen wäre,

 während der Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes, des freiwilligen

sozialen oder ökologischen Jahres sowie vergleichbarer Dienste (z.B.

Dienste nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, der freiwillige

Wehrdienst nach § 54 Wehrpflichtgesetz, der "Entwicklungsdienst"

nach § 13 b Wehrpflichtgesetz und "andere Dienste im Ausland“ nach

§§ 14 a, 14 b Zivildienstgesetz).

7.3.12a (Aufgehoben)

7.3.13 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Tz 7.3.12 ist ein wichtiger Grund

stets zu bejahen, wenn Auszubildende aus einer Krankenpflegeausbildung

in einen medizinischen Studiengang wechseln.

7.3.14 Als wichtiger Grund genügt nicht eine allgemeine Verschlechterung der Be-

rufsaussichten.

7.3.15 Findet während einer weiteren Ausbildung (vgl. Tz 7.2.1) ein Abbruch der

Ausbildung oder ein Fachrichtungswechsel statt, wird Ausbildungsförde-

rung nur geleistet, wenn für die Ausbildung in der neuen Fachrichtung so-

wohl die Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 als auch des § 7 Abs. 3 erfüllt sind.

Tz 7.1a.4 Satz 3 und Tz 7.3.3a Satz 2 sind zu beachten.

neu
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7.3.15a Eine Förderung nach einem Fachrichtungswechsel oder Studienabbruch in-

nerhalb eines Studiengangs nach Absatz 1a setzt einen unabweisbaren

Grund voraus (vgl. § 7 Abs. 1a Satz 2).

7.3.16a Unabweisbar ist ein Grund, der eine Wahl zwischen der Fortsetzung der

bisherigen Ausbildung und ihrem Abbruch oder dem Wechsel aus der bis-

herigen Fachrichtung nicht zulässt. Ein unabweisbarer Grund ist z. B. eine

unerwartete – etwa als Unfallfolge eingetretene – Behinderung oder Allergie

gegen bestimmte Stoffe, die die Ausbildung oder die Ausübung des bisher

angestrebten Berufs unmöglich macht.

Das endgültige Nichtbestehen der Zwischen- oder Abschlussprüfung ist

kein unabweisbarer Grund.

7.3.17 Der Zeitpunkt des Abbruchs der Ausbildung oder des Wechsels der Fach-

richtung ist anhand geeigneter Unterlagen festzustellen.

Werden Auszubildende bei bestehenden Zulassungsbeschränkungen von

einer Zulassungsstelle erst verspätet nach Beginn des vierten Fachsemesters

für dieses laufende Semester im neuen Wunschstudium zugelassen, so gilt

der Wechsel als zum Beginn des Semesters vollzogen.

7.3.18 Ob eine auszubildende Person die Ausbildung abbricht oder die Fachrich-

tung wechselt, ist anhand ihrer Angaben und ihres Verhaltens zu prüfen.

Hierzu können vorherige schriftliche Erklärungen der auszubildenden Per-

son herangezogen werden.

neu

7.3.19 Für die Förderung der in Tz 7.1.15 genannten Personen gilt Folgendes:

Wird die Ausbildung in derselben Fachrichtung im Inland fortgesetzt, sind

unverschuldete Verzögerungen (z. B. keine volle Anrechnung der förde-

rungsrechtlich für das Studium relevanten Semester, Überschreiten der För-

derungshöchstdauer, verspätete Vorlage des Nachweises nach § 48) nach §

15 Abs. 3 Nr. 1 zu beurteilen.

Wird im Inland eine Ausbildung in einer anderen Fachrichtung aufgenom-

men, ist der Wechsel nur dann förderungsunschädlich, wenn – je nach Zeit-

punkt – ein wichtiger oder unabweisbarer Grund für den Wechsel anzu-

nehmen ist. Zur Bestimmung des Zeitpunkts des Wechsels gilt Folgendes:

 Im Ausland verbrachte Ausbildungszeiten sind grundsätzlich zu be-

rücksichtigen, wenn die besuchte ausländische Ausbildungsstätte den

in § 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten oder nach Abs. 3 bestimmten Ausbil-

dungsstätten nach Zugangsvoraussetzungen, Art und Inhalt der Aus-

Drucksache 551/13-31-



bildung sowie nach dem vermittelten Ausbildungsabschluss gleichwer-

tig ist.

 Ein Jahr der Auslandsausbildung ist gemäß § 5a abzuziehen.

 Abzuziehen sind ferner die Semester eines ausländischen Hochschul-

studiums, die zusammen mit der ausländischen Reifeprüfung erst als

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme eines Hochschulstudiums zu

bewerten sind.

Ein unabweisbarer Grund ist nur dann anzunehmen, wenn die Ausbildung

in Deutschland nicht in einer der bisherigen Ausbildung ggf. auch nur in

Teilen vergleichbaren Ausbildung fortgesetzt werden kann.

Je nachdem, ob ein wichtiger oder unabweisbarer Grund für den Wech-

sel/Abbruch anzunehmen ist, hat dies auch Auswirkungen auf die Förde-

rungsart nach § 17 (vgl. Tz

17.3.4 und 17.3.5).

neu

7.3.20 Ob die Ausbildung entsprechend der Immatrikulation auch tatsächlich be-

trieben wird, ist für die Semesterzählung unerheblich. Zur Semesterzählung

vgl. auch Tz 17.3.3, 17.3.4 und 48.1.5.

neu

7.3.21

zu Satz 5 Für die Bestimmung der Anzahl der Semester, die nach Entscheidung der

Ausbildungsstätte aus der ursprünglich betriebenen auf die neue Fachrich-

tung angerechnet werden, ist die Fachsemesterzahl zugrunde zu legen, die

in der Bescheinigung nach § 9 bzw. in der Anrechnungsentscheidung der

Hochschule genannt ist. Dies gilt auch bei Mehrfächerstudiengängen bezo-

gen auf jedes einzelne Fach. Zur Abgrenzung zwischen Fachrichtungswech-

sel und Schwerpunktverlagerung vgl. Tz 7.3.5.

Zu evtl. Auswirkungen des Fachrichtungswechsels auf den Zeitpunkt der

Vorlage des Leistungsnachweises nach § 48, insbesondere bei modularisier-

ten Mehrfächerstudiengängen, vgl. Tz 48.1.2b und Tz 48.1.8.
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Zu § 8

Zu Absatz 1

Zu Absatz 1 Nummer 1

8.1.1 Deutsche im Sinne des Grundgesetzes (vgl. Artikel 116 Abs. 1 GG) sind Per-

sonen, die

a) die deutsche Staatsangehörigkeit oder

b) vorübergehend die Rechtsstellung als (Status-) Deutsche ohne deutsche

Staatsangehörigkeit (betrifft als Hauptanwendungsfall Spätaussiedler, die

kurzfristig mit Ausstellung der Bescheinigung nach § 15 BVFG die deut-

sche Staatsangehörigkeit erwerben) besitzen.

8.1.2 Grundsätzlich reicht die Erklärung der auszubildenden Person über ihre

deutsche Staatsangehörigkeit aus. Im Zweifel kann sie durch Vorlage eines

gültigen Reisepasses oder eines gültigen Personalausweises der Bundesre-

publik Deutschland nachgewiesen werden.

Personen, die vorübergehend die Rechtsstellung als (Status-)Deutsche besit-

zen, weisen diese durch Vorlage eines gültigen Ausweises über die Rechts-

stellung als Deutsche nach.

Zu Absatz 1 Nummer 2

8.1.3 Ein Recht auf Daueraufenthalt ergibt sich aus § 4a FreizügG/EU. Erfasst

sind im Wesentlichen Unionsbürger, die sich seit mindestens fünf Jahren

ständig rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben (§ 4a Abs. 1 Frei-

zügG/EU).

Vor Ablauf von fünf Jahren haben Unionsbürger das Daueraufenthaltsrecht

unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 2 FreizügG/EU.

Unionsbürger können außerdem als Familienangehörige von freizügigkeits-

berechtigten Unionsbürgern vor Ablauf von fünf Jahren unter bestimmten

Voraussetzungen ein Daueraufenthaltsrecht erwerben:

a) Familienangehörige eines verstorbenen Unionsbürgers im Sinne des § 2

Abs. 2 Nr. 1 bis 3 FreizügG/EU, die im Zeitpunkt seines Todes bei ihm

ihren ständigen Aufenthalt hatten (§ 4a Abs. 3 FreizügG/EU unter den

dort genannten weiteren Voraussetzungen),
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b) Familienangehörige eines Unionsbürgers, der das Daueraufenthaltsrecht

nach § 4a Abs. 2 FreizügG/EU erworben hat, wenn sie bei dem Unions-

bürger ihren ständigen Aufenthalt haben (§ 4a Abs. 4 FreizügG/EU).

8.1.4 Den Nachweis des Daueraufenthaltsrechts erbringen Unionsbürger und ihre

Familienangehörigen mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaats der Eu-

ropäischen Union durch Vorlage einer Daueraufenthaltsbescheinigung nach

§ 5 Abs. 5 FreizügG/EU.

Ein unbefristetes Aufenthaltsrecht kann von einem Unionsbürger ferner

durch folgende Bescheinigungen nachgewiesen werden:

 die nach § 7a AufenthG/EWG (alt) erteilte „unbefristete Aufenthaltser-

laubnis-EG“;

 eine Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 FreizügG/EU (alt) mit dem nach-

träglich angefügten Zusatz: "i. V. m. § 4a FreizügG/EU".

Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger, die Ehegatten oder Lebenspartner

von Deutschen sind, können nach § 8 Abs. 2 BAföG förderungsberechtigt

sein (vgl. Tz 8.2.2 Buchstabe g).

Dies gilt auch für freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger, die Elternteil ei-

nes Kindes mit deutscher Staatsbürgerschaft sind.

8.1.5 Eine Niederlassungserlaubnis erhalten Ausländer nach §§ 9, 18b, 19 Abs. 1,

19a Abs. 6, 21 Abs. 4 Satz 2, 23 Abs. 2, 26 Abs. 3 und 4, 28 Abs. 2, 31 Abs. 3,

35 Abs. 1 sowie § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG.

Eine Niederlassungserlaubnis ist ein zeitlich und räumlich unbeschränkter

Aufenthaltstitel und wird Angehörigen aus Staaten erteilt, die nicht zum Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz gehören. Der Nach-

weis erfolgt durch Vorlage des Aufenthaltstitels, in dem die Art des Titels

und die jeweils einschlägige Vorschrift eingetragen sind.

Einer Prüfung der Niederlassungserlaubnis bedarf es nicht.

8.1.6 Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG wird unter den in § 9a Abs. 2 Auf-

enthG genannten Voraussetzungen erteilt. Der Nachweis erfolgt durch Vor-

lage des Aufenthaltstitels, in dem die Art des Titels und die jeweils einschlä-

gige Vorschrift eingetragen sind.

8.1.7 Staatsangehörige der Schweiz, denen aufgrund des Gesetzes zum Abkom-

men zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedsstaaten

einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die

Freizügigkeit vom 2. September 2001 (BGBl. II S. 810) in entsprechender
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Anwendung der Nummer 2 Ausbildungsförderung geleistet wird, weisen

die Berechtigung durch Vorlage der Aufenthaltserlaubnis nach. Staatsange-

hörige der Schweiz, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ha-

ben einen Nachweis zu erbringen, dass ihre Eltern eine Aufenthaltserlaubnis

besitzen.

Zu Absatz 1 Nummer 3

8.1.8 Es ist unerheblich, welche Staatsangehörigkeit die Auszubildenden besitzen.

8.1.9 Der Anspruch auf Ausbildungsförderung von Auszubildenden nach § 3

Abs. 4 FreizügG/EU besteht unabhängig davon, ob der Unionsbürger, von

dem das Freizügigkeitsrecht abgeleitet wird, nach Beginn der Ausbildung

verstorben ist oder das Bundesgebiet verlassen hat, bis zum Ende der Aus-

bildung, sofern die Auszubildenden sich im Bundesgebiet aufhalten.

8.1.10 Der Förderungsanspruch von mindestens 21 Jahre alten Auszubildenden

setzt voraus, dass bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder bis zum

Wegfall der Unterhaltsleistung ein abgeleitetes Freizügigkeitsrecht bestan-

den hat.

8.1.11 Freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind,

erbringen den Nachweis über ihr Aufenthaltsrecht durch Vorlage der Auf-

enthaltskarte gemäß § 5 Abs. 1 FreizügG/EU, die innerhalb von sechs Mona-

ten nach Abgabe der erforderlichen Angaben in der Regel für die Dauer von

fünf Jahren ausgestellt wird.

Der Nachweis kann ferner durch Vorlage der nach § 7a AufenthG/EWG

(alt) erteilten unbefristeten Aufenthaltserlaubnis-EG erbracht werden.

Freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige, die selbst Unionsbürger sind

und ihr Recht auf Aufenthalt ableiten, erbringen den Nachweis über ihr

Aufenthaltsrecht durch Vorlage eines anerkannten oder sonst zugelassenen

gültigen Pass oder Passersatzes sowie durch Vorlage eines Nachweises über

das Bestehen der familiären Beziehung und einer Meldebestätigung des

Unionsbürgers, den die Familienangehörigen begleiten oder dem sie nach-

ziehen (vgl. § 5a Abs. 2 FreizügG/EU).

Zu Absatz 1 Nummer 4

8.1.12 Ein Beschäftigungsverhältnis liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer im Sinne des

Gemeinschaftsrechts für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen

gegen eine Vergütung erbringt, dies können auch Ausbildungsverhältnisse,

z. B. duale Berufsausbildungen, sein. Die Vergütung muss nicht zum Bestrei-

ten des Lebensunterhalts ausreichen. Zur Vermeidung missbräuchlicher In-
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anspruchnahme von Förderungsmitteln muss es sich jedenfalls um eine tat-

sächliche und echte Tätigkeit von wirtschaftlichem Wert handeln, die keinen

derartig geringen Umfang hat, dass sie sich als völlig untergeordnet und

marginal darstellt.

Ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Absatzes 1 Nummer 4 kann an-

sonsten in der Regel ohne Weiteres bejaht werden, wenn das Arbeitsverhält-

nis mindestens sechs Monate andauert.

8.1.13 Der inhaltliche Zusammenhang erfordert, dass bei objektiver Betrachtung

Berufstätigkeit und Ausbildung in fachlicher, d. h. branchenspezifischer

Hinsicht verwandt sind. Ausnahmsweise ist von diesem Erfordernis abzu-

sehen bei unfreiwillig arbeitslos Gewordenen, die durch die Lage auf dem

Arbeitsmarkt zu einer beruflichen Umschulung in einem anderen Berufs-

zweig gezwungen sind.

Zu Absatz 1 Nummer 5

8.1.14 Erfasst sind Staatsangehörige Norwegens, Islands, Liechtensteins und der

Schweiz sowie deren Ehegatten, Lebenspartner und Kinder, die selbst nicht

die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staates oder der Schweiz besitzen.

Zu Absatz 1 Nummer 6

8.1.15 Die Eigenschaft eines nach Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 der Genfer Flüchtlings-

konvention in deutscher Obhut befindlichen Flüchtlings wird durch einen

entsprechenden Eintrag im Pass oder die Vorlage eines Reiseausweises für

Flüchtlinge (§ 1 Abs. 3 Nr. 2, § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 58 Satz 1 Nr. 7 Aufent-

haltsverordnung) glaubhaft gemacht.

Zu Absatz 1 Nummer 7

8.1.16 Heimatlose Ausländer sind fremde Staatsangehörige oder Staatenlose, die

die Rechtsstellung eines heimatlosen Ausländers im Bundesgebiet nach dem

bezeichneten Gesetz erworben und diese Rechtsstellung nicht verloren oder

sie nach dem Verlust wiedererlangt haben. Einem heimatlosen Ausländer ist

gleichgestellt, wer seine Staatsangehörigkeit von einer solchen Person ablei-

tet und am 1. Januar 1991 rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im

Geltungsbereich dieses Gesetzes hatte. Eine Förderung nach Nummer 7 setzt

einen amtlichen Nachweis oder Eintrag im Pass oder im Passersatz über den

Status als heimatloser Ausländer voraus.
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Zu Absatz 2

8.2.1 Der Nachweis über den Besitz der Aufenthaltserlaubnis erfolgt durch Vorla-

ge des aufenthaltsrechtlichen Dokuments, im dem die Art des Titels und die

jeweils einschlägige Vorschrift eingetragen sind.

Zu Absatz 2 Nummer 1

8.2.2 Die aufgeführten Aufenthaltstitel werden typischerweise nur bei Bestehen

einer aufenthaltsrechtlichen Verfestigungsperspektive gewährt, die regel-

mäßig an einen mehrjährigen ununterbrochenen Aufenthalt im Bundesge-

biet anknüpft oder ungeachtet einer vorhergehenden Mindestaufenthalts-

dauer aus anderen Gründen anzunehmen ist und die Verleihung des Auf-

enthaltstitels rechtfertigt.

Förderungsrechtlicher Prüfungsmaßstab ist allein das Vorliegen des ent-

sprechenden Aufenthaltstitels; eine inhaltliche Überprüfung der mit dessen

Ausstellung unterstellten Verfestigungsperspektive findet nicht statt.

a) Zu § 22 AufenthG

Die Aufenthaltserlaubnis wird Ausländern für die Aufnahme aus dem

Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen

bzw. zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutsch-

land erteilt.

b) Zu § 23 AufenthG

Die Vorschrift gibt den Obersten Landesbehörden die Möglichkeit, aus

völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politi-

scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland eine Aufenthaltser-

laubnis anzuordnen. Absatz 2 betrifft die Aufnahmezusage durch das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an Ausländer aus bestimmten

Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen zur Wah-

rung besonders gelagerter Interessen der Bundesrepublik Deutschland.

c) Zu § 23a AufenthG

Die Vorschrift bietet die Grundlage für die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis an vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in besonders gelager-

ten Härtefällen, wenn eine von der Landesregierung eingerichtete Härte-

fallkommission darum ersucht.

d) Zu § 25 Abs. 1 AufenthG

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Asylbe-

rechtigte nach Artikel 16a GG.

e) Zu § 25 Abs. 2 AufenthG

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Flücht-

linge nach der Genfer Flüchtlingskonvention.
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f) Zu § 25a AufenthG

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für gut in-

tegrierte Jugendliche und Heranwachsende, wenn diese unter anderem

einen sechsjährigen ununterbrochenen Aufenthalt sowie einen sechsjäh-

rigen erfolgreichen Schulbesuch oder den Erwerb eines anerkannten

Schul- oder Berufsabschlusses im Bundesgebiet nachweisen können.

g) Zu § 28 AufenthG

Diese Vorschrift regelt die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für den

Nachzug zu Deutschen. Die Aufenthaltserlaubnis ist dem ausländischen

Ehegatten eines Deutschen, dem minderjährigen ledigen Kind eines

Deutschen oder dem Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen

zur Ausübung der Personensorge zu erteilen, wenn der Deutsche seinen

gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat. Ist der Ehegatte des

Deutschen EU-Bürger, erhält er als Freizügigkeitsberechtigter keine Auf-

enthaltserlaubnis nach § 28 AufenthG; daher ist die Förderungsberechti-

gung durch Vorlage einer Heiratsurkunde, aus der sich die Eheschlie-

ßung mit einem Deutschen ergibt, nachzuweisen.

h) Zu § 37 AufenthG

Eine Aufenthaltserlaubnis unter dem Gesichtspunkt des Rechts auf Wie-

derkehr in das Bundesgebiet erhalten junge Ausländer, die sich neben

weiteren Voraussetzungen vor der Ausreise mindestens acht Jahre lang

rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten und sechs Jahre im Bundesge-

biet eine Schule besucht haben.

i) Zu § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für ehema-

lige Deutsche, die bei Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seit

mindestens einem Jahr den gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet

hatten.

j) Zu § 30 AufenthG

Diese Vorschrift regelt die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen zum

Ehegattennachzug. Voraussetzung ist unter anderem, dass beide Ehegat-

ten bzw. Lebenspartner mindestens 18 Jahre alt sind und sich der Ehegat-

te bzw. Lebenspartner zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache

verständigen kann. Der Förderungsanspruch besteht nur, wenn der Ehe-

gatte oder Lebenspartner, zu dem der Nachzug stattfindet, im Besitz ei-

ner Niederlassungserlaubnis ist. Der einmal entstandene Förderungsan-

spruch bleibt gemäß § 8 Abs. 4 von einer nachträglichen dauernden

Trennung der Ehegatten bzw. Lebenspartner oder der Auflösung der Ehe

bzw. der Aufhebung der Lebenspartnerschaft unberührt.

k) Zu den §§ 32, 33 und 34 AufenthG

Diese Vorschriften regeln die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen zum

Nachzug eines Kindes, wobei auf den Besitz einer Niederlassungserlaub-
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nis seitens der Eltern oder eines personensorgeberechtigten Elternteils

abgestellt wird.

Zu Absatz 2 Nummer 2

8.2.3 Bei den hier genannten Aufenthaltstiteln ist nicht bereits ohne Weiteres von

einer dauerhaften Verfestigung des Aufenthalts auszugehen. Deshalb ist in-

soweit eine Mindestdauer von vier Jahren eines erlaubten Aufenthalts im

Bundesgebiet zusätzliche Förderungsvoraussetzung.

a) Zu § 25 Abs. 3 AufenthG

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei Vorlie-

gen von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 Auf-

enthG, z. B. wenn eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit be-

steht.

b) Zu § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG

Diese Vorschrift betrifft die Verlängerung einer bereits erteilten befriste-

ten Aufenthaltserlaubnis, wenn das Verlassen des Bundesgebiets für den

Ausländer aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls eine außerge-

wöhnliche Härte bedeuten würde.

c) Zu § 25 Abs. 5 AufenthG

Die Vorschrift regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an voll-

ziehbar ausreisepflichtige Ausländer, wenn die Ausreise aus rechtlichen

Gründen (z. B. Krankheit oder Schutz von Ehe und Familie) oder tatsäch-

lichen Gründen (z. B. fehlende Verkehrsverbindungen) unmöglich ist

und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu

rechnen ist. Sie darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer unverschul-

det an der Ausreise gehindert ist.

d) Zu § 31 AufenthG

Im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft wird die Auf-

enthaltserlaubnis des Ehegatten bei Vorliegen bestimmter Voraussetzun-

gen als eigenständiges zum Zweck des Ehegattennachzuges unabhängi-

ges Aufenthaltsrecht verlängert.

e) Zu den §§ 30, 32, 33 und 34 AufenthG

Für die nach diesen Vorschriften erteilte Aufenthaltserlaubnis gelten die

Ausführungen unter Tz 8.2.2 Buchstaben j) und k) entsprechend, wobei

der Besitz einer Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten, Lebenspartners, der

Eltern oder des personensorgeberechtigten Elternteils, zu dem der Nach-

zug stattfindet, ausreichend ist.

Zu Absatz 2a
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8.2a.1 Der Nachweis der Duldung wird durch Vorlage der Duldungsbescheini-

gung nach § 60a Abs. 4 AufenthG erbracht.

Zu Absatz 3

8.3.1 Ausländer weisen sich durch einen gültigen Pass oder Passersatz aus, sofern

sie nicht von der Passpflicht durch Rechtsverordnung befreit sind (§ 3 Abs. 1

AufenthG). Die Ausweispflicht wird im Bundesgebiet auch durch den Besitz

eines Ausweisersatzes erfüllt (§ 3 Abs. 1 Satz 2 AufenthG). In Ermanglung

eines Passes oder Passersatzes genügt die Vorlage der Bescheinigung über

den Aufenthaltstitel oder die Aussetzung der Abschiebung, wenn die Be-

scheinigung mit den Angaben zur Person und einem Lichtbild versehen so-

wie als Ausweisersatz bezeichnet ist (§ 48 Abs. 2 AufenthG).

8.3.2 Der nach Nummer 1 bzw. Nummer 2 erforderliche Zeitraum von insgesamt

drei bzw. fünf Jahren ist auch dann erreicht, wenn sich dieser aus mehreren

Teilzeiträumen zusammensetzt; Unterbrechungen des Aufenthalts und der

Erwerbstätigkeit im Inland sind insofern unschädlich. Setzt sich der Zeit-

raum aus Teilzeiträumen zusammen, so gelten jeweils 30 Tage als ein Mo-

nat.

8.3.3 Verbleiben bei der Feststellung des Gesamtzeitraums des Aufenthalts und

der Erwerbstätigkeit einzelne Tage, so gelten sie als voller Monat.

8.3.4 Die Voraussetzungen der Nummer 2 gelten auch als erfüllt, wenn ein Eltern-

teil nach einer im Inland ausgeübten mindestens sechsmonatigen Erwerbstä-

tigkeit verstorben ist und deshalb den Mindestzeitraum von drei Jahren an

Aufenthalt und rechtmäßiger Erwerbstätigkeit innerhalb der letzten sechs

Jahre vor Beginn des förderungsfähigen Teils des Ausbildungsabschnitts

nicht erreicht hat. Tz 8.3.9 gilt entsprechend.

8.3.5 Erwerbstätig ist eine Person, die eine selbständige oder nichtselbständige

Tätigkeit ausübt und in der Lage ist, sich aus dem Ertrag dieser Tätigkeit

selbst zu unterhalten (vgl. Tz 11.3.5 und 11.3.6). Nicht als erwerbstätig gelten

Auszubildende, die ausschließlich im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses

ein Entgelt erhalten.

Als Erwerbstätigkeit gilt auch die Haushaltsführung eines Elternteils, wenn

er selbst im Inland mindestens sechs Monate erwerbstätig war und nach die-

ser Zeit zumindest ein Kind (Tz 25.5.1) unter 10 Jahren oder ein Kind, das

behindert und auf Hilfe angewiesen ist, im eigenen Haushalt zu versorgen

hat.
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8.3.6 Nicht als erwerbstätig gelten Mitglieder von ausländischen Stationierungs-

streitkräften in der Bundesrepublik Deutschland, ausländische Mitglieder

des Zivilen Gefolges sowie ausländische Angehörige dieser vorgenannten

Personengruppen, es sei denn, dass Steuern nach dem Einkommensteuerge-

setz entrichtet worden sind.

8.3.7 Nicht als erwerbstätig gelten ferner ausländische Mitglieder ausländischer

Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland (diplomatische Missionen,

konsularische Vertretungen und Handelsvertretungen), ausländische Mit-

glieder supranationaler und internationaler Organisationen sowie ausländi-

sche Angehörige dieses Personenkreises.

Als erwerbstätig gelten jedoch ausländische Staatsangehörige, die als soge-

nannte Ortskräfte in einer der vorbezeichneten Vertretungen bzw. Organisa-

tionen beschäftigt sind, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben.

Diese Ortskräfte weisen sich durch besondere Ausweise aus, die vom Aus-

wärtigen Amt bzw. von der zuständigen Landesbehörde ausgestellt werden.

8.3.8 Die Zeiten rechtmäßiger Erwerbstätigkeit sind durch Vorlage der Aufent-

haltstitel/ Arbeitsgenehmigungen und einer Bestätigung des Arbeitgebers

bzw. einer Bescheinigung der berufsständischen Vertretung und durch Vor-

lage des Umsatzsteuerbescheides zu belegen.

Für die angegebenen Zeiten ist die jeweilige Höhe des Verdienstes nachzu-

weisen, z. B. durch Versicherungsunterlagen, Steuerbescheide, Bescheini-

gungen des Arbeitgebers u. Ä

Zeiten, in denen eine Erwerbstätigkeit von dem nach Nummer 2 maßgebli-

chen Elternteil nicht ausgeübt werden konnte (z. B. wegen Erwerbsminde-

rung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsverbot nach den Mutter-

schutzbestimmungen), sind zu belegen.

8.3.9 Ein Elternteil, der mindestens sechs Monate erwerbstätig war, hat es nicht zu

vertreten, wenn er eine Erwerbstätigkeit nicht ausübt in Zeiten

a) der mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheit,

b) der Mutterschutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz und der Elternzeit

nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz,

c) der Erwerbsminderung,

d) nach Erreichen des Ruhestandsalters (vgl. Tz 21.2.2a),

e) der Teilnahme an einer nach den für den jeweils zuständigen Träger gel-

tenden Vorschriften geförderten Maßnahme zur medizinischen oder be-

ruflichen Rehabilitation,

Drucksache 551/13-41-



f) der Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung nach dem SGB III

oder einer Vollzeitausbildung nach dem AFBG,

g) der Arbeitslosigkeit, in denen er einen Anspruch auf Arbeitslosengeld

nach dem SGB III hat,

h) des Vorruhestands,

i) des Bezugs von Knappschaftsausgleichsleistungen nach dem SGB VI.

Die nach Satz 3 unabweisbar notwendige sechsmonatige Erwerbstätigkeit ist

auch erfüllt, wenn sie ganz oder teilweise vor den grundsätzlich maßgebli-

chen sechs Jahren ausgeübt wurde.

Zeiten des Bezugs von Leistungen nach dem SGB II zur Sicherung des Le-

bensunterhalts (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) zählen nicht als Zeiten

der Erwerbstätigkeit.

8.4.1 Die Anwendung des Absatzes 4 setzt voraus, dass die dem Grunde nach

förderungsfähige Ausbildung aufgenommen wurde, als die Ehe oder Leben-

spartnerschaft bestand.

Zu § 9

9.2.1 Eine Ausbildungsstätte besucht grundsätzlich nur, wer ihr organisations-

rechtlich angehört und

a) bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Ausbildungsstätten an dem

planmäßig vorgesehenen Unterricht regelmäßig teilnimmt,

b) bei den in § 2 Abs. 1 Nr. 5 und 6 bezeichneten Ausbildungsstätten die

nach der Studienordnung und dem jeweiligen Ausbildungsplan vorge-

sehenen Lehrveranstaltungen belegt und regelmäßig an ihnen teilnimmt.

Gastschüler/Gasthörer erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

Studierende gehören in diesem Sinne einer Ausbildungsstätte organisations-

rechtlich nur an, wenn sie voll immatrikuliert sind.

Beurlaubte Studierende haben selbst dann keinen Anspruch auf Ausbil-

dungsförderung, wenn sie aufgrund von Sonderregelungen berechtigt sind,

an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und/oder Prüfungsleistungen zu er-

bringen. Vgl. aber § 15b Abs. 2, Abs. 2a.

9.2.2 Den Besuch der Ausbildungsstätte oder die Teilnahme an dem Praktikum

hat die auszubildende Person nachzuweisen. Der Nachweis kann durch Vor-
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lage des Formblatts 2 oder durch eine von der jeweiligen Ausbildungsstätte

erstellte Bescheinigung geführt werden, wenn diese alle im Formblatt 2 vor-

gesehenen Angaben enthält. Bei Examenskandidaten, die beurlaubt oder

exmatrikuliert sind, kann während der beiden letzten Semester innerhalb

der Förderungshöchstdauer oder der nach § 15 Abs. 3, 3a verlängerten För-

derungsdauer auf die Vorlage dieser Bescheinigung verzichtet werden.

9.2.3 Dass die auszubildende Person das angestrebte Ausbildungsziel erreicht,

lassen deren Leistungen auch erwarten, wenn beim Besuch einer der in § 2

Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Ausbildungsstätten eine Klasse wiederholt

wird. Im Fall einer zweiten Wiederholung kann von der gesetzlichen Ver-

mutung der Eignung nur ausgegangen werden, wenn besonders schwer-

wiegende Gründe vorliegen.

Bleiben Auszubildende der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Ausbil-

dungsstätten dem Unterricht mehr als 30 Prozent der Unterrichtszeit des

Schulhalbjahres unentschuldigt fern, kann von einer Eignung in der Regel

nicht mehr ausgegangen werden.

9.2.4 Ausbildungsförderung wird nur für eine Ausbildung geleistet, deren Aus-

bildungsziel die auszubildende Person noch nicht erreicht hat. Sie wird da-

her nicht geleistet, wenn nur zum Zweck der Notenverbesserung ein Ab-

schluss wiederholt wird. Etwas anderes gilt nur dann, wenn bei schulischen

Ausbildungen die Ausbildungsstätte die Wiederholung eines Schuljah-

res/Schulhalbjahres ausdrücklich empfohlen hat.

Zu § 10

10.3.1 Liegen bei der Aufnahme eines Bachelorstudiums nach vollendetem 30. Le-

bensjahr Gründe nach Absatz 3 Satz 2 vor, ist bei einem anschließend unver-

züglich aufgenommenen Masterstudiengang die Überschreitung auch der

Altersgrenze von 35 Jahren unschädlich.

Dies gilt auch für ein Masterstudium im Anschluss an ein nach Nummer 1a

gefördertes Bachelorstudium.

Ein Grund nach § 10 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1a BAföG liegt z. B. vor, wenn Auszu-

bildende den Hochschulzugang durch eine Meisterprüfung, den Abschluss

als staatlich geprüfter Techniker oder Betriebswirt erlangt haben.

10.3.2 Unverzüglich handelt, wer ohne schuldhaftes Zögern die Ausbildung auf-

nimmt.
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10.3.3 (Aufgehoben)

10.3.4 Persönliche oder familiäre Gründe, die eine Förderung nach unverschulde-

tem Überschreiten der Altersgrenze rechtfertigen, sind z. B. Schwanger-

schaft, Kindererziehung, Erkrankung, Behinderung, Nichtzulassung zur

gewählten Ausbildung im Auswahlverfahren, Betreuung von behinderten

oder aus anderen Gründen auf Hilfe angewiesenen Kindern.

Wird während der Kinderziehung die Altersgrenze erreicht und nach Weg-

fall dieses Hinderungsgrundes die Ausbildung unverzüglich aufgenommen,

ist nicht zu prüfen, ob die Ausbildung früher hätte aufgenommen werden

können.

10.3.4a Persönliche Gründe, die eine Förderung der Ausbildung nach Überschreiten

der Altersgrenze rechtfertigen, sind auch anzunehmen, wenn die Auszubil-

denden zu einer der in Tz 7.2.22 genannten Personengruppen gehören und

für die Anerkennung ihres im Aussiedlungsland/Herkunftsland erworbe-

nen Berufsabschlusses eine ergänzende oder mangels Verwertbarkeit dieses

Berufsabschlusses eine weitere Ausbildung im Inland benötigen.

Diesen Auszubildenden ist auch ein angemessener Zeitraum zur Erlangung

ausreichender Sprachkenntnisse einzuräumen.

10.3.5 Eine einschneidende Veränderung der persönlichen Verhältnisse liegt bei

Auszubildenden vor, die durch ein unerwartetes Ereignis von besonderem

Gewicht gezwungen wurden, ihre bisherige Lebensführung unversehens

völlig zu ändern (z. B. Scheidung oder Tod des Ehegatten oder Lebenspart-

ners).

10.3.6 Auszubildende sind bedürftig, wenn sie weder über einzusetzendes Vermö-

gen im Sinne von § 90 SGB XII noch über ein monatliches Einkommen nach

§ 85 SGB XII verfügen.

Zu § 11

11.1.1 Ausbildungsförderung für den Regelbedarf wird nur nach Maßgabe der

Pauschalen in § 12 Abs. 1 und 2 und § 13 Abs. 1 und 2 geleistet. Dieser Be-

darf umfasst die Aufwendungen, die nach Art der Ausbildung und Unter-

bringung typischerweise erforderlich sind, und in einer Höhe, wie sie hier-

für üblicherweise anfallen.
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11.1.2 Zur Abgeltung eines besonderen Bedarfs kann Ausbildungsförderung für

eine Ausbildung im Inland nur nach Maßgabe der §§ 13 a Abs. 1 und 2, 14 b

und der HärteV, bei einer Ausbildung im Ausland nur nach den §§ 12 Abs.

4, 13 Abs. 4, 13 a Abs. 2, 14 b und der BAföG-AuslandszuschlagsV geleistet

werden.

11.2.1 Eltern sind die leiblichen Eltern oder, wenn die auszubildende Person adop-

tiert ist, allein die Adoptiveltern. Lebenspartner im Sinne des BAföG sind

nur solche nach § 1 LPartG.

11.2.2 (Aufgehoben)

11.2.3 Für den Vollzug des Gesetzes ist in der Regel davon auszugehen, dass die

Eltern den bei der Ermittlung des Förderanspruchs angerechneten Teil ihres

Einkommens ihrem Kind für die Ausbildung zur Verfügung stellen.

11.2.4 Ehegatten/Lebenspartner leben dauernd getrennt, wenn zwischen ihnen ei-

ne häusliche Gemeinschaft nicht besteht und ein Ehegatte/Lebenspartner sie

erkennbar nicht herstellen will, weil er die Lebensgemeinschaft ablehnt. Die

häusliche Gemeinschaft besteht auch dann nicht mehr, wenn die Ehegat-

ten/Lebenspartner innerhalb der gemeinsamen Wohnung getrennt leben.

11.2.5 Soweit Einkommen und Vermögen auf den nach § 17 Abs. 2 Satz 1 jeweils

zur Hälfte als Zuschuss und Darlehen zu leistenden Bedarf oder Teil des Be-

darfs anzurechnen sind, werden Darlehens- und Zuschussanteil gleichmäßig

gemindert.

11.2.6 Sind die Eltern der auszubildenden Person nicht miteinander verheiratet o-

der leben sie dauernd getrennt, erfolgt die Anrechnung anteilig entspre-

chend den Einkommensverhältnissen des jeweiligen Elternteils und unter

Berücksichtigung der für sie jeweils geltenden Freibeträge.

In den Fällen des § 36 Abs. 2 vgl. jedoch auch die Sonderregelung in Tz.

36.2.2 Satz 2.

11.2a.1 Voraussetzung für die Annahme eines unbekannten Aufenthaltsortes der

Eltern oder eines Elternteils ist allein, dass dieser dem Amt für Ausbildungs-

förderung nicht bekannt ist und nicht z. B. durch Einschaltung von Einwoh-

nermeldeämtern oder der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung

ermittelt werden kann.

11.2a.2 Die auszubildende Person hat schriftlich zu versichern, dass

 ihr der Aufenthaltsort der Eltern oder eines Elternteils nicht bekannt ist,

 sie keine Kontaktperson der Eltern oder des Elternteils kennt und
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 sie auch keinen Unterhalt von den Eltern oder dem Elternteil bezieht.

Ein Aufenthaltsort im Ausland gilt als nicht ermittelbar, sofern innerhalb

von zwei Monaten keine Reaktion der vom Amt per Auslandsrückschein

angeschriebenen Eltern oder des Elternteils erfolgt und der Auslandsrück-

schein überhaupt nicht oder mit Unzustellbarkeitsvermerk wieder beim

Amt eingeht.

11.2a.3 Ein Hinderungsgrund im Sinne des Abs. 2a liegt z. B. vor, wenn

 Devisenbestimmungen eines ausländischen Staates einer auch nur teil-

weisen Unterhaltsleistung entgegenstehen,

 die im Heimatland verbliebenen Eltern bei finanzieller Unterstützung

der auszubildenden Person selbst politische Verfolgungsmaßnahmen o-

der Folgen befürchten müssen, die ein Abschiebungshindernis nach § 60

Abs. 2, 3, 5 oder 7 AufenthG begründen würden,

 glaubhaft gemacht wird, dass der Aufenthaltsort der auszubildenden

Person nicht bekannt werden darf, weil sie nachweislich mit schweren

Straftaten bedroht wird, insbesondere bei Gefahr für Leib und Leben o-

der Zwangsverheiratung.

neu

11.2a.4 Absatz 2a ist analog anzuwenden, wenn der Aufenthaltsort des Ehegat-

ten/Lebenspartners der auszubildenden Person nicht bekannt ist oder wenn

diese rechtlich oder tatsächlich gehindert sind, im Inland Unterhalt zu leis-

ten.

11.3.2 Steht fest, dass die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind, sind die El-

tern der auszubildenden Person nicht mitwirkungspflichtig nach § 47 Abs. 4.

11.3.3 Zum Besuch eines Kollegs vgl. Tz 2.1.13 Satz 4.

Die Teilnahme an einem Vorkurs des Kollegs stellt noch keinen Besuch eines

Kollegs dar.

11.3.5 Eine den Lebensunterhalt sichernde Erwerbstätigkeit ist dann gegeben,

wenn der durchschnittliche Bruttomonatslohn der anrechenbaren Zeiträume

eines Kalenderjahres den Bedarf nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr.2 zu-

züglich 20 Prozent erreicht.

Es ist unerheblich, ob das Einkommen aufgrund einer Vollzeit- oder Teil-

zeitbeschäftigung erzielt wurde. Bei unterschiedlichen Bedarfssätzen in ei-

nem Kalenderjahr oder schwankendem Einkommen sind jeweils durch-

schnittliche Monatsbeträge zu ermitteln und gegenüberzustellen.
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11.3.6 Erwerbstätig ist eine Person, die eine selbstständige oder nicht selbstständi-

ge Tätigkeit ausübt.

Nicht als erwerbstätig sind regelmäßig Personen anzusehen, die eine nach

diesem Gesetz oder nach § 56 SGB III förderungsfähige Ausbildung betrei-

ben, es sei denn, sie verfügen während dieser Zeit über Einkünfte in Höhe

der sich aus Tz. 11.3.5 ergebenden Beträge, die sich aus einer eigenen, nicht

auf die Ferienzeiten beschränkten Tätigkeit außerhalb der Ausbildung erge-

ben.

Bei Selbstständigen ist grundsätzlich von einer den Lebensunterhalt si-

chernden Tätigkeit auszugehen, sofern von diesen nicht überwiegend Leis-

tungen nach dem SGB II zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts bezo-

gen werden.

neu

11.3.6a Als den Lebensunterhalt sichernde Erwerbstätigkeit gilt auch die Betreuung

eines Kindes (Tz. 25.5.1) unter zehn Jahren oder eines älteren Kindes, das

behindert und auf Hilfe angewiesen ist, im eigenen Haushalt. Nicht berück-

sichtigungsfähig sind Betreuungszeiten, neben denen gleichzeitig eine nach

diesem Gesetz oder nach § 56 SGB III förderungsfähige Ausbildung betrie-

ben wird.

11.3.7 Als Zeit der den Lebensunterhalt sichernden Erwerbstätigkeit gelten die

Ableistung

a) des Wehrdienstes,

b) des Zivildienstes,

c) des Bundesfreiwilligendienstes,

d) der gleichgestellten Dienste (z. B. nach § 13b Wehrpflichtgesetz, §§ 14a,

14b Zivildienstgesetz der "Entwicklungsdienst" und "andere Dienste im

Ausland"),

e) des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres nach dem Jugend-

freiwilligendienstgesetz.

11.3.8 Zu den Zeiten der Erwerbstätigkeit zählen auch Zeiten

a) der mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheit,

b) der Mutterschutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz,

c) der vollen oder teilweisen Erwerbsminderung,

d) der Arbeitslosigkeit, soweit während dieser Zeit nicht eine nach diesem

Gesetz förderungsfähige Ausbildung stattgefunden hat und die auszu-

bildende Person der Arbeitsvermittlung daher nicht zur Verfügung
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stand,

e) der Teilnahme an einer nach den für den jeweils zuständigen Träger

geltenden Vorschriften geförderten Maßnahme zur medizinischen oder

beruflichen Rehabilitation,

f) der Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach

den §§ 81 ff. SGB III,

wenn die auszubildende Person während dieser Zeiten entsprechende Leis-

tungen (z. B. Krankengeld, Arbeitslosengeld nach SGB I, Rente und Grund-

sicherung wegen Erwerbsminderung) erhielt.

Die Zeit während des ausschließlichen Bezugs von Leistungen nach dem

SGB II zur Sicherung des Lebensunterhalts zählt nicht als Zeit der Erwerbs-

tätigkeit, Tz. 11.3.6.a bleibt unberührt.

Tz 11.3.5 ist anzuwenden mit der Maßgabe, dass während der in Satz 1

Buchstaben a bis f genannten Zeiten das Einkommen ohne den Zuschlag

von 20 Prozent als ausreichend anzusehen ist.

11.3.9 Zum Begriff "Abschluss einer berufsqualifizierenden Ausbildung" vgl. Tz

7.1.1 und 7.1.3 bis 7.1.13. Auf die Berechnung der Zeit der Erwerbstätigkeit

finden Tz 11.3.4 bis 11.3.8 Anwendung. Ein sachlicher Zusammenhang zwi-

schen dem berufsqualifizierenden Abschluss und der nachfolgenden Er-

werbstätigkeit ist nicht erforderlich.

11.4.1 Eltern sind im Sinne des Absatzes 4 als ein Einkommensbezieher anzusehen,

wenn sie miteinander verheiratet oder in Lebenspartnerschaft verbunden

sind und nicht dauernd getrennt leben; das gilt auch, wenn beide Elternteile

erwerbstätig sind.

11.4.2 Für die Anwendung des Absatzes 4 kommt es grundsätzlich darauf an, dass

die Ausbildung der anderen Person abstrakt förderungsfähig ist, also in den

Förderungsbereich des § 2 Abs. 1, 2 bis 4 bzw. des § 56 SGB III einbezogen

ist. Die besonderen Regelungen der Tz. 25.3.1 sind zu beachten. Als abstrakt

förderungsfähig gelten Ausbildungsgänge auch während einer Beurlaubung

und auch ein Promotionsstudium.

Es kommt nicht darauf an, ob tatsächlich Förderungsleistungen gewährt

werden.

Ein in der Ausbildung befindlicher Ehegatte oder Lebenspartner des Ein-

kommensbeziehers ist bei der Einkommensaufteilung zu berücksichtigen.

Zu berücksichtigen sind auch Kinder, die nur Kind eines Elternteils der aus-

zubildenden Person sind (Halbgeschwister), wenn die Eltern der auszubil-

denden Person miteinander verheiratet oder Lebenspartner sind und nicht
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dauernd getrennt leben. Sonstige Kinder i. S. d. § 25 Abs. 5 Nr. 1 bis 3 (z. B.

Stiefgeschwister) sind nicht zu berücksichtigen

Zu § 12

12.1.1 Scheidet der Bedarf nach Absatz 2 Nr. 1 nur wegen der Regelung des Absat-

zes 3a aus, ist der Bedarf nach Absatz 1 Nr. 1 maßgebend.

12.1.4 Zu den Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsaus-

bildung voraussetzt, gehören alle Klassen 12, in die Auszubildende auf-

grund ihrer beruflichen Vorbildung ohne vorherigen Besuch der Klasse 11

aufgenommen werden.

12.2.0 Bei einer Ausbildung im Ausland nach § 5 Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1 oder 2

entfällt die Prüfung nach § 2 Abs. 1a.

12.2.0a Zur Definition von Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Be-

rufsausbildung voraussetzt, vgl. Tz 13.1.1.

12.2.0b (Aufgehoben)

12.2.1 Bei Praktikantinnen und Praktikanten, die außerhalb des Elternhauses un-

tergebracht sind, entfällt die Prüfung nach § 2 Abs. 1a.

12.2.2 Zum Bedarf von Auszubildenden mit Behinderung vgl. Tz. 14a.0.1 bis

14a.0.3.

12.2.19 (Aufgehoben)

neu

12.2.20 Die auswärtige Unterbringung ist nachzuweisen, z.B. durch Mietvertrag,

Meldebescheinigung oder Bescheinigung der Person, bei der die auszubil-

dende Person wohnt.

neu

12.2.21 § 12 Abs. 2 Nr. 1 gilt für Auszubildende an weiterführenden allgemeinbil-

denden Schulen sowie an Berufsfachschulen und Fach- und Fachoberschul-

klassen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 nur unter den zusätzlichen Vorausset-

zungen des § 2 Abs. 1a. Steht die Wohnung im Eigentum der Eltern, gilt der

Bedarf nach § 12 Abs. 1 (vgl. Tz 12.1.1.).
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12.3.1 (Aufgehoben)

12.3a.1 Bei Miteigentum der Eltern oder eines Elternteils an der von der auszubil-

denden Person genutzten Wohnung ist § 12 Abs. 3a nur anzuwenden, wenn

der Miteigentumsanteil mindestens 50 Prozent beträgt.

12.3a.2 Zu den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Ausbildungsstätten vgl. Tz 12.2.21

und 12.1.1.

12.4.3 (Aufgehoben)

12.4.4 (Aufgehoben)

neu

12.4.5 Ein besonderer Härtefall liegt vor, wenn ein Verbleiben im Ausland nicht

zumutbar ist. Dies kann insbesondere angenommen werden bei Tod, Unfall

oder unerwarteter schwerer Erkrankung naher Angehöriger sowie bei einem

Unfall oder einer schweren Erkrankung der auszubildenden Person selbst.

Zu § 13

13.1.1 Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung vo-

raussetzt, sind nur diejenigen, die nach Ausbildungsinhalt und Ausbil-

dungsmethode eine vertiefte berufliche Fachbildung, also keine Erstausbil-

dung vermitteln. Unter der Voraussetzung des Satzes 1 schadet es nicht,

wenn nach den Zugangsbedingungen ausnahmsweise die abgeschlossene

Berufsausbildung durch eine einschlägige berufliche Tätigkeit oder eine

sonstige geeignete Vorbereitungsmaßnahme von entsprechend längerer

Dauer ersetzt werden kann, vgl. auch Tz 2.1.16.

13.2.1 (Aufgehoben)

13.2.2 Auszubildende wohnen bei den Eltern, wenn sie mit ihnen in häuslicher

Gemeinschaft leben oder der von ihnen bewohnte Wohnraum im Eigentum

der Eltern oder eines Elternteils steht. Sie leben nicht mit ihnen in häuslicher

Gemeinschaft, wenn sie lediglich in Schul- oder Semesterferien bei den El-

tern wohnen, sonst aber regelmäßig die Ausbildungsstätte von einer ande-

ren eigenen Unterkunft aus besuchen.

Eine auswärtige Unterbringung ist nachzuweisen, z. B. durch Mietvertrag,

Meldebescheinigung oder Bescheinigung der Person, bei der die auszubil-

dende Person wohnt.
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neu

13.2.3 Wohnen Auszubildende während eines Pflichtpraktikums bei ihren Eltern

oder einem Elternteil, behalten aber gleichzeitig ihre Wohnung am Ausbil-

dungsort, haben sie weiterhin Anspruch auf den erhöhten Bedarf nach § 13

Abs. 2 Nr. 2. Dies gilt jedoch nur für einen Zeitraum von höchstens drei Mo-

naten.

13.3.1 (Aufgehoben)

13.3.2 (Aufgehoben)

13.3a.1. Bei Miteigentum der Eltern oder eines Elternteils an der von der auszubil-

denden Person genutzten Wohnung ist § 13 Abs. 3a nur anzuwenden, wenn

der Miteigentumsanteil mindestens 50 Prozent beträgt.

13.4.1 § 13 Abs. 4 gilt auch für Praktika gemäß § 5 Abs. 5.

neu

13.4.2 Zuschläge zu dem Bedarf nach § 13 Abs. 4 sind unbeschadet des Satzes 3

vom Beginn des Kalendermonats an, in dem die Ausbildung im Ausland

tatsächlich aufgenommen wird, bis zum Ende des Kalendermonats zu leis-

ten, in dem die Ausbildung dort tatsächlich beendet wird. Tz 15.2.5 ist an-

zuwenden.

Für unterrichts- und vorlesungsfreie Zeiten vor Beginn oder nach Beendi-

gung des Besuchs der im Ausland gelegenen Ausbildungsstätte werden Zu-

schläge zum Bedarf grundsätzlich nur geleistet, wenn die auszubildende

Person sich tatsächlich im Ausland aufhält.

Der Zuschlag für eine Krankenversicherung nach § 5 BAföG-

AuslandszuschlagsV wird geleistet, solange die auszubildende Person wäh-

rend des Bewilligungszeitraums an der Ausbildungsstätte im Ausland ein-

geschrieben ist.

neu

13.4.3 Das für die Ausbildungsförderung im Ausland zuständige Amt hat sicher-

zustellen, dass Zuschläge für Studiengebühren und Reisekosten nach den §§

3 und 4 BAföG-AuslandszuschlagsV innerhalb der jeweils geltenden Gren-

zen ggf. auch dann voll als Bedarf berücksichtigt werden, wenn die monatli-

chen Zuschläge nach § 2 BAföG-AuslandszuschlagsV nicht mehr geleistet

werden.
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Zu § 13a

13a.1.1 Der Krankenversicherungszugschlag wird Auszubildenden, die nach § 13a

Abs. 1 Nr. 1 beitragspflichtig krankenversichert sind, zusätzlich zum Bedarf

gewährt. Er wird nicht gewährt bei kostenfreier Mitversicherung durch eine

Familienversicherung. Dies gilt auch, wenn zusätzlich eine beitragspflichtige

Privatversicherung vorliegt.

Beginnt und/oder endet das beitragspflichtige Krankenversicherungsver-

hältnis während des Bewilligungszeitraums, ist der Bescheid nach Maßgabe

des § 53 Satz 1 zu ändern.

13a.1.2 Bei Auszubildenden, die beitragspflichtige Mitglieder einer gesetzlichen

Krankenversicherung sind, erhöht sich der Bedarf ohne weitere Prüfung um

den in Absatz 1 Satz 1 genannten Betrag, da die gesetzliche Krankenversi-

cherung immer eine Vollversicherung ist.

Bei beitragspflichtig privat versicherten Auszubildenden ist zu prüfen:

 Erfüllt das Versicherungsunternehmen die Anforderungen des § 257

Abs. 2a SGB V bzw. handelt es sich um eine beitragspflichtige Kranken-

und ggf. Pflegeversicherung in der Postbeamtenkrankenkasse oder der

Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten?

 Kann der Versicherte Leistungen beanspruchen, die der Art nach den

Leistungen des SGB V mit Ausnahme des Kranken- und Mutterschafts-

geldes entsprechen (keine bloße Zusatzversicherung zur gesetzlichen

Krankenversicherung)?

 Handelt es sich um eine Voll- oder Teilversicherung?

Eine Vollversicherung ist anzunehmen, wenn der Vertrag grundsätzlich Er-

stattungssätze bis zu 100 Prozent vorsieht. Eine Selbstbeteiligung in Teilbe-

reichen, z. B. bei Zahnbehandlung bzw. Zahnersatz, schließt die Annahme

einer Vollversicherung nicht aus.

Eine Teilversicherung ist anzunehmen, wenn der Vertrag grundsätzlich Er-

stattungssätze von unter 100 Prozent vorsieht (z. B. 20 Prozent- Tarif für

beihilfeberechtigte Kinder von Bundesbeamten).

Bei Vorliegen einer Vollversicherung erhöht sich der Bedarf ohne weitere

Prüfung um den in Absatz 1 Satz 1 genannten Betrag.

Bei Vorliegen einer Teilversicherung ist noch zu prüfen, wie hoch die mo-

natlichen Krankenversicherungskosten im Zeitpunkt der Antragstellung
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insgesamt waren und ob die Vertragsleistungen auch gesondert berechen-

bare Unterkunft (d. h. Unterkunft im Ein- und Zweibettzimmer) und wahl-

ärztliche Leistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung (d. h. Chef-

arztbehandlung) umfassen. Umfasst ein Teilversicherungsvertrag diese

Sonderleistungen, erfolgt ein pauschaler Abschlag von einem Zehntel der

nachgewiesenen Krankenversicherungskosten. Obergrenze für die Erstat-

tung ist der in Absatz 1 Satz 1 genannte Betrag.

neu

13a.1.2a Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Krankenversicherungszuschlag

ist durch eine Bescheinigung der zuständigen Krankenkasse bzw. des priva-

ten Versicherungsunternehmens nachzuweisen. Im Falle einer Teilversiche-

rung sind zudem die Krankenversicherungskosten nachzuweisen und es ist

anzugeben, ob die Vertragsleistungen auch gesondert berechenbare Unter-

kunft und wahlärztliche Leistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung

umfassen. Sofern der Bescheinigung der Krankenkasse bzw. des privaten

Versicherungsunternehmens nicht alle erforderlichen Voraussetzungen zu

entnehmen sind, können diese durch weitere Nachweise (z. B. Versiche-

rungspolice, Rechnung der Krankenversicherung) belegt werden.

neu

13a.1.2b Maßgebend sind die Krankenversicherungskosten im Zeitpunkt der Antrag-

stellung. Ein speziell auf den Zeitpunkt der Antragstellung bezogener Kos-

tennachweis ist aber nur dann erforderlich, wenn die vorgelegte Kranken-

versicherungsbescheinigung Grund für die Annahme gibt, dass sich die Bei-

tragshöhe seit der Ausstellung der Bescheinigung geändert hat. Änderungen

der Beitragshöhe, die nach dem Zeitpunkt der Antragstellung eintreten,

bleiben für die Dauer des Bewilligungszeitraums unberücksichtigt.

13a.1.3 Die Tz 13a.1.1 bis Tz 13a.1.2b gelten für den Krankenversicherungszuschuss

gemäß § 5 AuslandszuschlagsV bei einer Ausbildung im Ausland mit der

Maßgabe entsprechend, dass für die Kosten einer im Ausland abgeschlosse-

nen Auslandskrankenversicherung keine besonderen Anforderungen an das

Versicherungsunternehmen und die Art der Versicherungsleistungen zu

stellen sind. Liegt eine beitragspflichtige Vollversicherung vor, wird der Zu-

schuss unabhängig von den Versicherungskosten geleistet. Eine Kürzung

kommt nur bei Vorliegen einer Teilversicherung in Betracht.

Zu § 14

neu

14.0.1 Zur Förderungsfähigkeit von Praktika siehe auch § 2 Abs. 4 und § 5 Abs. 5.
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Zu § 14a

neu

14a.0.1 Internatskosten stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausbil-

dung, wenn der Besuch einer Ausbildungsstätte auch eine Internatsunter-

bringung erforderlich macht. Erforderlich kann eine Internatsunterbringung

nur dann sein, wenn ohne sie das angestrebte Ausbildungsziel nicht erreich-

bar wäre. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Ausbildungs-

stätte selbst die Unterbringung im Internat zur zwingenden Voraussetzung

macht oder wenn eine entsprechende Ausbildungsstätte z. B. wegen einer

Behinderung der auszubildenden Person ohne die Internatsunterbringung

nicht täglich besucht werden könnte.

neu

14a.0.2 Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist eine auswärtige Unterbringung

nur notwendig, wenn eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte von

der Wohnung der Eltern aus nicht erreichbar ist. Ist jedoch eine Ausbil-

dungsstätte erreichbar, an der dieses Ausbildungsziel angestrebt werden

kann, ist bereits die Grundvoraussetzung für die Berücksichtigung der In-

ternatsunterbringung nicht erfüllt.

neu

14a.0.3 Die Kosten einer Internatsunterbringung sind Kosten im Sinne von § 14a

Satz 1 Nr. 1.

Zu § 14b

neu

14b.1.1 Der Kinderbetreuungszuschlag ist zu gewähren, wenn die auszubildende

Person mit dem betreffenden Kind in einem Haushalt lebt. Nicht relevant ist,

in welchem Haushalt (z. B. dem der eigenen Eltern oder in einem Mutter-

Kind-Heim) sie leben. Die teilweise Fremdbetreuung des Kindes (z.B. durch.

Kindergarten, Tagesmutter, Angehörige) steht einer Gewährung des Kin-

derbetreuungszuschlags nicht entgegen.

neu

14b.1.2 Ein Kind wohnt auch dann im Haushalt einer auszubildenden Person, wenn

es aufgrund einer Behinderung wochentags in einer Einrichtung betreut

wird.
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neu

14b.1.3 Für In- und Auslandsaufenthalt gilt: Ein Kind wohnt auch dann im Haushalt

der auszubildenden Person, wenn diese zum Zweck der Ausbildung einen

Nebenwohnsitz begründet, an dem sich das Kind nicht ständig befindet.

neu

14 b 1.4 Eigene Kinder sind auch Adoptivkinder (vgl. Tz 25.5.1). Pflegekinder, in den

Haushalt aufgenommene Kinder nur der durch Ehe oder Lebenspartner-

schaft verbundenen Personen oder in den Haushalt aufgenommene Enkel

gelten nicht als eigene Kinder im Sinne des § 14 b.

neu

14 b 1.5 Der Kinderbetreuungszuschlag kann unabhängig vom Freibetrag nach § 25

Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Nr. 3 gewährt werden.

Zu § 15

15.1.1 Ausbildungsförderung wird vom Beginn des Monats an geleistet, in dem die

Ausbildung aufgenommen wird, sofern spätestens in diesem Monat ein

schriftlicher Antrag gestellt worden ist.

Vorkurse, die vor dem Monat des regulären Vorlesungsbeginns durchge-

führt werden, können gefördert werden, wenn sie sich als „Aufnahme der

Ausbildung” darstellen. Dies setzt neben der Immatrikulation voraus, dass

es sich um eine in Vollzeit und von Lehrkräften der Hochschule durchge-

führte Veranstaltung handelt.

15.2.4 In Kalendermonaten, für die Auszubildende beurlaubt sind, wird Ausbil-

dungsförderung nicht geleistet. Vgl. aber Tz 9.2.2 Satz 3.

15.2.5 Ausbildungsförderung wird grundsätzlich für die Dauer der Ausbildung

geleistet. Bei dem Besuch von Studiengängen an Hochschulen oder diesen

nach § 2 Abs. 3 als gleichwertig bestimmten Ausbildungsstätten erfolgt eine

Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus jedoch nur, wenn die

Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 bzw. des § 15 Abs. 3a vorliegen.

Bei Auslandsaufenthalten ist Tz 5a.0.3 zu beachten.

neu

15.2a.2 § 15 Abs. 2a findet keine Anwendung bei formeller Beurlaubung.
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15.3.1 Angemessen ist eine Zeit, wenn sie dem Zeitverlust entspricht, der durch

den die Überschreitung der Förderungshöchstdauer rechtfertigenden Grund

entstanden ist.

Angemessen ist immer die Zeit der Überschreitung, die von einer zuständi-

gen Stelle vorgeschrieben wird, z. B. eine als Voraussetzung für eine Wie-

derholungsprüfung festgesetzte Anzahl von Studienhalbjahren.

Bei erfolgloser Teilnahme an einem „Freischuss“ ist als angemessen der glei-

che Zeitraum anzusehen, der nach der jeweiligen Studien- und Prüfungs-

ordnung auch im regulären Prüfungsverfahren als Vorbereitungszeitraum

vor einer erneuten Meldung zur Abschlussprüfung vorgesehen ist. Zu för-

dern ist auch die sich daran anschließende erforderliche Prüfungszeit.

15.3.2 Über die Förderungshöchstdauer hinaus wird Ausbildungsförderung nach

Absatz 3 nicht geleistet, wenn nach Aktenlage feststeht, dass die auszubil-

dende Person die Ausbildung nicht innerhalb eines Zeitraums von vier Se-

mestern nach der nach Absatz 3 verlängerten Förderungszeit berufsqualifi-

zierend abschließen oder die Voraussetzungen für die Zulassung zur Ab-

schlussprüfung (vgl. hierzu auch Tz 15.3a.4a und 15.3a.5) schaffen kann.

15.3.3 Schwerwiegende Gründe, die eine Förderung über die Förderungshöchst-

dauer hinaus rechtfertigen können, sind insbesondere

 eine Krankheit (die Krankheit ist durch Attest nachzuweisen, in Zwei-

felsfällen ist über die Erkrankung das zuständige Gesundheitsamt im

Wege der Amtshilfe gutachtlich zu hören),

 eine von der auszubildenden Person nicht zu vertretende Verlängerung

der Examenszeit (z. B. bei plötzlicher Erkrankung des Prüfers),

 eine verspätete Zulassung zu examensnotwendigen Lehrveranstaltungen

(z. B. "interner Numerus clausus"),

 das erstmalige Nichtbestehen einer Zwischen- oder Modulprüfung,

wenn sie Voraussetzung für die Weiterführung der Ausbildung ist; ent-

sprechendes gilt für die erstmalige Wiederholung eines Studienhalbjah-

res wegen des Misslingens von Leistungsnachweisen, wenn anstelle einer

einzelnen Zwischen- oder Modulprüfung laufend Leistungsnachweise zu

erbringen sind.

Diese schwerwiegenden Gründe müssen ursächlich für die Verzögerung

der Ausbildung sein. Die Verzögerung darf für die auszubildende Person

nicht auf zumutbare Weise innerhalb der Förderungshöchstdauer aufzuho-

len sein.
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15.3.3a Fehlende Sprachkenntnisse sind kein schwerwiegender Grund für die Ge-

währung einer Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus.

Außergewöhnliche Studienprojekte oder Wettbewerbe (z. B. „Moot Courts“)

stellen ebenfalls keinen schwerwiegenden Grund dar.

15.3.4 Erforderlich ist eine Gremienmitwirkung als gewähltes Mitglied.

Eine Verlängerung der Förderung um mehr als zwei Semester wegen Gre-

mienarbeit ist in der Regel nicht mehr angemessen.

15.3.6 Nicht bestanden ist eine Abschlussprüfung dann, wenn die auszubildende

Person alle Prüfungsleistungen, die sie nach den maßgeblichen Prüfungs-

vorschriften zu erbringen hatte, erbracht hat, insgesamt jedoch ohne Erfolg.

Ein Nichtbestehen der Abschlussprüfung im Sinne des Absatzes 3 Nr. 4 liegt

auch dann vor, wenn die Prüfung schon wegen des Misserfolgs in einem

Prüfungsteil als nicht bestanden gilt, bevor überhaupt alle Prüfungsleistun-

gen erbracht sind. Die Förderungsdauer wird dagegen nicht verlängert,

wenn die Abschlussprüfung aus anderen Gründen (z. B. Täuschung, Fern-

bleiben von der Prüfung) als nicht bestanden gilt.

§ 15 Abs. 3 Nr. 4 ist entsprechend anzuwenden, wenn Auszubildende die

Prüfung zum Teil bestanden haben und hinsichtlich der übrigen Teile zu ei-

ner Nachhol- oder Wiederholungsprüfung zugelassen sind.

§ 15 Abs. 3 Nr. 4 ist bei modularisierten Studiengängen nicht anzuwenden,

es sei denn, eine bestimmte Modulprüfung ist verbindlich als Abschlussprü-

fung vorgeschrieben. Vgl. auch Tz 15.3.3.

15.3.8 Die Behinderung muss ursächlich für die Verzögerung der Ausbildung sein.

In Zweifelsfällen ist das zuständige Versorgungsamt im Wege der Amtshilfe

gutachtlich zu hören.

Bei der Feststellung einer Behinderung ist im Allgemeinen von Bescheini-

gungen anderer zuständiger Stellen auszugehen. Vom Amt für Ausbil-

dungsförderung ist gesondert zu prüfen, ob die Behinderung für die Verzö-

gerung der Ausbildung ursächlich ist.

15.3.9 Als Kinder sind auch die in Tz 25.5.1 genannten Personen zu berücksichti-

gen.

15.3.10 Die Schwangerschaft oder die Pflege oder Erziehung eines Kindes bis zu

zehn Jahren müssen ursächlich für die Verzögerung der Ausbildung sein. Im

Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 5 sind stets folgende Zeiten angemessen:

Drucksache 551/13-57-



 Schwangerschaft: 1 Semester,

 bis zum 5. Geburtstag des Kindes: 1 Semester pro Lebensjahr,

 für das 6. und 7. Lebensjahr des Kindes: insgesamt 1 Semester,

 für das 8. bis 10. Lebensjahr des Kindes: insgesamt 1 Semester.

Die Vergünstigung des § 15 Abs. 3 Nr. 5 darf insgesamt ein Semester für die

jeweiligen Zeiträume nicht überschreiten, und zwar auch dann nicht, wenn

mehrere Kinder gleichzeitig betreut werden. Sie kann auf beide studieren-

den Eltern verteilt werden. In diesem Fall haben die Eltern eine Erklärung

darüber abzugeben, wie die Kinderbetreuung zwischen ihnen aufgeteilt

wurde.

neu

15.3.11 Der in der Verlängerungszeit der Förderungsdauer weiter bestehende Be-

treuungsbedarf eines Kindes ist zu berücksichtigen.

In der Verlängerung der Förderungsdauer auftretende neu hinzugekomme-

ne Verzögerungsgründe sind ebenfalls zu berücksichtigen, z.B. Erkrankung

der auszubildenden Person, Schwangerschaft.

15.3a.1 Hilfe zum Studienabschluss nach § 15 Abs. 3a kann nur für Studierende an

Hochschulen geleistet werden, die sich in einem in sich selbstständigen Stu-

diengang befinden. Als solche gelten auch Masterstudiengänge. Für Studie-

rende in unselbstständigen Zusatzausbildungen (z. B. nach § 7 Abs. 2 Nr. 2)

findet § 15 Abs. 3a keine Anwendung.

15.3a.3 Voraussetzung für die Hilfe zum Studienabschluss ist

 die Zulassung bzw. das Erreichen der Zulassungsvoraussetzungen zur

Abschlussprüfung bis spätestens vier Semester nach dem Ende der

Förderungshöchstdauer bzw. der nach § 15 Abs. 3 Nr. 1, 3 oder 5 ver-

längerten Förderungszeit und

 die Vorlage einer Bescheinigung der Ausbildungsstätte oder der Prü-

fungsstelle darüber, dass die Ausbildung nunmehr in spätestens zwölf

Monaten abgeschlossen werden kann.

Die Förderung ist in der Regel für zwölf Monate zu bewilligen. Eine Diffe-

renzierung entsprechend der nach der Studien- und Prüfungsordnung für

den einzelnen Studiengang möglichen Prüfungsdauer (etwa wenn sie kür-

zer als zwölf Monate ist) ist nicht vorzunehmen.
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Hat das Amt Anhaltspunkte dafür, dass die auszubildende Person die Aus-

bildung vor Ablauf von zwölf Monaten abschließen wird, ist ein kürzerer

Bewilligungszeitraum zu bilden.

15.3a.4 Die Bescheinigung ist von einem hauptamtlichen Mitglied des Lehrkörpers

oder vom Prüfungsamt auszustellen.

15.3a.4a Bei sog. "gleitenden Prüfungsverfahren" mit Zulassung zur Abschlussprü-

fung bereits nach der Zwischenprüfung, muss die Bescheinigung der Prü-

fungsstelle eine Aussage darüber enthalten, ob alle wesentlichen Studienleis-

tungen bereits tatsächlich erbracht sind; diese Feststellung ist zu begründen.

Das Amt für Ausbildungsförderung hat die Bescheinigung auch unter die-

sem Gesichtspunkt besonders sorgfältig zu prüfen.

Bei modularisierten Studiengängen ist lediglich darauf abzustellen, dass die

Ausbildung in der maximalen Förderungsdauer von zwölf Monaten abge-

schlossen werden kann.

15.3a.5 In Studiengängen ohne Zulassungsverfahren gilt als Zulassung zur Ab-

schlussprüfung im Sinne des § 15 Abs. 3a die Ausgabe der Diplom-

/Magisterarbeit oder die Ladung zum Prüfungstermin.
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Zu § 15a

15a.1.1 Die Förderungshöchstdauer gilt nur für Studiengänge und entspricht

grundsätzlich der Regelstudienzeit nach § 10 Abs. 2 HRG. Ist für einen Stu-

diengang eine Regelstudienzeit nach § 10 Abs. 2 HRG nicht vorgesehen, weil

es sich beispielsweise um das Studienangebot einer privaten Einrichtung

handelt, die nicht Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes ist (z.

B. Ausbildungsstätten nach dem Psychotherapeutengesetz), oder um das

Studienangebot einer ausländischen Hochschule, ist an eine der Regelstudi-

enzeit vergleichbare Festsetzung anzuknüpfen. Dies kann beispielsweise die

Festlegung der Studiendauer in einem Gesetz sein, das einen bestimmten

Berufszweig regelt (z. B. Mindestausbildungsdauer für Psychologische Psy-

chotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten nach

dem Psychotherapeutengesetz). Eine vergleichbare Festsetzung liegt jedoch

nur vor, wenn die maßgebliche Studienzeit, entsprechend der Regelstudien-

zeit, auch Zeiten einer in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen

Tätigkeit, praktische Studiensemester und Prüfungszeiten umfasst.

15a.1.2 Da Bachelor- und Masterstudiengänge je eigene Ausbildungsabschnitte sind,

werden diese für die Bemessung der Förderungshöchstdauer gesondert be-

trachtet. Förderung ist somit also auch Studierenden zu gewähren, die ein

siebensemestriges Bachelorstudium abgeschlossen und sich danach in einen

viersemestrigen Masterstudiengang immatrikuliert haben, auch wenn sie

dadurch die in § 19 HRG vorgesehene Semesterhöchstgrenze von 10 Semes-

tern überschreiten.

15a.2.1 Die Förderungshöchstdauer ergibt sich stets aus § 15a. Die Anrechnung

früherer Ausbildungszeiten führt dazu, dass die abstrakt gleichbleibende

Förderungshöchstdauer früher endet. Nehmen Auszubildende nach einem

Ausbildungsabbruch eine andere Ausbildung auf oder wechseln sie die

Fachrichtung, so ergeht ein neuer Bescheid, in dem das neue Ende der För-

derungshöchstdauer gemäß § 50 Abs. 2 Satz 4 anzugeben ist.

neu

15a.2.2 Die Zeiten einer Doppelimmatrikulation beim Übergang vom Bachelor- zum

Masterstudiengang sind auf die Förderungshöchstdauer des Masterstudien-

ganges anzurechnen.

15a.3.1 Sehen die Landeshochschulgesetze bzw. die Studien- und Prüfungsordnun-

gen eine Verlängerung der Regelstudienzeit für den Erwerb von Sprach-

kenntnissen vor, richtet sich die Förderungshöchstdauer nach der verlänger-
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ten Regelstudienzeit. Eine zusätzliche Verlängerung der Förderungshöchst-

dauer nach Absatz 3 kommt in diesen Fällen nicht in Betracht.

Ansonsten verlängert sich die Förderungshöchstdauer nur, wenn ein Studi-

engang bestimmte Sprachkenntnisse voraussetzt, die nicht Inhalt der Aus-

bildung sind und die während des Besuchs der Hochschule erworben wer-

den.

neu

15a.3.2 Schreibt die Studienordnung des Masterstudiengangs für bestimmte Ba-

chelorabsolventen als zusätzliche Zugangsvoraussetzung verbindlich vor,

dass propädeutische Vorsemester abzuleisten sind, und sind die Studieren-

den während dieser Vorsemester bereits an der Hochschule immatrikuliert,

verlängert sich dadurch die Förderungshöchstdauer des Masterstudiengan-

ges.

Das Gleiche gilt, wenn während des Masterstudienganges Brückensemester

absolviert werden müssen, die zwar nicht Zugangsvoraussetzung zum Mas-

terstudium sind, aber zur Erlangung des Mastergrades nachgewiesen wer-

den müssen.

Zu § 15b

neu

15b.2.2 Absatz 2 gilt analog, wenn innerhalb desselben Ausbildungsabschnitts die

Ausbildungsstätte und/oder aus wichtigem bzw. unabweisbarem Grund die

Fachrichtung gewechselt wird, ohne dass die neue Ausbildung nahtlos an-

schließt, z. B. aufgrund eines Wechsels während der unterrichts- bzw. vorle-

sungsfreien Zeit.

15b.2a.2 Entstehende Förderungslücken zwischen dem Ende der Inlandsausbildung

wegen Beurlaubung und dem Beginn der Auslandsausbildung können

durch Inlandsförderung geschlossen werden. Dabei können bei einem aus-

bildungslosen Übergangszeitraum von maximal vier Monaten höchstens

zwei Monate im Anschluss an die Inlandsausbildung gefördert werden. Zu-

ständig ist das für die Inlandsausbildung zuständige Inlandsförderungsamt.

neu

15b.2a.3 Absatz 2a gilt auch für Auszubildende, die zwischen dem Ende einer Aus-

bildung im Ausland und dem frühestmöglichen Beginn einer anschließen-

den förderungsfähigen Ausbildung in einem anderen Land längstens für

vier Monate keine Ausbildungsstätte besuchen. Zuständig ist in diesen Fäl-
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len das für die Weiterförderung in dem anderen Land zuständige Amt für

Ausbildungsförderung.

15b.3.1 Ist vorgeschrieben, dass die schriftliche Prüfungsarbeit nach der mündlichen

Prüfung abzuliefern ist, so wird Ausbildungsförderung bis zum Ende des

Monats geleistet, in dem die Prüfungsarbeit zu dem festgesetzten Zeitpunkt

abzuliefern war.

Bei modularisierten Studiengängen gilt als letzter Prüfungsteil die Erbrin-

gung der letzten zum erfolgreichen Abschluss erforderlichen ECTS- Leis-

tungspunkte.

15b.4.1 Muss die Ausbildung infolge des endgültigen Nichtbestehens einer Vor-

/Zwischenprüfung oder eines Moduls eingestellt werden, so endet der An-

spruch auf Förderung dieser Ausbildung mit Ablauf des Monats der Be-

kanntgabe des betreffenden Prüfungsergebnisses. Vgl. aber Tz 15.3.6.

Der anschließende Zeitraum bis zur Exmatrikulation gehört nicht mehr zum

förderfähigen Teil der Ausbildung, selbst dann nicht, wenn die auszubil-

dende Person an der Hochschule immatrikuliert bleibt und ihre Ausbildung

im Folgesemester in einer anderen Fachrichtung fortsetzt.

Zu § 16

neu

16.1.1 Ausbildungsförderung nach Absatz 1 kann unabhängig von der Dauer

grundsätzlich nur für einen zusammenhängenden Zeitraum geleistet wer-

den.

Absatz 1 ist auf eine Ausbildung in einem Land der EU oder der Schweiz

nicht anwendbar, da dort zweite Aufenthalte, die mit einem ersten Aus-

landsaufenthalt keinen zusammenhängenden Zeitraum bilden, stets nach § 5

Abs. 2 Nr. 3 zu behandeln sind.

16.1.2 Ein zusammenhängender Zeitraum ist auch dann gegeben, wenn ein förde-

rungsfähiges Studium und ein förderungsfähiges Praktikum in einem zeitli-

chen Zusammenhang in demselben Land durchgeführt werden. Ob die Aus-

landsphase mit dem Studium oder dem Praktikum beginnt ist unerheblich.

16.1.3 Der einzige zusammenhängende Zeitraum im Sinne des Absatzes 1 Satz 2

wird nicht durch Zeiten unterbrochen, die nicht Bestandteil der eigentlichen

Ausbildung im Ausland sind (z. B. Summer Session). Diese Zeiten sind –

auch in Hinblick auf einen durchgängigen Förderungsanspruch – wie unter-

richts- und vorlesungsfreie Zeiten im Sinne der Tz 15.2.3. zu behandeln.
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16.1.4 Zu der Gewährung von Zuschlägen nach § 13 Abs. 4 siehe die Tz 13.4.1,

13.4.2 und 13.4.3.

16.1.5 Die besondere Bedeutung kann sich aus der Art der Ausbildung ergeben,

wenn z. B. mehrere Sprachen zu erlernen oder ein Studienaufenthalt im

Ausland und zusätzlich ein Auslandspraktikum vorgeschrieben sind.

16.2.0 Eine Förderung nach Absatz 2 ist bei ausnahmsweise förderungsfähigen

weiteren Auslandsaufenthalten, die nicht in einem zusammenhängenden

Zeitraum mit dem vorangegangenen Aufenthalt stehen, auch möglich, wenn

die Förderung nach Absatz 1 weniger als ein Jahr betragen hat.

16.2.1 (Aufgehoben)

16.2.5 (Aufgehoben)
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Zu § 17

17.1.1 Für Auslandsaufenthalte, die nach § 5a unberücksichtigt bleiben, wird

grundsätzlich Regelförderung nach § 17 Abs. 2 Satz 1 gewährt. Dies gilt auch

für Studierende, die nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 aufgrund eines Fachrich-

tungswechsels bereits die Bankdarlehensphase erreicht haben bzw. während

des Auslandsaufenthalts erreichen würden.

Auch Auszubildende, die nach den §§ 15 Abs. 3 Nr. 5, 17 Abs. 2 Satz 2 mit

Vollzuschuss gefördert werden, erhalten für die genannten Auslandsaufent-

halte Regelförderung. Anschließend setzt sich die Vollzuschussphase fort.

Satz 1 gilt dagegen nicht für Auszubildende, denen nach § 17 Abs. 3 Satz 1

Nr. 1 für ihr vollständiges Studium Förderung als Bankdarlehen geleistet

wird. Diese Auszubildenden werden auch für Auslandsaufenthalte, die nach

§ 5a unberücksichtigt bleiben, weiter mit Bankdarlehen gefördert.

17.2.1 Wird Ausbildungsförderung für eine komplette Auslandsausbildung gemäß

§ 17 Abs. 3 als Bankdarlehen (§ 18c) gewährt, wird abweichend von § 17

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 der dort genannte Zuschlag ebenfalls als Bankdarlehen

geleistet. Dies ergibt sich aus § 17 Abs. 3 Satz 3.

17.2.2 Die Darlehensdeckelung nach § 17 Abs. 2 Satz 1 wird nur relevant, wenn der

Darlehensnehmer trotz etwaiger vorheriger Nachlasse und Teilerlasse (§ 18

Abs. 5b, 18b) einen Betrag zurückzahlen müsste, der den genannten Ge-

samtbetrag überschreitet. In diesem Fall wird der Restbetrag erlassen, sobald

der im Gesetz genannte Gesamtbetrag zurückgezahlt wurde.

17.3.1a Auch bei einer Förderung mit Bankdarlehen sind die Vorschriften zur Ein-

kommens- und Vermögensanrechnung zu beachten.

17.3.2 Für Ausbildungen ohne festgelegte Förderungshöchstdauer findet nur § 17

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Anwendung.

17.3.3 Fachsemester ist jedes Semester, in dem die Ausbildung in der gewählten

Fachrichtung erfolgt.

17.3.4 Zur Bestimmung der Semester, für die noch Regelförderung bewilligt wer-

den kann, gilt Folgendes:

Die Semesterzahl der für die neue Ausbildung maßgeblichen Förderungs-

höchstdauer ist, vorbehaltlich der Tz 17.3.5, um die Zahl nicht anrechenbarer
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Fachsemester der vorangegangen Ausbildung bzw. Ausbildungen zu kür-

zen. Hierbei sind nur verwaltungsmäßig volle Semester zu berücksichtigen.

17.3.5 § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 findet keine Anwendung in folgenden Fällen:

 Für die vorangegangene, nicht abgeschlossene Ausbildung galt keine

Förderungshöchstdauer. Eine Förderungshöchstdauer ist in der Regel

nur im Hochschulbereich normiert.

 Der Abbruch oder Wechsel der Ausbildung erfolgte erstmalig aus wich-

tigem Grund. Bei mehrmaligen Fachrichtungswechseln bleibt jeweils

auch der erste Fachrichtungswechsel aus wichtigem Grund für die Be-

rechnung der Dauer der Regelförderung unberücksichtigt.

 Der Abbruch oder Wechsel der Ausbildung erfolgte aus unabweisba-

rem Grund (vgl. Tz 7.3.16 a).

 Die auszubildende Person hat die vorangegangene Ausbildung vor Ab-

lauf des ersten Fachsemesters aufgegeben.

 Die auszubildende Person befindet sich in einer Ausbildung nach § 7

Abs. 1a oder 2 und der betreffende Fachrichtungswechsel oder Ausbil-

dungsabbruch erfolgte im Zuge einer Ausbildung nach § 7 Abs. 1 (vgl.

Tz 7.2.2).

neu

17.3.6 Auszubildende, die aufgrund eines Fachrichtungswechsels bei Erreichen der

Förderungshöchstdauer mit Bankdarlehen gefördert werden, erhalten ab-

weichend während der Verlängerungszeiten nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 Re-

gelförderung.

Zu § 18

neu

18.5a.1 Ein unanfechtbarer Feststellungs- und Rückzahlungsbescheid nach § 18 Abs.

5a sowie darauf bereits geleistete Zahlungen des Darlehensnehmers stehen

dem Erlass eines Rückforderungsbescheides durch das Amt für Ausbil-

dungsförderung nach (teilweiser) Aufhebung des Bewilligungsbescheides

nicht entgegen.

Mit der (teilweisen) Aufhebung der Bewilligungsbescheide erlischt für den

entsprechenden Teil der geleisteten Ausbildungsförderung das unmittelbar

kraft Gesetz entstandene Darlehensverhältnis rückwirkend. Eventuell erfolg-

te – rechtsgrundlose – Geldflüsse zwischen der auszubildenden Person und

dem Bundesverwaltungsamt sind in diesem Verhältnis abzuwickeln.
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Zu § 18a

18a.1.1 Zum Begriff "eigenes Kind des Darlehensnehmers" vgl. Tz 25.5.1.

Zu § 18b

18b.5.1 (Aufgehoben)

Zu § 18d

18d.0.1 Die Bank teilt Bund und Ländern jeweils zum 30. November eines jeden Jah-

res die ihr zum 30. Dezember eines jeden Jahres nach den Absätzen 2 und 3

voraussichtlich zu erstattenden Beträge zuzüglich zu entrichtender Umsatz-

steuer mit.

65 Prozent dieser Beträge werden ihr zum Stand 30. Dezember eines jeden

Jahres vom Bund erstattet; 35 Prozent dieser Beträge werden der Bank ent-

sprechend von den Ländern nach Maßgabe der auf die in den jeweiligen

Ländern vergebenen Darlehen entfallenden Anteile erstattet.

Die Überweisungen von Bund und Ländern erfolgen auf ein von der Bank

angegebenes Konto.

Zu § 19

19.0.1 Abgelaufene Monate im Sinne dieser Vorschrift sind solche, für die die För-

derungsleistung im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bewilligungsbescheides

mit der Aufrechnungserklärung bereits fällig geworden ist. Für den Zeit-

punkt der Fälligkeit sind § 41 SGB I und § 51 Abs. 1 BAföG i. V. m. Tz 51.1.2

maßgebend.

Eine Aufrechnung mit Zahlungen für den laufenden Monat erfolgt nicht.

Drucksache 551/13 -66-



Zu § 20

20.1.1 Die Voraussetzungen des § 45 SGB X i. V. m. § 50 SGB X, des § 20 Abs. 1 Nr.

3 und 4 BAföG oder des § 53 BAföG i. V. m. § 50 SGB X müssen erfüllt sein,

um

a) einen Verwaltungsakt aufzuheben und die gewährten Leistungen zu-

rückzufordern und

b) rückwirkend die Förderungsart geleisteter Förderungsbeträge aufgrund

eines Bewilligungsbescheides von Zuschuss in Darlehen zu ändern.

Ist eine Rückforderung des geleisteten Darlehensanteils nach den o. g. Vor-

schriften nicht möglich, bleibt es (insoweit) bei der in dem rechtswidrigen

Bewilligungsbescheid festgesetzten Darlehenshöhe. Dies gilt nicht, wenn

sich ein (gegenüber dem rechtswidrigen Bewilligungsbescheid) höherer Zu-

schussbetrag ergibt.

Ist eine Rückforderung des geleisteten Darlehensanteils nach den o. g. Vor-

schriften dagegen möglich, ist ergänzend Tz 18.5a.1 zu berücksichtigen.

20.1.2 Unabhängig von Tz 20.1.1 Buchstabe a ist unter den Voraussetzungen des §

47a ein Ersatzanspruch gegen die Eltern der auszubildenden Person oder

gegen die mit ihr in Ehe- oder Lebenspartnerschaft verbundene Person gel-

tend zu machen.

20.1.3 (Aufgehoben)

20.1.4 Unter dem Vorbehalt der Rückforderung ist Ausbildungsförderung nur ge-

leistet, wenn die Rückforderung in dem Bewilligungsbescheid nach § 24

Abs. 2 und 3 sowie § 51 Abs. 2 ausdrücklich vorbehalten worden ist oder die

Leistung auf § 50 Abs. 4 (vgl. Tz 50.4.2) beruht.

Nach § 20 Abs. 1 Nr. 4 können nur solche Gründe zur Rückforderung füh-

ren, die Gegenstand des Vorbehalts gewesen sind.

20.2.1 Die Ausbildung wird unterbrochen, wenn sie – trotz der Absicht, sie in ab-

sehbarer Zeit weiterzuführen – aus einem Grund nicht betrieben wird, den

die auszubildende Person zu vertreten hat.

Eine Unterbrechung der Ausbildung an den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeich-

neten Ausbildungsstätten liegt vor, wenn nicht am planmäßig vorgesehenen

Unterricht teilgenommen wird und/oder häusliche Arbeiten nicht durchge-

führt werden.
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Im Hochschulbereich liegt eine Unterbrechung der Ausbildung vor, wenn

die auszubildende Person im Rahmen einer ordnungsgemäßen Ausbildung

nicht an den vorgesehenen Ausbildungsveranstaltungen teilnimmt oder

hierfür erforderliche Arbeiten nicht durchführt. Das gilt nicht, wenn sie in

anderer für die besuchte Fachrichtung üblicher Weise die Ausbildung be-

trieben hat und damit das Ziel des Ausbildungsabschnitts erreichen kann.

Die Tz 20.2.1 und 20.2.2 gelten auch für Fernunterrichtslehrgänge.

20.2.2 Als Unterbrechung im Sinne dieser Vorschrift gilt bei Besuch

a)einer in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Ausbildungsstätte eine Unter-

brechung von mehr als drei aufeinanderfolgenden Unterrichts- und Vor-

lesungstagen,

b) einer Hochschule eine Unterbrechung von mehr als sechs aufeinander-

folgenden Unterrichts- und Vorlesungstagen.

Aufeinander folgen Unterrichts- und Vorlesungstage im Sinne des Satzes 1

auch, wenn zwischen ihnen allgemein unterrichts- und vorlesungsfreie Tage

– ausgenommen Ferienzeiten – liegen.

Als Unterbrechung i. S. d. § 20 gelten auch kürzere tageweise Unterbrechun-

gen, wenn sie insgesamt 30 Prozent der gesamten monatlichen Unterrichts-

zeit erreichen.

Ob derartige Unterbrechungen die Eignung i.S.d. § 9 insgesamt in Frage stel-

len, richtet sich nach Tz 9.2.3.

20.2.4 Dem Amt für Ausbildungsförderung obliegt der Nachweis der Unterbre-

chung.

Zu § 21

Zu § 21 Absatz 1

21.1.1. Einkünfte sind positiv, wenn

a) bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und

selbständiger Arbeit ein Gewinn (§§ 4 bis 7k und § 13a EStG) erzielt

wurde,

b) bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, Vermietung und Ver-
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pachtung sowie bei sonstigen Einkünften im Sinne des § 22 EStG die

Einnahmen die Werbungskosten (§§ 8 bis 9a EStG) übersteigen und

c) bei Kapitalvermögen die Einnahmen den Sparerpauschbetrag (§ 20 Abs.

9 EStG) übersteigen.

21.1.2 Die Summe der positiven Einkünfte ist die Addition der Gewinne und Über-

schüsse aus den einzelnen Einkunftsarten. Zu den positiven Einkünften ge-

hören die nach dem Auslandstätigkeitserlass (BStBl. I 1983, S. 470) begüns-

tigten Einkünfte, auch soweit sie im Steuerbescheid nicht enthalten sind.

21.1.3 Von der Summe der positiven Einkünfte sind die Betriebsausgaben (§ 4

EStG) oder die Werbungskosten (§ 9 EStG) bereits abgezogen, insbesondere:

a) von den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

- die Werbungskosten, mindestens der Arbeitnehmer-Pauschbetrag

nach § 9a Nr. 1a EStG,

- soweit es sich um Versorgungsbezüge handelt, der Pauschbetrag

nach § 9a Nr. 1b EStG und der Versorgungsfreibetrag sowie der Zu-

schlag zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2 EStG).

b) von den Einkünften aus Kapitalvermögen der Sparerpauschbetrag nach

§ 20 Abs. 9 EStG.

Hinzuzurechnen sind die Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 5a Satz 1 EStG

(steuerlich abgegoltene Kapitalerträge, steuerfreie Teileinkünfte).

Abzuziehen sind die Kinderbetreuungskosten gemäß § 2 Abs. 5a Satz 2 i. V.

m. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG.

Andere Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen sind nicht ab-

gezogen (sie sind nur nach Maßgabe des Absatzes 2 und des § 25 Abs. 6 zu

berücksichtigen).

21.1.4 Nicht zur Summe der positiven Einkünfte gehören

 steuerfreie Einnahmen und

 Einkommen nach Absatz 4.

21.1.5 (Aufgehoben)

21.1.7 Außerhalb des Euro-Währungsgebiets erzielte Einnahmen und darauf dort

gezahlte Steuern sind nach dem von der Deutschen Bundesbank mitgeteilten

durchschnittlichen Jahreswechselkurs für den Berechnungszeitraum in Euro

umzurechnen.
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Von den Bruttoeinnahmen sind entsprechend der jeweiligen Einkunftsart

Beträge nach Maßgabe des EStG abzuziehen (vgl. Tz 21.1.3).

Von der so ermittelten Summe der positiven Einkünfte sind die in Euro um-

gerechneten, im Ausland gezahlten Steuern und der nach Absatz 2 entspre-

chend zu bestimmende Pauschbetrag für die soziale Sicherung abzuziehen.

Tz 21.1.31 und die Tz 21.2.1 bis 21.2.8 gelten entsprechend.

21.1.8 (Aufgehoben)

21.1.9 Ist bei der Anrechnung des Einkommens gemäß den §§ 22 und 24 Abs. 3 von

den Einkommensverhältnissen im Bewilligungszeitraum auszugehen, so ist

die Umrechnung nach dem zu Beginn des Bewilligungszeitrums maßgebli-

chen Wechselkurs vorzunehmen. Bei der abschließenden Entscheidung nach

§ 24 Abs. 3 Satz 4 BAföG gilt zudem Tz. 21.1.7.

21.1.10 Bei der Ermittlung der Höhe

a) der Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1, 2 und 5a EStG,

b) des Altersentlastungsbetrags,

c) des Sonderausgabenabzugs nach den §§ 10e und 10i EStG,

d) der zu leistenden Einkommen-, Kirchen- und Gewerbesteuer

e) des Solidaritätszuschlags

ist – soweit im Vollzug möglich – von den Feststellungen auszugehen, die

die Steuerbehörden unanfechtbar getroffen haben, auch wenn dies unter

dem Vorbehalt der späteren steuerlichen Neuberechnung nach § 164 Abs. 1

oder § 165 Abs. 1 AO erfolgt ist. Das gilt auch für Nullbescheide. Als solche

gelten –außer bei der Anrechnung des Einkommens der auszubildenden

Person – auch Nichtveranlagungsverfügungen. Zu berücksichtigen sind

auch die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die der Pauschalversteue-

rung unterliegen.

21.1.11 (Aufgehoben)

21.1.12 Die Steuern (einschließlich der als Kapitalertragsteuer abgegoltenen Ein-

kommensteuer) sind in dem Verhältnis aufzuteilen, in welchem der Teil des

Einkommens im Sinne des Absatz 1 Satz 1, Satz 3 Nr. 1 und 2 und Satz 5 der

einen zu dem entsprechenden Teil des Einkommens der anderen gemeinsam

veranlagten Person steht und aus dem Steuerbescheid oder der Bescheini-

gung über die Kapitalertragsteuer ersichtlich wird. Ein Verlustausgleich ist

auch im Rahmen der Steueraufteilung nicht zulässig.
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Hat nur eine der gemeinsam veranlagten Personen Kirchen- oder Gewerbe-

steuer zu entrichten, ist dieser Steuerteil ihr allein zuzurechnen und unter-

liegt nicht der Aufteilung.

Bei Auflösung eines Vorbehalts, der sich nur auf das Einkommen eines El-

ternteils der auszubildenden Person bezieht, kann auf die Anforderung einer

entsprechenden Einkommenserklärung des mit diesem Elternteil zusammen

veranlagten anderen Elternteils verzichtet werden. Wurden die entspre-

chenden Feststellungen zur Höhe des Einkommens nicht bereits bei der Be-

arbeitung von Weiterförderungsanträgen getroffen, ist die Steueraufteilung

auf der Grundlage des Steuerbescheides vorzunehmen.

21.1.13 (Aufgehoben)

21.1.14 Bei Personen, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden, sind abzu-

ziehen:

a) von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit

- die Werbungskosten, mindestens der Arbeitnehmer-Pauschbetrag

nach § 9a Nr. 1a EStG,

- soweit es sich um Versorgungsbezüge handelt, der Pauschbetrag

nach § 9a Nr. 1b EStG und der Versorgungsfreibetrag sowie der Zu-

schlag zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2 EStG),

b) von den Einnahmen aus Kapitalvermögen der Sparerpauschbetrag nach

§ 20 Abs. 9 EStG,

c) von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit mit Ausnahme der

Versorgungsbezüge und von den Einnahmen aus Kapitalvermögen der

Altersentlastungsbetrag nach § 24a EStG.

Auszugehen ist von der Bescheinigung des Arbeitgebers oder Versorgungs-

leistungsträgers über die Bruttoeinnahmen sowie von der Steuerbescheini-

gung über die Kapitaleinnahmen.

Abzuziehen sind ferner die nachgewiesenen Kinderbetreuungskosten gemäß

§ 2 Absatz 5a Satz 2 i.V.m. § 10 Absatz 1 Nr. 5 EStG.

21.1.16 Bei den Eltern, dem Ehegatten und dem Lebenspartner der auszubildenden

Person sind Werbungskosten nach § 9 EStG über den jeweiligen Pauschbe-

trag (§ 9a EStG) hinaus anzuerkennen, soweit sie von den Finanzbehörden

anerkannt sind. Kann die Einkommen beziehende Person hierüber keine fi-

nanzamtlichen Unterlagen vorlegen, hat sie die Höhe der Werbungskosten

glaubhaft zu machen.
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21.1.17 Bei der auszubildenden Person ist die Entscheidung über die Anerkennung

von Werbungskosten nach § 9 EStG über den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§

9a Nr. 1a EStG) hinaus vom Amt zu treffen.

neu

21.1.17a Aufwendungen für eine Ausbildung nach einem berufsqualifizierenden Ab-

schluss können von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit als Wer-

bungskosten abgezogen werden.

21.1.21 (Aufgehoben)

21.1.22 (Aufgehoben)

21.1.23 (Aufgehoben)

21.1.23a (Aufgehoben)

21.1.24 (Aufgehoben)

21.1.26 (Aufgehoben)

21.1.27 (Aufgehoben)

21.1.28 (Aufgehoben)

21.1.30 Von der Summe der positiven Einkünfte der Eltern, des Ehegatten oder Le-

benspartners kann nur jeweils der Betrag der Einkommen-, Kapitalertrags-,

Kirchen- und Gewerbesteuer sowie des Solidaritätszuschlages abgezogen

werden, der für den Berechnungszeitraum

a) nach dem Einkommensteuerbescheid bzw. dem Gewerbesteuerbescheid

zu zahlen ist,

b) ausweislich der in Tz 21.1.14 bezeichneten Bescheinigungen gezahlt

worden sind.

Der Betrag der Einkommen-, Kapitalertrags- und Kirchensteuer sowie des

Solidaritätszuschlages, der nach Buchstabe b) gezahlt worden ist, wird um

die nach einer Antragsveranlagung zur Einkommensteuer erstatteten Steu-

erbeträge gemindert.

21.1.31 Die Einkommen- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag, die auf

den monatlichen Einkommensbetrag der auszubildenden Person (mit Aus-

nahme der Einkommen nach Absatz 3) entfallen, werden pauschal festge-

setzt:
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 für Einkommen ab Januar 2001 auf 23 Prozent der Einkünfte über 815,51 €,

 für Einkommen ab Januar 2013 auf 16 Prozent der Einkünfte über 821,- €,

 für Einkommen ab Januar 2014 auf 16 Prozent der Einkünfte über 840,- €.

21.1.32 Bei der Anrechnung des Einkommens der Kinder nach § 23 Abs. 2 sowie der

Kinder und anderer Unterhaltsberechtigter nach § 25 Abs. 3 Satz 2 ist von

den Bruttoeinnahmen nach Abzug eines Pauschalbetrages in Höhe von 140,-

€ auszugehen. Mit dem Pauschalbetrag sind berücksichtigt:

- die steuerfreien Teile der Einnahmen,

- die zu ihrer Erzielung aufgewandten Betriebsausgaben und Werbungskos-

ten,

- die jeweils auf die Einnahmen entfallende Einkommen-, Gewerbe- und

Kirchensteuer,

- der Solidaritätszuschlag,

- die Aufwendungen für die soziale Sicherung,

- die geförderten Altersvorsorgeaufwendungen nach § 82 EStG und

- ggf. der Versorgungsfreibetrag zuzüglich Zuschlag zum Versorgungsfrei-

betrag.

Der Abzug dieses Pauschalbetrages ist nur bei Einkommen im Sinne des § 21

Abs. 1 zulässig. Auf Verlangen ist eine genaue Berechnung des Einkommens

nach § 21 vorzunehmen.

neu

21.1.33 Zu Nummer 5

Abgezogen werden können die tatsächlich geleisteten Altersvorsorgebeiträ-

ge entsprechend der Bescheinigung nach § 92 EStG, maximal bis zur Höhe

des um die Grundzulage geminderten Höchstbetrags nach § 10a EStG (Stand

2011: 1.946 €). Dies gilt entsprechend bei Einnahmen im Sinne des Absatzes 3

Nr. 4 i. V. m. der BAföG-EinkommensV.

Maßgeblich für den Abzug ist

 bei der auszubildenden Person das Kalenderjahr vor Beginn des Bewilli-

gungszeitraums,

 bei den Eltern, dem Ehegatten oder Lebenspartner das Kalenderjahr nach §

24 Absatz 1 BAföG oder im Falle des § 24 Abs. 3 BAföG das Kalenderjahr

vor Beginn des Bewilligungszeitraums.

21.1.34 Leibrenten im Sinne dieses Gesetzes sind
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 Renten aus gesetzlicher oder privater Rentenversicherung, z.B. Renten

wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung,

 Renten wegen Alters, Witwen- /Witwerrenten, Waisenrenten (ausge-

nommen die der antragstellenden Person),

 Knappschaftsausgleichsleistungen nach § 239 SGB VI,

 Renten aus landwirtschaftlichen Alterskassen,

 Renten aus Versorgungskassen von Berufsständen (z. B. Ärzten, Apo-

thekern, Rechtsanwälten),

 Renten aus betrieblichen Alterskassen,

 Leistungen aus Lebensversicherungen auf Rentenbasis,

 Unfallrenten aus der gesetzlichen – auch wenn sie nach § 3 EStG steuer-

frei gestellt sind – oder einer privaten Unfallversicherung,

 Renten nach den §§ 31 bis 34 und 41 BEG sowie

 andere wiederkehrende Bezüge, die steuerrechtlich Leibrenten sind.

Bei Unfallrenten ist Tz 21.4.6a zu beachten.

21.1.36 Leibrenten und Versorgungsrenten gelten als Einkünfte aus nichtselbstän-

diger Arbeit nach Abzug

des Versorgungsfreibetrages,

des Zuschlages zum Versorgungsfreibetrag nach § 19 Abs. 2 EStG,

des Pauschbetrages nach § 9 a Nr. 1 b EStG.

Der Versorgungsfreibetrag ist von der gesamten Bruttorente des Jahres zu

ermitteln, an das nach der Einkommensanrechnung im Sinne des BAföG (§

24) angeknüpft wird.

Für den Prozentsatz, den Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrages und

den Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag ist das Jahr des Rentenbeginns

maßgebend.

Bei mehreren Versorgungsbezügen und/oder Leib- und/oder Versorgungs-

renten mit unterschiedlichen Bezugsbeginn ist der insgesamt berücksichti-

gungsfähige Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrages und des Zuschlages

nach dem Jahr des Beginns des ersten Leib- oder Versorgungsrentenbezugs

zu bestimmen. Der Höchstbetrag zum Versorgungsfreibetrag und der Zu-

schlag zum Versorgungsfreibetrag ermäßigen sich für jeden vollen Kalen-

dermonat, für den keine Leib- oder Versorgungsrente bezogen wurde, um je

ein Zwölftel.
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21.1.37 Bezieht eine Person

a) sowohl Leib- oder Versorgungsrenten, die nach Absatz 1 Satz 5 als Ein-

künfte aus nicht-selbständiger Arbeit gelten, als auch Einkünfte aus

nichtselbständiger Arbeit im Sinne des Einkommensteuergesetzes oder

b) mehrere Leib- und/oder Versorgungsrenten, die nach Absatz. 1 Satz 5

als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten,

so können die steuerlichen Abzugsbeträge nach Tz 21.1.14 und 21.1.36 ne-

beneinander, jeweils aber nur einmal abgezogen werden.

21.1.38 (Aufgehoben)

21.1.39 (Aufgehoben)

21.1.40 Bezieht eine Person, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt wird, neben

einer Leib- und/oder Versorgungsrente auch Arbeitslohn, so ist der Alters-

entlastungsbetrag nach § 24a EStG bei Vorliegen seiner Voraussetzungen

nur aus dem Arbeitslohn zu ermitteln. Der für die Ermittlung des Altersent-

lastungsbetrages maßgebende Prozentsatz und der Höchstbetrag sind der

Tabelle zu § 24a Satz 5 EStG zu entnehmen.

21.1.41 Bezieht eine Person, die zur Einkommensteuer veranlagt wird, neben Ren-

ten, die nach Absatz 1 Satz 5 in vollem Umfang als Einnahmen aus nicht-

selbständiger Arbeit gelten, noch andere Einkünfte der in § 2 Abs. 1 EStG

bezeichneten Einkunftsarten, so erhöht sich das Einkommen nur um die

Summe der positiven Einkünfte laut Einkommensteuerbescheid, die nicht

aus diesen Renten resultieren.

21.1.42 (Aufgehoben)

21.1.43 Die Kapitalabfindung einer in Tz. 21.1.34 bzw. Tz. 21.1.35 genannten Rente

stellt einschließlich des Betrages, der nicht der Besteuerung unterliegt, Ein-

kommen im Sinne des Absatzes 1 dar.

Dies gilt jedoch nicht für solche Kapitalabfindungen, die

a)nach § 3 Nr. 3 EStG steuerfrei sind oder

b) zur Ablösung einer Rentenverpflichtung empfangen werden, deren lau-

fende Rentenbeträge Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3

Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG darstellen.
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Der Abfindungsbetrag solcher Kapitalabfindungen gilt, soweit es sich nicht

um als Einkommen im Sinne des Absatzes 1 zu erfassende Einkünfte aus

Kapitalvermögen handelt, nach § 27 als Vermögen. Seine Erträge gelten als

Einkünfte im Sinne des EStG. Dazu ist im Einzelfall die Entscheidung des

Finanzamtes zu berücksichtigen.
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Zu § 21

Zu den Absätzen 2 bis 4

21.2.1 Rentenversicherungspflichtig sind insbesondere:

a) Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung be-

schäftigt sind (§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI),

b) auf Antrag ihres Arbeitsgebers Angehörige eines Mitgliedstaates der

EU, Angehörige eines Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz, die im

Ausland bei einer amtlichen Vertretung des Bundes oder der Länder

oder bei einem Leiter, Mitglied oder Bediensteten einer amtlichen Ver-

tretung des Bundes oder der Länder beschäftigt sind (§ 4 Abs. 1 Satz 2

SGB VI),

c) Hausgewerbetreibende (§ 2 Satz 1 Nr. 6 SGB VI) und Heimarbeit leis-

tende Personen, soweit sie der Rentenversicherungspflicht unterliegen.

(§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI in Verbindung mit § 12 Abs. 2 SGB IV),

d) gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Personen, die wegen der Mitglied-

schaft in einer öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtung ihrer Be-

rufsgruppe auf Antrag nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI von der allgemei-

nen Rentenversicherungspflicht befreit sind,

e) Personen, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz

oder dem Bundesfreiwilligendienstgesetz ableisten, auch wenn die Bei-

träge allein vom Arbeitgeber getragen werden,

f) Personen in der Zeit, für die sie Vorruhestandsgeld beziehen, wenn

sie unmittelbar vor Beginn der Leistung versicherungspflichtig waren

(§ 3 Satz 1 Nr. 4 SGB VI in Verbindung mit § 170 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI).

21.2.2 Nichtrentenversicherungspflichtig sind insbesondere:

a) Beamte und Richter auf Lebenszeit, auf Zeit oder auf Probe, Berufssolda-

ten und Soldaten auf Zeit sowie Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-

dienst (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI),

b) sonstige Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des

öffentlichen Rechts, deren Verbänden einschließlich der Spitzenverbände

oder ihrer Arbeitsgemeinschaften, wenn ihnen nach beamtenrechtlichen

Vorschriften oder Grundsätzen Anwartschaft auf Versorgung bei ver-

Drucksache 551/13-77-



minderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenver-

sorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert

ist (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI),

c) Beschäftigte im Sinne von Buchstabe b), wenn ihnen nach kirchenrechtli-

chen Regelungen eine Anwartschaft im Sinne von Buchstabe b) gewähr-

leistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist, sowie sat-

zungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und

Angehörige ähnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen nach den Regeln der

Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche Versor-

gung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter gewährleistet und

die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI).

Nichtrentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmern gleichgestellt sind

Personen, die

a) eine Vollrente wegen Alters beziehen (§ 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI),

b) nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entspre-

chenden kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen ei-

ner berufsständischen Versorgungseinrichtung eine Versorgung nach

Erreichen einer Altersgrenze beziehen oder die in der Gemeinschaft üb-

liche Versorgung im Alter nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VI erhalten

(§ 5 Abs. 4 Nr. 2 SGB VI) oder

c) bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht versichert waren oder

nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Beitragserstattung aus ihrer

Versicherung erhalten haben (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 SGB VI).

21.2.2a Personen im Ruhestandsalter sind regelmäßig Frauen und Männer nach

Vollendung des in § 235 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB VI geregelten Lebensjahres.

21.2.3 Von der Rentenversicherungspflicht werden auf Antrag befreit:

a) Lehrer oder Erzieher, die an nichtöffentlichen Schulen oder Anstalten be-

schäftigt sind, wenn ihnen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder

entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen Anwartschaft auf Ver-

sorgung bei verminderter Erwerbstätigkeit und im Alter sowie auf Hin-

terbliebenenversorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleis-

tung gesichert ist und wenn diese Personen die Voraussetzungen nach §

5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 SGB VI erfüllen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI),

b) Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben, wenn für sie mindestens 18

Jahre lang Pflichtbeiträge gezahlt worden sind, ausgenommen bevoll-

mächtigte Bezirksschornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfegermeister

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI).
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Fragen des Übergangsrechts sind in § 231 SGB VI geregelt.

21.2.4 Geringfügig Beschäftigte nach § 8 und § 8a SGB IV sind seit 2013 grundsätz-

lich rentenversicherungspflichtig. Sie können jedoch auf Antrag von der

Versicherungspflicht befreit werden.

Für Beschäftigungsverhältnisse, die vor dem 01.01.2013 geschlossen wurden

und seitdem unverändert geblieben sind, gilt die bisherige Rentenversiche-

rungsfreiheit grundsätzlich weiter.

21.2.5 Nichtarbeitnehmer sind alle erwerbstätigen Personen, die nicht unter die in

den Tz 21.2.1 bis 21.2.4 bezeichneten Gruppen von Arbeitnehmern fallen,

insbesondere die ausschließlich selbständig oder freiberuflich Tätigen. Zu

dieser Gruppe gehören auch die nach den §§ 2 und 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VI

versicherungspflichtigen Nichtarbeitnehmer.

21.2.7 (Aufgehoben)

21.2.8 Maßgebend für die Zuordnung der Eltern und des Ehegatten oder Lebens-

partners zu einer der in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Gruppen sind die

Verhältnisse im Berechnungszeitraum, im Falle des § 24 Abs. 3 in den Ka-

lenderjahren, aus denen Einkommen nach § 24 Abs. 4 Satz 2 zu berücksichti-

gen ist.

21.2a.1 Tz 21.1.7 gilt entsprechend.

21.3.1 Tatsächlich geleistet sind die Beträge nach Absatz 3, die der Einkommen be-

ziehenden Person zufließen. Von diesen Einnahmen kommen Abzüge nach

Absatz 1 Satz. 3 Nummer 4 i. V. m. Absatz 2 nicht in Betracht.

21.3.5 Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen sind - unbeschadet des

Absatzes 4 Nr.4 - alle Zuwendungen in Geld oder Geldeswert, die die ein-

kommensbeziehende Person für seinen Lebensunterhalt während der Aus-

bildungszeit oder zur Deckung von Aufwendungen im Zusammenhang mit

der Ausbildung erhält und die nicht Einkünfte im Sinne des EStG sind. Dies

gilt auch, soweit die Leistungen als Darlehen erbracht werden.

21.3.6 Bis zu einem Gesamtbetrag, der einem Monatsdurchschnitt von 300 € im Be-

rechnungszeitraum (§§ 22, 24) entspricht, bleiben begabungs- und leistungs-

abhängige Stipendien wie z.B. das Deutschlandstipendium anrechnungsfrei.

Das Merkmal „begabungs- und leistungsabhängig“ setzt voraus, dass in den

für die Stipendienvergabe maßgeblichen Bedingungen entsprechende Aus-

wahlkriterien nachvollziehbar vorgegeben werden. Dies ist nicht der Fall,

wenn die Auswahl ausschließlich nach persönlichen Merkmalen wie Zuge-
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hörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder nach Bedürftigkeit

erfolgt, ohne dass innerhalb der danach grundsätzlich Berechtigten wieder

nach Begabung und Leistung ausgewählt würde. Als begabungs- und leis-

tungsabhängig vergeben gelten stets Stipendien des DAAD, der Fulbright-

Kommission und der Carl- Duisberg- Gesellschaft sowie Mobilitätszuschüs-

se aus Stipendienprogrammen der Europäischen Kommission (z.B. Erasmus)

und der Deutsch-Französischen Hochschule.

Stipendien- oder Beihilfeleistungen, die an die Erfüllung einer konkreten

Gegenleistung geknüpft sind, werden nicht von der Regelung des Absatzes

3 erfasst. Es handelt sich dabei vielmehr um Einkommen nach Absatz 1.

Hierzu gehören z.B. Stipendien der Bundeswehr mit einer später einzuge-

henden Dienstverpflichtung oder Stipendien kassenärztlicher Vereinigungen

mit einer fest vereinbarten späteren Tätigkeit.

Sofern die begabungs- und leistungsabhängigen Stipendien einen Monats-

durchschnitt von 300 € übersteigen, ist der übersteigende Betrag grundsätz-

lich als Einkommen zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer besonderen

Zweckbestimmung vgl. 21.4.10.

21.3.6a Erziehungsbeihilfe nach § 27 des Bundesversorgungsgesetzes und Leistun-

gen nach §§ 82 bis 85 SGB III, soweit sie für die durch das BAföG gedeckten

Kosten des Lebensunterhalts und der Ausbildung bestimmt sind, der Unter-

haltsbeitrag nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfort-

bildung sowie Ausbildungszuschüsse nach § 5 Abs. 4 des Soldatenversor-

gungsgesetzes sind Ausbildungsbeihilfen und daher anzurechnen. Nicht

zweckidentische Leistungen (z. B. Schulgeld, Studiengebühren, Lern- und

Arbeitsmittel, Fahrkosten) bleiben anrechnungsfrei. Unterhaltsgeld nach

dem SGB III schließt die Leistung von Ausbildungsförderung nach § 2 Abs. 6

Nr. 1 aus.

21.3.8 (Aufgehoben)

21.4.1 Die in den Fällen des Absatzes 4 Nr. 1 bis 3 maßgebliche Höhe der Grund-

renten ergibt sich für

Beschädigte aus § 31 BVG,

Witwen aus § 40 BVG,

Waisen aus § 46 BVG.

Die in den Fällen des Absatzes 4 Nr. 1 bis 3 maßgebliche Höhe der

Schwerstbeschädigtenzulage ist in § 31 Abs. 4 BVG bestimmt.
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§ 40 BVG gilt auch für die Versorgung der früheren Ehefrau (§ 42 BVG), die

Witwerrente (§ 43BVG), die wiederaufgelebte Witwenrente (§ 44 Abs. 2

BVG) und die Witwenbeihilfe (§ 48 BVG).

Bei der Kürzung der wiederaufgelebten Witwenrente nach § 44 Abs. 5 BVG

ist der verbleibende Zahlbetrag als Grundrente zu behandeln, höchstens je-

doch bis zur vollen Grundrente nach § 40BVG. Bei der Witwenbeihilfe nach

§ 48 BVG wird die Grundrente nur in Höhe von zwei Dritteln der Grund-

rente nach § 40 BVG gewährt; Witwen von Beschädigten, die Rente eines

Erwerbsunfähigen bezogen haben, und Witwen von Pflegezulageempfän-

gern erhalten die volle Grundrente.

§ 46 BVG findet auch auf die Waisenbeihilfe (§ 48 BVG) Anwendung. Bei

der Waisenbeihilfe wird die Grundrente nur in Höhe von zwei Dritteln der

Grundrente nach § 46 BVG gewährt; Waisen von Beschädigten, die Rente

eines Erwerbsunfähigen bezogen haben, und Waisen von Pflegezulageemp-

fängern erhalten die volle Grundrente.

21.4.2 Grundrenten und Schwerstbeschädigtenzulagen in entsprechender Anwen-

dung des BVG werden insbesondere aufgrund folgender Vorschriften ge-

währt:

a) § 80 Soldatenversorgungsgesetz (SVG),

b) § 47 Zivildienstgesetz (ZDG),

c) §§ 4, 5 Häftlingshilfegesetz (HHG),

d) § 60 Infektionsschutzgesetz (IfSG),

e) § 1 Opferentschädigungsgesetz (OEG),

f) § 21 Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG),

g) § 3 Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz (VwRehaG).

21.4.4 Die Vorschrift des Absatzes 4 Nr. 4 ist nur anzuwenden auf Einnahmen nach

den Absätzen 1 und 3 Nr. 1 und 2.

21.4.7 Leistungen an die auszubildende Person, die für den Unterhalt ihres Ehegat-

ten oder Lebenspartners und ihrer Kinder bestimmt sind, gelten nicht als

Einkommen. Sie sind auf die Freibeträge nach § 23 Abs. 1 anzurechnen (§ 23

Abs. 2).

21.4.8 Zu den Einnahmen, deren Zweckbestimmung einer Anrechnung entgegen-

steht, gehören insbesondere

a) Vermögenswirksame Leistungen nach dem Fünften Vermögensbil-

dungsgesetz, die nicht nach § 11 des Gesetzes vereinbart sind, mit einem
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jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von 216 €;

b) Pflegegeld nach den §§ 37, 38 SGB XI.

21.4.9 Folgende Einnahmen sind nicht Einkommen im Sinne des Gesetzes und

deshalb nicht auf den Bedarf anzurechnen:

a) Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII;

b) Entschädigungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung ehema-

liger deutscher Kriegsgefangener;

c) Zulagen für fremde Führung nach § 14 BVG, Pauschbeträge für Kleider-

und Wäscheverschleiß nach § 15 BVG, Leistungen für Hilfe in besonde-

ren Lebenslagen nach § 27d BVG, Pflegezulagen nach § 35 BVG;

d) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz;

e) Unfallausgleich nach § 35 Beamtenversorgungsgesetz, Ausgleich für

Wehrdienstbeschädigung nach § 85 Soldatenversorgungsgesetz;

f) Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Kranken- und Pflegeversi-

cherung von Rentenbeziehern nach § 106 SGB VI;

g) das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

in den Grenzen des § 10 Abs. 2 BEEG;

h) Überbrückungs- und Eigengeld nach den §§ 51, 52 StVollzG;

i) Leistungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe bis zu einem Monatsbetrag

von 150 €;

j) Leistungen aus dem Bildungskreditprogramm des Bundes, Studienbei-

trags/Studiengebührendarlehen der Länder und Ausbildungs-

/Studienkredite von Kreditunternehmen;

k) das nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz und dem Jugendfreiwilli-

gendienstgesetz gezahlte Taschengeld.

neu

21.4.10 Die besondere Zweckbestimmung, die einer Anrechnung auf den Bedarf

entgegensteht, muss eine andere sein als die in Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 berück-

sichtigte Honorierung besonderer Leistung und Begabung und der nach-

weisunabhängige Ausgleich für Mehrausgaben wegen generell unterstellten

begabungsbedingt höheren Lernmittelbedarfs.

Zu § 22
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22.1.1 Für jeden Kalendermonat des Bewilligungszeitraums sind abzuziehen:

a) von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit ein Betrag von 1/12

des Arbeitnehmer- Pauschbetrages gem. § 9 a Satz 1 Nr. 1a EStG,

b) von den Einnahmen aus Kapitalvermögen ein Betrag von 1/12 des Spa-

rer-Pauschbetrages gem. § 20 Abs. 9 EStG,

c) von den Einnahmen im Sinne des § 22 Nr. 1 und 1 a EStG ein Betrag von

1/12 des Pauschbetrages gem. § 9 a Satz 1 Nr. 3 EStG.

Werden höhere Werbungskosten nachgewiesen, sind diese im steuerrecht-

lich zulässigen Umfang anstelle der Pauschbeträge zu berücksichtigen. Hin-

sichtlich der Berücksichtigung von Werbungskosten bei Vergütungen aus

bestimmten Ausbildungsverhältnissen vgl. jedoch Tz. 23.3.1.

Von Einnahmen, die nach § 21 Abs. 3 in Höhe der tatsächlich geleisteten Be-

träge anzurechnen sind, sind keine Pauschbeträge abzuziehen.

neu

22.1.1a Sofern vermögenswirksame Arbeitgeberleistungen in Abzug zu bringen

sind, werden hierfür für jeden Monat des Bewilligungszeitraums 18,- € be-

rücksichtigt.

neu

22.3.2 Bei Änderungen nach § 53 S. 5 BAföG ist abweichend von Absatz 2 ab dem

Zeitpunkt, ab dem der Bescheid zu ändern ist, das Einkommen durch die

Zahl der verbleibenden Kalendermonate des Bewilligungszeitraums zu tei-

len und auf diese anzurechnen.

Zu § 23

23.1.1 Zum Begriff „Lebenspartner“ vgl. Tz. 11.2.1. Zum Begriff "Kind der auszu-

bildenden Person" vgl. Tz 25.5.1.

23.2.1 Die die Freibeträge nach Absatz 1 mindernden Einnahmen der auszubilden-

den Person sind solche, die nach § 21 Abs. 4 nicht Einkommen sind, weil sie

dazu bestimmt sind, den Unterhaltsbedarf der mit den entsprechenden Frei-

beträgen berücksichtigten Personen zu decken (vgl. Tz 21.4.7). Dies gilt

nicht, soweit Leistungen nach § 10 BEEG anrechnungsfrei gestellt sind. Kin-

dergeld ist keine Einnahme im Sinne des Absatzes 2.
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23.2.2 Es ist davon auszugehen, dass der Ehegatte oder Lebenspartner und die

Kinder der auszubildenden Person ihr eigenes Einkommen zunächst voll-

ständig dazu verwenden, ihren eigenen Unterhaltsbedarf zu decken

23.2.3 Der Freibetrag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 mindert sich um das Einkommen

des Ehegatten oder Lebenspartners.

23.2.4 Der Freibetrag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, der auch dann zu gewähren ist,

wenn sich auch der andere Elternteil in einer nach diesem Gesetz oder nach

§ 56 SGB III förderungsfähigen Ausbildung befindet, mindert sich um

a) das eigene Einkommen des Kindes,

b) den Betrag, der vom Einkommen des Ehegatten oder Lebenspartners der

auszubildenden Person nach § 25 Abs. 3 für dieses Kind anrechnungsfrei

bleibt (vgl. Tz 25.3.7).

23.3.1 Absatz 3 enthält eine Sonderregelung gegenüber den Absätzen 1 und 2 für

die Vergütung aus einem Ausbildungsverhältnis, z. B. bei Ableistung eines

Pflichtpraktikums, bei Besuch einer Krankenpflegeschule oder Betreiben ei-

nes dualen Studiums. Hierbei geltend gemachte Werbungskosten können

über die in Tz. 22.1.1 festgelegten Pauschbeträge hinaus nur berücksichtigt

werden, wenn diese unmittelbar dem Ausbildungsbedarf zuzuordnen sind.

Hierunter fallen z.B. nicht Werbungskosten für doppelte Haushaltsführung,

Familienheimfahrten und Verpflegungsmehraufwendungen.

neu

23.3.2 Soweit neben einer förderungsfähigen Ausbildung freiwillige Praktika oder

Pflichtpraktika freiwillig über die vorgeschriebene Dauer hinaus abgeleistet

werden, fallen die Vergütungen aus diesen Zeiten nicht unter Absatz 3; sie

sind unter Berücksichtigung der Freibeträge nach Absatz 1 anzurechnen.

23.4.2 Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen sind auf den Bedarf nur

anzurechnen, soweit sie nach Maßgabe des § 21 als Einkommen gelten. Ist

dies insbesondere im Hinblick auf ihre Zweckbestimmung nach § 21 Abs. 4

Nr. 4 nicht der Fall, so findet eine Anrechnung nicht statt.

23.4.3 Zum Einkommen, das aus öffentlichen Mitteln zum Zwecke der Ausbildung

bezogen wird, zählen die während des Besuchs einer förderungsfähigen

Ausbildungsstätte auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Be-

schäftigungsverhältnisses zustehenden Einkünfte (z. B. Besoldung, Entgelt).

23.5.1 Vom Einkommen nach Absatz 3 kann ein Härtefreibetrag nicht gewährt

werden. Erzielt die auszubildende Person Einkommen aus selbständiger o-

der nichtselbständiger Arbeit oder Einkünfte im Sinne von Absatz 4, kann
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ein Härtefreibetrag nur in Höhe dieser Einkünfte gewährt werden, insge-

samt höchstens bis zu einem Betrag von 205 Euro.

Durch den Bedarfssatz gedeckt sind z. B. Ausgaben für Arbeits- und Lern-

mittel, Exkursionen oder Praktika. Besondere Kosten der Ausbildung sind

demgegenüber alle nicht vom Bedarfssatz gedeckten Mehraufwendungen,

z.B. für Schulgelder, Studien- und Prüfungsgebühren, sofern sie nicht bereits

als Werbungskosten Berücksichtigung gefunden haben. Notwendigkeit und

Höhe der Aufwendungen sind nachzuweisen.

Zu § 24

24.2.1 Einkommensteuerbescheid im Sinne dieser Vorschrift ist auch der:

a) gemäß § 164 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und

b) gemäß § 165 Abs. 1 AO unter dem Vorbehalt der späteren Neuberech-

nung

als vorläufig ergangene Steuerbescheid, wenn er unanfechtbar ist.

Ein nicht abgeschlossenes Antragsverfahren nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG

führt nicht zur Anwendung des Absatzes 2. In einem solchen Fall gilt Tz

21.1.14. Wird nach der Entscheidung über den BAföG-Antrag der Einkom-

menssteuerbescheid vorgelegt, erfolgt keine neue Berechnung. § 44 SGB X

bleibt unberührt.

24.2.2 Die Erklärung über die Einkommensverhältnisse ist auf dem entsprechen-

den amtlichen Formblatt abzugeben. Bei der Erklärung ist auszugehen von

einem noch nicht unanfechtbaren Steuerbescheid, hilfsweise der abgegebe-

nen Steuererklärung. Ist auch eine Steuererklärung noch nicht abgegeben, so

ist von dem letzten Einkommensteuerbescheid oder von entsprechenden

Einkommensnachweisen des maßgeblichen Kalenderjahres auszugehen. Der

Erklärende hat darzutun, aus welchen Gründen er in seiner Erklärung auf

dem entsprechenden amtlichen Formblatt von den Unterlagen, die den Aus-

gangspunkt seiner Erklärung bilden, abweicht.

24.2.4 Der Vorbehalt der Rückforderung muss in dem Bescheid ausgesprochen

werden. Ein Vorbehalt der Rückforderung ist dagegen nicht vorzusehen, so-

fern die Förderung nach § 18c erfolgt; wenn zugleich ein Kinderbetreuungs-

zuschlag als Zuschuss gewährt wird, ist der Vorbehalt ggfs. auf diesen zu

beschränken.
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24.3.3 Der Aktualisierungsantrag kann nur vor Bekanntgabe des Bescheides nach

Absatz 3 Satz 1 zurückgenommen werden. Ab dessen Bekanntgabe kann

nicht mehr verlangt werden, dass von den Einkommensverhältnissen im

vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des Bewilligungszeitraumes ausgegan-

gen wird.

24.3.4 Die Frage, ob das Einkommen im Bewilligungszeitraum voraussichtlich

niedriger sein wird, ist für jede Einkommen beziehende Person gesondert zu

beurteilen. Der Bewilligungszeitraum ist deshalb lediglich bei der Einkom-

men beziehenden Person als Berechnungszeitraum heranzuziehen, für die

eine Einkommensminderung geltend gemacht wird. Dies gilt auch für die

Eltern, selbst wenn auf ihr Einkommen nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 ein einheitli-

cher Freibetrag zu gewähren ist.

Liegen in den Fällen des § 25 Abs. 1 Nr. 1 Aktualisierungsanträge für beide

Elternteile vor, ist auch dann für jedes Elternteil vom aktuellen Einkommen

auszugehen, wenn zwar das aktuelle Einkommen des einen Elternteils jede

Anrechnung entfallen ließe, sich bei isolierter Betrachtung des anderen El-

ternteils aber ebenfalls ein wesentlich niedrigeres Einkommen ergäbe.

Die Erhöhung des Förderungsbetrages i. S. d. Tz 24.3.1 Satz 1 kann sich ent-

weder aus einer Einkommensaktualisierung für eine einzelne Einkommen

beziehende Person oder aus der gleichzeitigen Einkommensaktualisierung

für mehrere Einkommen beziehende Personen herleiten.

24.3.5 Nach Aktualisierung ist bei einer Einkommensänderung im Bewilligungs-

zeitraum, die die Eltern, der Ehegatte, der Lebenspartner oder die auszubil-

dende Person dem Amt mitteilen, die erforderliche Neuberechnung und Be-

scheidänderung bereits während des Bewilligungszeitraums durchzuführen.

Die Bewilligung der Förderungsbeträge erfolgt bis zur endgültigen Berech-

nung weiterhin unter dem Vorbehalt der Rückforderung.

Zu § 25

25.3.1 Für die Anwendung des Absatzes 3 Satz 1 kommt es darauf an, dass die

Ausbildung anderer Auszubildender abstrakt nicht förderungsfähig ist, also

nicht in den Förderungsbereich des § 2 Abs. 1, 2 bis 4 einbezogen ist. Beim

Besuch einer Ausbildungsstätte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ist von einer förde-

rungsfähigen Ausbildung bei auswärtiger Unterbringung auszugehen. Wird

jedoch für diese Ausbildung keine Förderung gewährt, weil keine der För-

derungsvoraussetzungen des § 2 Abs. 1a erfüllt ist, so kann die antragstel-

lende Person verlangen, dass stattdessen ein Freibetrag nach Absatz 3 Satz 1

gewährt wird; § 11 Abs. 4 ist dann nicht mehr anzuwenden.
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Bei einer Ausbildung in Betrieben oder außerbetrieblichen Ausbildungsstät-

ten ist von einer förderungsfähigen Ausbildung im Sinne des § 56 SGB III

auszugehen, wenn die andere Person außerhalb des Haushalts der Eltern

untergebracht ist. Personen, die im Rahmen der Förderung der beruflichen

Eingliederung behinderter Menschen (§§ 112 ff. SGB III) und vergleichbarer

Vorschriften in anderen Sozialgesetzen in einer solchen Ausbildung geför-

dert werden oder an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen teilneh-

men, befinden sich jedoch unabhängig von der Art der Unterbringung in ei-

ner förderungsfähigen Ausbildung.

Bei einer Fortbildung, die wahlweise nach diesem Gesetz oder nach dem

AFBG gefördert werden kann, ist eine förderungsfähige Ausbildung gege-

ben.

Dagegen handelt es sich bei einer Fortbildung, die ausschließlich nach dem

AFBG förderungsfähig ist, nicht um eine förderungsfähige Ausbildung. Der

nach dem AFBG gewährte Unterhaltsbeitrag ist nach § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2

i. V. m. Tz 21.3.6a Einkommen, das den Freibetrag mindert.

25.3.2 Sind die Eltern der auszubildenden Person miteinander verheiratet oder in

Lebenspartnerschaft miteinander verbunden und leben sie nicht dauernd ge-

trennt, so gilt auch das Kind, das nur Kind eines Elternteils ist (Halbge-

schwister) und nicht im gemeinsamen Haushalt aufgenommen wurde, als

gemeinsames Kind der Eltern.

25.3.3 Sind die Eltern der auszubildenden Person nicht in Ehe oder Lebenspartner-

schaft miteinander verbunden oder leben sie dauernd getrennt, so sind zur

Vermeidung des doppelten Freibetrages für ein Kind die Freibeträge für die

Vollgeschwister nach Absatz 3 Nr. 2 bei dem Einkommen jedes Elternteils

grundsätzlich je zur Hälfte zu berücksichtigen. Der hälftige Freibetrag ist um

die Hälfte des eigenen Einkommens der Person, für die der Freibetrag ge-

währt wird, zu mindern.

Sofern nach Abzug des Freibetrags nach Absatz 1 Nr. 2 vom Einkommen des

einen Elternteils kein anrechenbarer Restbetrag mehr verbleibt, ist der unge-

schmälerte Kinderfreibetrag dem anderen Elternteil zuzuordnen. Ergibt sich

bei beiden Elternteilen nach Abzug der beiden Freibeträge nach Absatz 1 Nr.

2 jeweils noch anrechenbares Einkommen und schöpft ein Elternteil seinen

hälftigen Kinderfreibetrag nicht in voller Höhe aus, ist der unverbrauchte

Teil dieses hälftigen Kinderfreibetrags dem anderen Elternteil zu gewähren.

Sofern ein Vorbehalt nach § 24 Abs. 2 oder 3 aufgelöst wird, der Vorbehalt

sich ausschließlich auf das Einkommen des Elternteils mit dem geringeren

Einkommen bezieht und sich bei der abschließenden Neuberechnung ein

höheres Einkommen herausstellt, ist dem Elternteil der Kinderfreibetrag
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nachträglich bis zur Hälfte zu gewähren. Die Freibetragsgewährung beim

anderen Elternteil bleibt davon unberührt.

Sofern ein Vorbehalt nach § 24 Abs. 2 oder 3 aufgelöst wird, der Vorbehalt

sich ausschließlich auf das Einkommen des Elternteils mit dem höheren Ein-

kommen bezieht, ist bei einer Änderung der Einkommenshöhe dem Eltern-

teil zusätzlich zum bereits gewährten Freibetrag gegebenenfalls der ganz-

oder teilweise ungenutzte Freibetrag des anderen Elternteils zu gewähren.

25.3.4 Sind die Eltern der auszubildenden Person nicht in Ehe oder Lebenspartner-

schaft miteinander verbunden oder leben sie dauernd getrennt, so sind die

Freibeträge für Halbgeschwister der auszubildenden Person nach Absatz 3

bei dem Einkommen des betreffenden Elternteils regelmäßig in voller Höhe

zu berücksichtigen.

Unterhalt, der für das Halbgeschwister innerhalb des gleichen Haushalts

von einer Person geleistet wird, die kein Elternteil der auszubildenden Per-

son ist, mindert den Freibetrag nach Absatz 3 Satz 2 nur insoweit, als es sich

nachweislich um Barunterhalt handelt. Unterhalt in Form von Sachleistun-

gen bleibt unberücksichtigt.

25.3.7 Ergibt sich bei der Anrechnung des Einkommens des Ehegatten oder Leben-

spartners der auszubildenden Person nach Abzug der beiden Freibeträge

nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 6 noch anrechenbares Einkommen und

schöpft der Ehegatte oder Lebenspartner seinen Kinderfreibetrag nach Ab-

satz 3 nicht in voller Höhe aus, so ist der Teil des Einkommens, der die Frei-

beträge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 6 übersteigt, zu gleichen Teilen auf

die Kinderfreibeträge nach Absatz 3 anzurechnen. Der Betrag, der danach

bereits vom Einkommen des Ehegatten oder Lebenspartners für ein gemein-

sames Kind anrechnungsfrei bleibt, mindert gemäß Tz 23.2.4 Buchstabe b

den nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 in Betracht kommenden Freibetrag vom Einkom-

men der auszubildenden Person.

25.3.11 Bei Kindern der einkommensbeziehenden Person oder sonstigen ihr gegen-

über Unterhaltsberechtigten ist in den Monaten, in denen sie freiwilligen

Wehrdienst leisten, ein Freibetrag nach Absatz 3 nicht zu gewähren.

25.6.4 Behinderte Menschen sind die in § 2 SGB IX und in § 53 Abs. 1 SGB XII be-

zeichneten Personen.

25.6.5a Kinderbetreuungskosten sind durch die Regelungen des § 2 Abs. 5a EStG

abgegolten. Hierfür kann kein Härtefreibetrag gewährt werden.

neu
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25.6.5b Ein Härtefreibetrag kann einkommensmindernd berücksichtigt werden, so-

weit die das Einkommen beziehende Person über einen Teil ihres Einkom-

mens nicht verfügen kann, weil es einer gesetzlichen Verfügungsbeschrän-

kung in Folge von Insolvenz unterliegt, und sie deshalb nicht in der Lage ist,

den angerechneten Einkommensbetrag an die auszubildende Person zu leis-

ten.

25.6.7 Ein Antrag auf Gewährung eines Härtefreibetrags wird nur berücksichtigt,

wenn er vor Ablauf des Bewilligungszeitraums gestellt wurde. Einzig bei

Auflösung eines Vorbehalts nach § 24 Abs. 2 oder Abs. 3 kann ein solcher

Antrag dann noch berücksichtigt werden, wenn das vom Amt abschließend

festgestellte und in Ansatz gebrachte Einkommen zu einer Rückforderung

führen wird, der Antrag Tatsachen enthält, die vorher nicht bekannt waren,

und der Antrag unverzüglich nach Kenntniserlangung dieser Tatsachen ge-

stellt wird, spätestens bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist des eine Rück-

forderung aussprechenden Bescheids.

25.6.9 Außergewöhnliche Aufwendungen i. S. d. § 33 EStG werden nach Absatz 6

nur berücksichtigt, soweit sie die zumutbare Belastung der Einkommen be-

ziehenden Personen pro Monat des Bewilligungszeitraums übersteigen. Die

zumutbare Belastung liegt bei 2 Prozent des maßgeblichen Freibetrages nach

Absatz 1.

Von dieser Einschränkung bleiben andere Tatbestände, für die ein Härtefrei-

betrag gewährt werden kann, ausgenommen.

Zu § 27

neu

27.1.3b Vermögen ist der auszubildenden Person zuzurechnen, wenn es auf ihren

Namen angelegt ist. Soweit eine zivilrechtlich wirksame Treuhandabrede

vorliegt, sind die sich aus dieser Abrede ergebenden Rückforderungs- bzw.

Herausgabeansprüche des Treugebers gegen die auszubildende Person als

Treuhänder als Schuld zu berücksichtigen (vgl. Tz. 28.3.2b).

neu

27.1.3c Ein Sparbuchguthaben gehört nicht zum Vermögen, wenn das Sparbuch von

einer anderen Person auf den Namen der auszubildenden Person angelegt

wurde, diese aber nicht verfügungsberechtigt wart, weil sich die andere Per-

son die Verfügung über das Sparbuch vorbehalten hatte.

27.1.4 Eine Verwertung ist aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen, wenn ein ent-

sprechendes gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) oder ein gesetzliches oder be-

hördliches Veräußerungsverbot (§§ 135, 136 BGB) vorliegt, z. B.:
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 Beschlagnahme nach der StPO,

 nicht nach § 2136 BGB befreite Vorerbenstellung (§§ 2100 ff. BGB),

 Pfändung im W Wege der Zwangsvollstreckung (§§ 803, 804, 829 ZPO),

 Arrest (§§ 930 f. ZPO),

 einstweiliger Verfügung (§ 938 Abs. 2 ZPO),

 Insolvenzeröffnung (§ 80 InsO).

Nicht jedoch fällt hierunter ein vom Eigentümer vereinbartes rechtsgeschäft-

liches Verfügungsverbot (§ 137 BGB).

27.2.5 Haushaltsgegenstände sind die beweglichen Sachen, die zur Einrichtung der

Wohnung, Führung des Haushalts und für das Zusammenleben der Familie

bestimmt sind. Regelmäßig rechnen dazu Möbel, Haushaltsgeräte, Wäsche

und Geschirr, Musikinstrumente, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Geräte der

elektronischen Kommunikation.

Zu § 28

28.1.1 Der Zeitwert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den

sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den

rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen

Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegen-

standes ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse

bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Auf § 9 Bewertungsgesetz wird Be-

zug genommen.

28.1.2 Zum Betriebsvermögen gehören alle Teile einer wirtschaftlichen Einheit, die

dem Betrieb eines Gewerbes als Hauptzweck dienen, soweit die Wirt-

schaftsgüter dem Betriebsinhaber gehören. Als Gewerbe gilt auch die ge-

werbliche Bodenbewirtschaftung, z. B. der Bergbau und die Gewinnung von

Torf, Steinen und Erden, jedoch nicht die Land- und Forstwirtschaft.

neu

28.1.6 Die Wertbestimmung von Kraftfahrzeugen(Kfz) erfolgt auf Basis des Händ-

lereinkaufspreises (netto). Die Angaben und Nachweise der auszubildenden

Person sind auf Plausibilität zu prüfen.

Die Berücksichtigung eines Kfz als Vermögen setzt voraus, dass sich dieses

im Eigentum der auszubildenden Person befindet.
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Bei Verträgen mit monatlich zu erbringender Leistung und Gegenleistung

(z. B. Leasing, Miete) erfolgt generell keine Anrechnung als Vermögen bzw.

Verbindlichkeit.

In Fällen der Finanzierung von Kfz, bei denen das Kfz Eigentum der auszu-

bildenden Person wird, ist das Kfz in Höhe des Zeitwertes als Vermögen,

der am Tag der Antragstellung bestehende Restdarlehensbetrag als Schuld

zu berücksichtigen.

In Fällen der Finanzierung von Kfz, bei denen das Kfz nicht Eigentum der

auszubildenden Person wird, weil es zur Sicherung des Darlehens Dritten

übereignet wurde (Sicherungsübereignung), ist das Kfz zwar nicht als Ver-

mögen anzurechnen. Die auszubildende Person ist jedoch Inhaber einer

Forderung i.S.d. § 27 Absatz 1 Nr. 2 gegenüber den darlehensgebenden Drit-

ten (Autohandel/Bank). Die Höhe der Forderung ergibt sich aus der Diffe-

renz zwischen dem Zeitwert des Kfz und der jeweils noch bestehenden Ver-

bindlichkeit. Ist der Zeitwert geringer als der noch bestehende Restdarle-

hensbetrag, stellt der Differenzbetrag eine Schuld nach Absatz 3 dar.

28.2.1 Der Wert des Vermögens soll für einen Zeitpunkt nachgewiesen werden, der

nicht mehr als 14 Tage vom Zeitpunkt der Antragstellung abweicht.

28.3.1 Schulden sind alle Verbindlichkeiten zur Erbringung einer Leistung, unab-

hängig davon, ob mit einer Geltendmachung der Forderung im Bewilli-

gungszeitraum ernsthaft gerechnet werden muss. Zukünftig aus einem Dau-

erschuldverhältnis in Abhängigkeit von noch nicht erbrachten Gegenleis-

tungen erwachsende oder von einem noch nicht eingetretenen ungewissen

Ereignis abhängige Verpflichtungen (z. B. aufgrund so genannter Bildungs-

fonds), sind keine Schulden.

Zu den Schulden gehören auch

Bankdarlehen nach § 18c,

Verbindlichkeiten aus dem Bildungskreditprogramm des Bundes,

 Studienbeitrags-/Studiengebührendarlehen der Länder,

Ausbildungs-/Studienkredite von Kreditunternehmen.

Forderungen gegen die auszubildende Person als Gesamtschuldner sind nur

entsprechend seinem Anteil an der Gesamtschuld zu berücksichtigen, weil

davon auszugehen ist, dass in Höhe des darüber hinausgehenden Teils Aus-

gleichsforderungen gegenüber den anderen Gesamtschuldnern bestehen.

28.3.2 Zur Berücksichtigung eines fiktiven Vermögensverbrauchs sind Rückforde-

rungen aus der nachträglichen Anrechnung von Vermögen in den folgenden
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Bewilligungszeiträumen wie Schulden zu behandeln, solange sie noch nicht

beglichen sind.

neu

28.3.2a Der Berücksichtigung eines Darlehens steht nicht entgegen, dass dieses un-

ter Angehörigen gewährt worden ist, wenn eine ausreichende Abgrenzung

zu einer Unterhaltsleistung oder Schenkung unter Würdigung und Gewich-

tung der folgenden Umstände möglich ist:

 es besteht trotz eigenen Vermögens ein plausibler Grund für die Auf-

nahme des Darlehens,

 der Inhalt der Abrede, insbesondere die Darlehenshöhe, die Rückzah-

lungsmodalitäten und der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind sub-

stantiiert dargelegt,

 die Durchführung des Vertrages entspricht den geltend gemachten

Vereinbarungen (z.B. abrede gemäßer Geldfluss),

 die Angabe des Darlehens im Antrag auf Ausbildungsförderung.

neu

28.3.2b Der Rückforderungs- bzw. Herausgabeanspruch eines Treugebers ist als

Schuld abzugsfähig, wenn die Treuhandabrede unter Würdigung und Ge-

wichtung der folgenden Umstände zivilrechtlich wirksam zustande ge-

kommen ist:

 es besteht ein plausibler Grund für den Abschluss des Vertrages,

 der Inhalt der Abrede und Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind

substantiiert dargelegt,

 die Durchführung des Vertrages entspricht den geltend gemachten

Vereinbarungen (z.B. abredegemäßer Geldfluss, Abführung der erziel-

ten Zinseinnahmen an den Treugeber),

 es besteht eine Trennung des Treugutes vom eigenen Vermögen,

 es besteht eine Kontovollmacht des Treugebers,

 im Antrag auf Ausbildungsförderung wird von vornherein auf eine

treuhänderische Bindung hingewiesen.

Abweichungen von den vorstehenden Kriterien müssen nachvollziehbar be-

gründet werden. Nicht entscheidend ist, ob das Treuhandverhältnis im Au-

ßenverhältnis offenkundig geworden ist oder ein sogenanntes verdecktes

Treuhandverhältnis vorliegt.
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28.3.3 Als Lasten kommen insbesondere Verpflichtungen zu wiederkehrenden

Leistungen (Renten usw.) in Betracht, die mit ihrem Gegenwartswert (Ver-

vielfachung entsprechend der voraussichtlichen Häufigkeit und Höhe der

zukünftigen Zahlungen unter Berücksichtigung der Abzinsung) abzugsfähig

sind.

Auf einem Vermögensgegenstand ruhende Lasten sind nur abzugsfähig,

soweit sie nicht bereits bei der Bewertung des Zeitwertes berücksichtigt

worden sind. Auf Grund von Bewirtschaftungs- oder Erhaltungskosten

(Grundsteuer, Versicherungsbeiträge, Instandhaltungskosten usw.) können

abzugsfähige Lasten nicht entstehen.

28.3.4 Lasten sind auch die Verbindlichkeiten, die der auszubildenden Person als

Rückforderung von Bausparprämien sowie durch die Nachversteuerung

von Bausparbeiträgen erwachsen, weil Guthaben aus Bausparverträgen oder

aus Anlageformen nach dem Vermögensbildungsgesetz nach Tz 29.3.3 vor

Ablauf der Festlegungsfrist verwertet werden.

Als Lasten sind pauschal 10 Prozent des Guthabens abzuziehen. Auf Ver-

langen der auszubildenden Person sind jedoch die nachgewiesenen Ver-

bindlichkeiten, die im Falle einer Verwertung vor Ablauf der Festlegungs-

frist entstehen oder entstehen würden, zu berücksichtigen.
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Zu § 29

29.3.2 Eine Härte liegt insbesondere vor,

a) soweit eine Verwertung des Vermögens ohne schwerwiegenden Verstoß

gegen die Regeln der wirtschaftlichen Vernunft nicht möglich ist. Dabei

ist das Maß dessen, was der auszubildenden Person bei der Verwertung

ihres Vermögens wirtschaftlich zumutbar ist, nicht zu gering zu veran-

schlagen,

b) wenn die Vermögensverwertung zur Veräußerung oder Belastung eines

im Sinne des § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII angemessenen Hausgrundstücks,

besonders eines Familienheims oder einer Eigentumswohnung, die

selbstbewohnt sind oder im Gesamthandseigentum stehen, führen wür-

de.

Die Angemessenheit bestimmt sich dabei nach der Zahl der Bewohner,

dem Wohnbedarf (z. B. behinderter oder pflegebedürftiger Menschen),

der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstat-

tung des Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks einschließ-

lich des Wohngebäudes.

Als angemessenen kann eine Wohngröße angesehen werden, wenn bei

einem Vier- Personen-Haushalt die Wohnfläche eines Einfamilienhauses

130 Quadratmeter oder die einer Eigentumswohnung 120 Quadratmeter

nicht übersteigt. Für jede weitere Person wird die Bezugsgröße um 20

Quadratmeter erhöht. Leben weniger als vier Personen in dem Haushalt,

sind pro Person 20 Quadratmeter abzuziehen. Unterhalb des Zwei-

Personen Haushalts findet kein weiterer Abzug statt,

c) wenn die Verwertung eines Grundstücks in dem Zeitraum, für den Aus-

bildungsförderung beantragt wird, nicht realisiert werden kann,

d) solange das Vermögen nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Er-

haltung eines Hausgrundstücks im Sinne des § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII

bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter oder pflegebe-

dürftiger Menschen dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den

Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde,

e) wenn die Verfügung über das einzusetzende Grundvermögen vertrag-

lich ausgeschlossen wurde und dieses Verfügungsverbot durch eine Auf-

lassungsvormerkung mit Rückübertragungsklausel dinglich gesichert ist,

f) soweit das Vermögen zur Milderung der Folgen einer körperlichen

oder seelischen Behinderung bestimmt ist, nach einem erlittenen Perso-

nenschaden der Deckung der voraussichtlichen schädigungsbedingten

Aufwendungen für die Zukunft dienen soll oder auf Schmerzensgeld-
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zahlungen beruht,

g) bei Altersvorsorgeverträgen, die die Voraussetzungen des § 5 AltZertG

erfüllen (Riester-Renten), in Höhe der geförderten Altersvorsorgeauf-

wendungen (also Eigenbeiträge und Zulagen) sowie der Erträge (also

Zinsen) hieraus bis zu dem innerhalb der in § 10a EStG genannten jährli-

chen Höchstbetrag. Die jährlichen Werte sind entsprechend der Laufzeit

des jeweiligen Altersvorsorgevertrages zu addieren,

h) bei einer Lebensversicherung, die nicht ausschließlich auf Verrentung

ausgerichtet ist, solange der Rückkaufwert unterhalb der eingezahlten

Beträge bleibt,

i) soweit es sich bei dem Vermögen um eine Rücklage handelt, die für ein

begonnenes oder konkret bevorstehendes Ausbildungsvorhaben im sel-

ben Ausbildungsabschnitt benötigt wird, um notwendige ausbildungs-

bedingte Ausgaben bestreiten zu können, die nicht im Bedarf enthalten

sind, vgl. Tz. 23.5 1,

j) soweit es sich bei dem Vermögen um eine Mietkaution oder um not-

wendige Genossenschaftsanteile für die selbst genutzte Wohnung han-

delt,

k) soweit die auszubildende Person aus gesundheitlichen Gründen oder

wegen der Lage von Wohnort und Ausbildungsstätte im Einzelfall auf

die Benutzung eines angemessenen Kraftfahrzeuges angewiesen ist,

l) soweit die Verwertung des Vermögens wegen einer nach der Antragstel-

lung eingetretenen Änderung der Verhältnisse nach Absatz 1 Satz 1 nicht

zumutbar ist und nicht bereits ein Freibetrag hierfür gewährt wurde.

Der Bezug eines Studienkredites oder die Möglichkeit des Bezuges eines

Studienkredites schließen die Gewährung des Härtefreibetrages nicht aus.

29.3.3 Nicht zu einer unbilligen Härte führt die Verwertung von Guthaben aus An-

lageformen nach dem Vermögensbildungsgesetz oder dem Wohnungsbau-

Prämiengesetz, auch wenn die Verwertung prämien- und/oder steuerschäd-

lich ist.

Zu § 30

30.0.2 Das jeweils im Zeitpunkt der Antragstellung vorhandene und unter Berück-

sichtigung der Freibeträge nach § 29 anzurechnende Vermögen ist in vollem

Umfang gleichmäßig auf die Monate des Bewilligungszeitraums aufzuteilen

und auf den Bedarf anzurechnen. Auch wenn im Fall des § 53 der Bewilli-
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gungszeitraum verkürzt wird, bleibt es für diesen Zeitraum bei dem bisheri-

gen monatlichen Anrechnungsbetrag.
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Zu § 36

36.1.1 Eltern leisten den nach den Vorschriften dieses Gesetzes angerechneten Un-

terhaltsbetrag nicht, wenn sie weder einen Geldbetrag noch Sachleistungen

in dieser Höhe erbringen oder aufwenden. Die Eltern können nach Maßgabe

des § 1612 BGB die Leistungsart grundsätzlich frei wählen.

Das Amt hat Sachleistungen nach Maßgabe der Sozialversicherungsentgelt-

verordnung zu bewerten. Die für den ersten Monat des Bewilligungszeit-

raums gültige Bewertungsvorschrift ist für den ganzen Bewilligungszeit-

raum anzuwenden.

Der Wert der Wohnung ist mit dem in § 13 Abs. 2 Nr. 1 bestimmten Betrag,

der Wert der Kranken- und Pflegeversicherung mit den nach § 13a gewähr-

ten Beträgen anzusetzen.

36.1.2 Leisten die Eltern lediglich einen Teil des angerechneten Einkommensbetra-

ges als Unterhalt, ist die Vorausleistung auf den nicht geleisteten Teilbetrag

zu beschränken.

Leistet ein Elternteil mehr als den angerechneten Einkommensbetrag als Un-

terhalt (Geld- und Sachleistungen), ist die Vorausleistung für den anderen

Elternteil um diesen Mehrbetrag zu mindern.

Eine Berücksichtigung überobligatorischer Sachleistungen findet allerdings

für den Fall nicht statt, in dem einem Schüler trotz des eigenen Einkommens

oder der Geldleistungen seiner Eltern oder Dritter weniger Bargeld zur Ver-

fügung steht als der Ausbildungskostenanteil der Förderung nach § 12 Abs.

2 Nr. 1. Der Ausbildungskostenanteil der Ausbildungsförderung beträgt

pauschal 20 Prozent des Bedarfes nach § 12 Abs. 2 Nr. 1.

Die Vorausleistung ist um das weitergeleitete oder direkt an die auszubil-

dende Person ausgezahlte Kindergeld zu mindern. Es ist, in den Fällen, bei

denen die Auszahlung des Kindergeldes direkt an den Auszubildenden oder

einen Dritten (nicht Elternteil) erfolgt, in dem Verhältnis aufzuteilen, wie

sich die anrechenbaren Einkommensbeträge beider Elternteile einander ge-

genüberstehen. Auf Dauer angelegte regelmäßige Unterhaltsleistungen Drit-

ter sind zu berücksichtigen.

36.1.4 Einkommen und Vermögen der auszubildenden Person unterhalb der Frei-

beträge bleiben bei der Prüfung, ob die Ausbildung gefährdet ist, außer Be-

tracht.

Es ist anzunehmen, dass die Ausbildung gefährdet ist, wenn der von den El-

tern oder Dritten geleistete Unterhaltsbetrag hinter dem angerechneten Ein-
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kommensbetrag um mehr als den in § 51 Abs. 4 genannten Betrag monatlich

zurückbleibt.

36.1.5 Die Ausbildung ist nicht gefährdet, soweit das Einkommen des Ehegatten

oder des Lebenspartners im Bewilligungszeitraum nach Abzug der Freibe-

träge nach § 25 sein bereits angerechnetes Einkommen des vorletzten Kalen-

derjahres vor Beginn des Bewilligungszeitraums übersteigt (Auswirkung

des Vorrangs der Unterhaltspflicht des Ehegatten oder des Lebenspartners).

Das Einkommen ist nach § 21 zu ermitteln.

36.1.6 Die Ausbildung gilt als nicht gefährdet, wenn die auszubildende Person es

aus tatsächlichen Gründen zu vertreten hat, dass die Zahlungen der Eltern

sie nicht erreichen können, z. B. weil sie ihre Eltern nicht aufgefordert hat,

Unterhalt zu leisten, oder andere für den Zahlungsverkehr notwendige In-

formationen unterlassen hat. Dies gilt nicht, wenn ihr die Adresse der El-

tern/des Elternteils nicht bekannt ist.

36.1.7 Vorausleistung wird grundsätzlich vom Beginn des Monats an erbracht, in

dem die auszubildende Person die nach Absatz 1 maßgeblichen Umstände

mitgeteilt und einen Antrag auf Vorausleistung gestellt hat (Tz 36.1.3).

Rückwirkend wird sie nur geleistet, wenn die auszubildende Person die

Verweigerung von Unterhaltsleistungen innerhalb von zwei Monaten nach

Bekanntgabe des Bescheides nach § 50 Abs. 1 mitteilt und vor Ablauf des

Bewilligungszeitraums einen Antrag auf Vorausleistung stellt. Zur Fristwah-

rung bedarf es nicht der Verwendung des Formblattes.

Bei einer Förderung unter Vorbehalt ist eine rückwirkende Erhöhung der

Vorausleistung ausgeschlossen, soweit sich bei einer abschließenden Ein-

kommensberechnung nach Ablauf des Bewilligungszeitraums herausstellt,

dass ein höheres Elterneinkommen anzurechnen gewesen wäre als ur-

sprünglich angenommen.

36.1.8 Die Anhörung der Eltern kann schriftlich oder persönlich beim Amt durch-

geführt werden. Die Aufforderung zur Anhörung ist zuzustellen. Bei der

persönlichen Anhörung ist eine Niederschrift anzufertigen und von den El-

tern zu unterzeichnen.

36.1.9 Im Anhörungsverfahren sind den Eltern

 die Angaben der auszubildenden Person zum Vorausleistungsantrag

zur Kenntnis zu geben,

 die Folgen nach Tz 36.1.13 mitzuteilen,

 die Rechtslage zu erläutern, insbesondere die Folgen des § 37,

 im Fall mangelnder Mitwirkung gemäß § 47 die Konsequenzen aus §
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58 zu verdeutlichen.

36.1.15 Eine entsprechende Anwendung des § 36 kommt nicht in Betracht, wenn der

Ehegatte oder Lebenspartner den nach den Vorschriften dieses Gesetzes an-

gerechneten Unterhaltsbetrag nicht leistet.

36.1.17 In Fällen, in denen die Eltern keinen Unterhalt leisten, ein bürgerlich rechtli-

cher Unterhaltsanspruch gegen sie offensichtlich nicht besteht (vgl. Tz

37.1.1) und auch nicht lediglich wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse der

Eltern verneint wird, soll – wenn noch kein Vorausleistungsbescheid erlas-

sen wurde – anstelle von Vorausleistung Ausbildungsförderung analog § 11

Abs. 2a ohne Anrechnung des Einkommens der Eltern bzw. des Elternteils

geleistet werden.

Wird nach Erlass eines Vorausleistungsbescheides festgestellt, dass kein Un-

terhaltsanspruch besteht, so ist § 11 Abs. 2a analog erst ab dem folgenden

Bewilligungszeitraum anzuwenden. In diesem Fall sind Vorbehaltsauflö-

sungen für die vorausgeleisteten Beträge nicht mehr durchzuführen.

36.2.2 In Höhe des nicht durch vorrangige Anrechnung gem. § 11 Abs. 2 gedeckten

Bedarfs ist von einem anzurechnenden Einkommen der Eltern auszugehen.

Sofern die Eltern nicht miteinander verheiratet sind oder dauernd getrennt

leben, ist Tz 11.2.6 mit der Maßgabe anzuwenden, dass – wenn nur ein El-

ternteil bei der Antragstellung nicht mitwirkt – eine Anrechnung von seinem

Einkommen in voller Bedarfshöhe unterstellt wird.

36.2.3 Neben der Durchführung des Bußgeld- oder Verwaltungszwangsverfahrens

hat sich das Amt zu bemühen, die erforderlichen Auskünfte durch zumutba-

re eigene Ermittlungen anderweitig zu erhalten.

36.2.4 (Aufgehoben)

36.2.5 Tz 36.1.3 bis 36.1.6 und 36.1.8 bis 36.1.17 sind anzuwenden.

In den Fällen des Abs. 2 ist die Vorausleistung stets vom Beginn des Bewilli-

gungszeitraums an zu erbringen.

36.2.7 Bußgeld- oder Verwaltungszwangsverfahren sind mit dem Ziel, die Anga-

ben über die Einkommensverhältnisse zu erhalten, fortzusetzen, auch wenn

bereits eine Vorausleistung bewilligt ist.

36.3.1 Eine Unterhaltsbestimmung muss gegenüber der auszubildenden Person

abgegeben werden; wenn sie gegenüber Dritten wie dem Amt erfolgt, ist sie

unbeachtlich. Eine bedingte Unterhaltsbestimmung ist unbeachtlich. Eine

Unterhaltsbestimmung der Eltern gemäß § 1612 Abs. 2 BGB ist zu beachten,

soweit sie nicht vom Familiengericht abgeändert worden ist. Ob die Durch-
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führung der Ausbildung durch die Bestimmung beeinträchtigt wird, ist

nicht zu prüfen. Ist die Unterhaltsbestimmung der Eltern durch das Famili-

engericht abgeändert worden, so ist Vorausleistung bei Vorliegen der Vo-

raussetzungen auch vor Rechtskraft der Entscheidung zu gewähren, es sei

denn, dass deren Vollziehbarkeit ausgesetzt ist.

36.3.2 Erbringen die Eltern entsprechend ihrer Bestimmung nach § 1612 Abs. 2

BGB den vollen Unterhalt in Sachleistungen (einschl. Taschengeld) oder bie-

ten sie ihn an, so findet eine Vorausleistung nicht statt. Zu beachten ist je-

doch Tz 36.1.2 Satz 3 und 4.

36.3.4 (Aufgehoben)

36.4.1 Ein wichtiger Grund, von der Anhörung abzusehen, liegt insbesondere vor,

wenn

a) die Anhörung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht durch-

geführt werden kann,

b) eine rechtskräftige Unterhaltsentscheidung vorliegt und seit deren Erlass

eine wesentliche Veränderung der für einen Abänderungsantrag nach §

238 FamFG maßgebenden wirtschaftlichen und Ausbildungsverhältnisse

nicht eingetreten ist. Das ist ohne Vorliegen besonderer Umstände anzu-

nehmen, wenn die Unterhaltsentscheidung in den letzten vier Jahren vor

Beginn des Bewilligungszeitraums rechtskräftig geworden ist,

c) die Eltern unabhängig von der Anhörung, schriftlich oder – bei Wieder-

holungsanträgen – in einer früheren Anhörung dem Amt gegenüber die

Leistung des angerechneten Unterhaltsbetrages so nachdrücklich ver-

weigert haben, dass mit einer Änderung ihrer Haltung durch die Anhö-

rung nicht zu rechnen ist.

Zu § 37

37.1.1 Das Amt hat den Eltern den erfolgten Anspruchsübergang stets anzuzeigen,

es sei denn, dass unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls ein

zivilrechtlicher Unterhaltsanspruch gegen die Eltern offensichtlich nicht be-

steht und auch nicht bei veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen der El-

tern wieder aufleben kann. Liegt eine rechtskräftige Unterhaltsentscheidung

oder eine gerichtliche oder außergerichtliche Unterhaltsvereinbarung vor,

die nicht älter als vier Jahre ist, so ist diese, soweit nicht besondere Umstän-

de vorliegen, für die Beurteilung der Unterhaltspflicht der Eltern maßge-

bend. Ein in einer Unterhaltsvereinbarung vereinbarter Verzicht auf Unter-

halt ist unbeachtlich (vgl. § 1614 BGB).
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37.1.2 Erzielt der Ehegatte oder Lebenspartner Einkommen, das eine zivilrechtliche

Unterhaltsverpflichtung der Eltern ausschließt, so ist von einer Übergangs-

anzeige auch dann abzusehen, wenn trotz der Regelung in Tz 36.1.5 Voraus-

leistungen erbracht worden sind.

37.1.3 Der Anspruchsübergang ist unabhängig davon anzuzeigen, in welcher För-

derungsart die Ausbildungsförderung geleistet wird bzw. geleistet worden

ist. Dies gilt nicht für das Darlehen nach § 18c.

37.1.7 Eine Anzeige hat auch dann zu erfolgen, wenn die unterhaltspflichtige Per-

son ihren ständigen Wohnsitz im Ausland hat. Sie ist zusätzlich entspre-

chend Absatz 4 Nr. 2 von der Antragstellung und über die Rechtslage zu un-

terrichten. Es ist ggf. Vorsorge dafür zu treffen, dass eine gerichtliche Gel-

tendmachung des Unterhaltsanspruchs unverzüglich nachgeholt werden

kann, wenn die unterhaltspflichtige Person ihren ständigen Wohnsitz in das

Inland verlegt.

37.1.8 Die Übergangsanzeige ist zu überprüfen und ggf. zu ändern, wenn sich der

Vorausleistungsbetrag geändert hat.

37.1.9 Die von den Eltern aufgrund der Übergangsanzeige geleisteten Zahlungen

werden zunächst auf den zur Hälfte als Darlehen und zur Hälfte als Zu-

schuss (vgl. § 17 Abs. 2 Satz 1) geleisteten Teil und zuletzt auf den nach § 17

Abs. 2 Satz 2 ausschließlich als Zuschuss geleisteten Teil des Bedarfs ange-

rechnet.

Soweit eine Anrechnung auf Darlehen erfolgt, ist das Bundesverwaltungs-

amt über die Darlehensminderung zu unterrichten.

37.1.12 Ob die Eltern ihre Unterhaltspflicht gegenüber der auszubildenden Person

erfüllt haben, ist nach den zivilrechtlichen Vorschriften über den Verwand-

tenunterhalt (§§ 1601 ff. BGB), insbesondere den §§ 1603, 1610 Abs. 2 BGB,

zu beurteilen.

37.1.13 Die Eltern sind in der Regel zur Finanzierung einer angemessenen Berufs-

ausbildung verpflichtet,

a) die der Begabung, den Fähigkeiten, dem Leistungswillen und den beach-

tenswerten Neigungen des Kindes am besten entspricht, ohne dass es in-

soweit auf Beruf oder gesellschaftliche Stellung der Eltern ankommt,

b) in einer Höhe, die ihnen nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

zumutbar ist.
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Es ist unerheblich, ob die Eltern während der vorhergehenden Ausbil-

dungszeit Unterhaltsleistungen erbracht haben.

37.1.14 Die Unterhaltspflicht der Eltern ist mit dem Abschluss einer Erstausbildung

ausnahmsweise noch nicht erfüllt, wenn

a) ein Berufswechsel notwendig ist, etwa aus gesundheitlichen Gründen,

b) die erste Ausbildung auf einer deutlichen Fehleinschätzung der Bega-

bung der auszubildenden Person beruhte,

c) die auszubildende Person von den Eltern in einen unbefriedigenden, ih-

rer Begabung nicht hinreichend Rechnung tragenden Beruf gedrängt

worden war,

d) die Ausbildungsplanung die weitere Ausbildung nach den gemeinsa-

men Vorstellungen der Eltern und der auszubildenden Person umfasste;

dasselbe gilt, wenn die dahin gehende Ausbildungsplanung der auszu-

bildenden Person den Eltern bekannt war und diese nicht erkennbar wi-

dersprochen haben,

e) während des ersten Teils der Ausbildung eine die Weiterbildung erfor-

dernde besondere Begabung der auszubildenden Person deutlich ge-

worden ist,

f) die auszubildende Person mit Hochschulreife nach einer praktischen

Ausbildung (Lehre, Volontariat) ein Hochschulstudium aufnimmt und

dieses mit den vorangegangenen Ausbildungsabschnitten in einem en-

gen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang steht. Dies gilt bei einem

kontinuierlich aufeinander aufbauenden Ausbildungsverlauf auch dann,

wenn die Fachhochschul-/Hochschulreife erst nach der praktischen

Ausbildung (z. B. durch den Besuch einer Fachoberschule) erworben

wird,

g) die auszubildende Person mit Hochschulreife – ggf. auch nach einer

praktischen Ausbildung (Lehre, Volontariat) – ein Bachelorstudium und

sodann ein Masterstudium aufnimmt und letzteres mit den vorangegan-

genen Ausbildungsabschnitten in einem engen sachlichen und zeitlichen

Zusammenhang steht.

Zu § 39

39.1.2 In den Ländern wird nach einheitlichen Grundsätzen ein Verzeichnis

a) der in dem Land gelegenen Ausbildungsstätten, für deren Besuch Aus-

bildungsförderung nach diesem Gesetz einschließlich der Rechtsverord-
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nungen nach § 2 Abs. 3 zu leisten ist,

b) der von einem Fernlehrinstitut, das seinen Hauptsitz in diesem Lande

hat, herausgegebenen Fernunterrichtslehrgänge, über deren Gleichstel-

lung nach § 3 Abs. 4 entschieden ist,

geführt.

Darin wird kenntlich gemacht, welcher Schulgattung die Ausbildungs-

stätte oder der Lehrgang zugeordnet ist sowie ob und für welche Dauer

ein Praktikum nach § 2 Abs. 4 und § 3 Abs. 5 gefördert wird. Soweit we-

gen Überschreitung der nach Tz 15.2.3 maßgeblichen Höchstdauer förde-

rungsunschädlicher unterrichtsfreier Zeiten keine durchgehende Ferien-

förderung möglich ist, sollen auch die Monate aufgeführt werden, in de-

nen eine Förderung entfällt.

Zur Erleichterung der Bearbeitung von Altfällen oder Rückforderungen soll-

ten Änderungen des Ausbildungsstättenverzeichnisses dokumentiert wer-

den.

Zu § 40

40.2.1 Richten die Länder Ämter bei staatlichen Hochschulen oder bei Studenten-

werken ein, so führen diese ebenfalls die Bezeichnung „Amt für Ausbil-

dungsförderung“.

Zu § 40a

neu

40a.0.1 Landesämter für Ausbildungsförderung können auch in eine andere Behör-

de eingegliedert sein.

Zu § 41

41.3.1 Die Beratungspflicht des Amtes ist beschränkt auf die individuelle Förde-

rung der Ausbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Sie

umfasst nicht die Schullaufbahn- und Berufsberatung. Die §§ 13 bis 15 SGB I

bleiben unberührt.
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Zu § 42

42.3.1 (Aufgehoben)

42.4.1 (Aufgehoben)

42.4.2 (Aufgehoben)

42.4.3 (Aufgehoben)

42.5.1 (Aufgehoben)

42.5.2 (Aufgehoben)

Zu § 43

43.2.1 (Aufgehoben)

43.2.2 (Aufgehoben)

43.3.1 (Aufgehoben)

43.4.1 (Aufgehoben)

Zu § 44

neu

44.1.1 Näheres regelt die Verordnung über die Errichtung eines Beirates für Aus-

bildungsförderung (BeiratsV).

Zu § 45

45.1.1 Zum Begriff "ständiger Wohnsitz" vgl. § 5 Abs. 1.

neu

45.1.1a Eltern sind die leiblichen Eltern oder bei Auszubildenden, die adoptiert

sind, allein die Adoptiveltern. Pflegeeltern sind keine Eltern im Sinne dieser

Vorschrift.
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Lebenspartner sind allein solche nach § 1LPartG.

45.1.2 (Aufgehoben)

neu

45.1.3 Das Amt, in dessen Bezirk ein Elternteil seinen ständigen Wohnsitz hat, ist

auch zuständig, wenn der andere Elternteil oder jedenfalls dessen Wohnsitz

unbekannt ist.

Liegt der Wohnsitz des bekannten Elternteils im Ausland, wird in analoger

Anwendung des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 5 auf den ständigen Wohnsitz der

auszubildenden Person abgestellt.

45.1.4 Das Amt, in dessen Bezirk die auszubildende Person ihren ständigen Wohn-

sitz hat, ist auch zuständig, wenn der Aufenthalt der Eltern unbekannt ist

oder wenn beiden Elternteilen bzw. dem bekannten Elternteil die elterliche

Sorge nicht zusteht oder bei Erreichen der Volljährigkeit der auszubildenden

Person nicht zustand.

neu

45.1.5 Ist die auszubildende Person auf Veranlassung des zuständigen Jugendam-

tes im Rahmen des SGB VIII auswärtig untergebracht, ist für die Zuständig-

keit darauf abzustellen, ob die Eltern weiterhin das Sorgerecht (einschließ-

lich des Aufenthaltsbestimmungsrechts) haben. Ist dies der Fall, verbleibt es

bei der Zuständigkeit des Amtes für Ausbildungsförderung am Wohnort

der Eltern.

Ist das Sorgerecht (einschließlich des Aufenthaltsbestimmungsrechts) auf

das Jugendamt übergegangen, ist im Regelfall davon auszugehen, dass das

Amt für Ausbildungsförderung am Ort des entscheidenden Jugendamtes

zuständig ist. Nur wenn die auszubildende Person durch eine eindeutige

Willensentscheidung den ständigen Wohnsitz am Ort der Heimunterbrin-

gung begründet, richtet sich die Zuständigkeit des Amtes für Ausbildungs-

förderung nach dem Ort der Heimunterbringung. Eine solche Willensäuße-

rung ist jedoch nur beachtlich, wenn die auszubildende Person volljährig ist.

45.2.1 (Aufgehoben)

neu

45.2.2 Die örtliche Zuständigkeit für Vorpraktika im Zusammenhang mit einer

Ausbildung an einer Akademie richtet sich nach § 45 Abs. 1. Für Nachprak-

tika gilt die Zuständigkeit nach § 45 Abs. 2 soweit noch eine Zugehörigkeit

zur Akademie gegeben ist. Ist diese bereits aufgehoben, findet § 45 Abs. 1

Anwendung.
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neu

45.3.1 Das nach § 45 Abs. 3 zuständige Amt für Ausbildungsförderung wird unab-

hängig von einer Antragstellung mit dem Zeitpunkt der Immatrikulation

zuständig. Zu beachten sind die Tz 45a.1.1 und Tz 45a.1.2.

Das nach § 45 Abs. 3 zuständige Amt für Ausbildungsförderung ist auch zu-

ständig für Auszubildende in dualen Studiengängen (vgl. Tz 7.1.10), sobald

sie an der Hochschule immatrikuliert sind.

45.3.2 Für Examenskandidaten, die bereits exmatrikuliert sind, ist das Amt zustän-

dig, das vor der Exmatrikulation zuletzt zuständig gewesen ist.

Dies gilt auch in anderen Fällen der Exmatrikulation, sofern keine neue dem

Grunde nach förderungsfähige Ausbildung aufgenommen wird und noch

Entscheidungen bzgl. des abgelaufenen Förderungszeitraums zu treffen

sind (vgl. auch Tz 45a.1.8).

neu

45.3.3 Bei förderungsfähigen Ausbildungen an inländischen Niederlassungen aus-

ländischer Hochschulen richtet sich die Zuständigkeit nach § 45 Abs. 3.

neu

45.4.3 Zuständig für die Förderung Studierender an ausländischen Fernhochschu-

len ist das jeweilige Auslandsamt.

neu

45.4.4 Zuständig für die Förderung von Inlandspraktika im Rahmen einer Aus-

landsausbildung innerhalb der EU oder in der Schweiz sind die jeweils zu-

ständigen Auslandsämter.

Zuständig für die Förderung von Auszubildenden, die ausschließlich zum

Zweck der Anfertigung einer für die Erlangung des Ausbildungsziels be-

stimmten Abschlussarbeit (z. B. Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit) eine

Bildungseinrichtung oder einen Betrieb im Ausland besuchen, und deren

Immatrikulation weiterhin ausschließlich im Inland erfolgt, ist das Inlands-

amt.

neu

45.4.5 Zur unterschiedlich geregelten Zuständigkeit in den Fällen des § 15b Abs. 2a

vgl. Tz 15b.2a.1 bis 15b.2a.3.
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Zu § 45a

45a.1.5 Der Wechsel der Zuständigkeit tritt unabhängig vom Stand des Wider-

spruchsverfahrens ein. Abhilfe- und Widerspruchsbescheid sind ggf. von

dem neu zuständigen Amt bzw. der neu zuständigen Widerspruchsbehörde

zu erlassen.

Ist in dem Bundesland des neu zuständigen Amtes die Durchführung eines

Widerspruchsverfahrens ausgeschlossen, kann der Bescheid nur durch Kla-

ge angegriffen werden. Eine Umdeutung des bereits eingelegten Wider-

spruchs in eine Klage ist nicht möglich.

Das neu zuständige Amt soll den Widerspruchsführer über die aufgrund

des Zuständigkeitswechsels geänderte Rechtslage informieren. Es gilt § 58

Abs. 2 VwGO.

45a.3.1 Nach § 37 Abs. 1 und § 38 übergegangene Ansprüche sowie Ersatzansprüche

nach § 47a verbleiben unabhängig vom Wechsel der Zuständigkeit in ein

anderes Bundesland bei dem Amt, das den Übergang des Anspruchs be-

wirkt hat oder bei dem der Anspruch entstanden ist. Ersatzansprüche nach

§ 47a können trotzdem nur von dem neu zuständigen Amt für Ausbildungs-

förderung geltend gemacht werden.

Das jeweilige Bundesland kann durch landesinterne Bestimmungen regeln,

dass anstelle des zuständigen Amtes für Ausbildungsförderung eine andere

Behörde für die Geltendmachung der Ansprüche zuständig ist.

Zu § 46

46.1.1 Den Antrag hat die auszubildende Person oder ihr gesetzlicher Vertreter zu

stellen. Der Antrag kann auch von einem nach § 95 SGB XII oder nach § 5

Abs. 3 SGB II feststellungsberechtigten Sozialhilfeträger oder einem nach §

97 SGB VIII feststellungsberechtigten Träger der öffentlichen Jugendhilfe ge-

stellt werden, der gegen den Träger der Ausbildungsförderung einen Erstat-

tungsanspruch nach den §§ 102 ff. SGB X hat.

neu

46.1.1a Ein wirksamer Antrag liegt erst dann vor, wenn dieser schriftlich, d. h. von

der antragstellenden Person bzw. deren gesetzlichen Vertreter eigenhändig

durch Namensunterschrift unterzeichnet, beim Amt für Ausbildungsförde-

rung eingegangen ist.

Drucksache 551/13-107-



Dafür genügt auch der Eingang durch Tele- oder Computerfax, E-Mail mit

eingescanntem Dokument oder als Kopie. Das unterschriebene Originaldo-

kument muss dann regelmäßig nicht mehr nachgereicht werden.

46.1.2a Auszubildende können bereits unmittelbar mit Antragstellung die Höhe des

Bankdarlehens durch eine entsprechende Erklärung begrenzen.

46.1.4 Kommen Auszubildende ihren Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 ff. SGB

I nicht nach, ist nach den §§ 66 und 67 SGB I zu verfahren.

Die Frist nach § 66 Abs. 3 SGB I soll in der Regel zwei Monate nicht über-

schreiten.

Kann nicht festgestellt werden, ob Auszubildende Anspruch auf Ausbil-

dungsförderung haben, weil sie die anspruchsbegründenden Tatsachen der

Förderung nicht bewiesen haben (z. B. Nichtvorhandensein elterlichen Ein-

kommens bei elternabhängiger Förderung), ist wegen der sie treffenden ma-

teriellen Beweislast der Förderungsantrag abzulehnen.

Bevor das Amt für Ausbildungsförderung den Antrag ablehnt, hat es mit al-

len gebotenen Mitteln die fehlenden Tatsachen aufzuklären. § 36 Abs. 2

bleibt unberührt.

neu

46.1.6 Der Antrag kann bis zur Bestandskraft des Bescheides zurückgenommen

werden. Ein Verzicht nach § 46 SGB I auf die Leistungen nach diesem Gesetz

ist nur mit Wirkung für die Zukunft und nur durch schriftliche Erklärung

gegenüber dem Amt möglich. Ein Verzicht verkürzt nicht den Bewilligungs-

zeitraum. § 22 ist zu beachten.

46.5.2 In den Bescheid ist ferner aufzunehmen, für welche Dauer die Entscheidung

getroffen ist und dass das Amt an die Entscheidung nicht mehr gebunden

ist, wenn die Ausbildung nicht innerhalb eines Jahres nach Antragstellung

begonnen wird. Die Verpflichtung zu unverzüglichem Handeln nach Tz

7.3.16 Abs. 2 bleibt unberührt.

Auch einem ablehnenden Bescheid kommt Bindungswirkung zu, vgl. Tz

50.1.2.

Umfasst die weitere oder andere Ausbildung oder die Ausbildung nach

Überschreiten der Altersgrenze mehrere Ausbildungsabschnitte, so ist für

jeden Ausbildungsabschnitt eine gesonderte Entscheidung dem Grunde

nach zu treffen.
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46.5.3 In dem Antrag sind Fachrichtung (vgl. Tz 7.3.2) und Ausbildungsstätte bzw.

Praktikumsstelle bestimmt zu bezeichnen.

46.5.5 § 48 Abs. 5 ist zu beachten.

Zu § 47a

47a.0.1 Über die Höhe des zu ersetzenden Betrages und die entstandenen Zinsen ist

ein Bescheid zu erlassen. Zinsen fallen ab dem Zeitpunkt der ersten zu Un-

recht erfolgten Zahlung von Förderungsleistungen an.

Bevor ein Bescheid erlassen wird, ist den Betroffenen Gelegenheit zu geben,

sich zum Sachverhalt schriftlich oder mündlich zu äußern.

Betroffene sind:

 die Ehegattin oder der Ehegatte,

 die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner oder

 die Eltern der auszubildenden Person

Besteht wegen der zu Unrecht erfolgten Förderleistungen sowohl ein Rück-

forderungs- oder Erstattungsanspruch gegenüber der auszubildenden Per-

son selbst als auch gegenüber einer der vorgenannten betroffenen Personen,

so sind beide gleichrangig zur Erstattung verpflichtet. Falls Beitreibungs-

maßnahmen erforderlich sind, ist der Anspruch vorrangig nach § 47a gel-

tend zu machen.

Zur Verrechnung mit Förderungsleistungen ist Tz. 37.1.9 entsprechend an-

zuwenden.

neu

47a.0.2 In den Fällen, in denen eine Änderungsanzeige nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB I

unterlassen wurde, tritt eine Ersatzpflicht frühestens ab dem Zeitpunkt ein,

in dem die Änderung eingetreten ist.

Zu § 48

48.1.1 Für den Zeitraum nach Beendigung des vierten Fachsemesters (Verwal-

tungssemester) ist durch eine entsprechende Begrenzung des Bewilligungs-

zeitraums sicherzustellen, dass Ausbildungsförderung nur dann geleistet
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wird, wenn eine der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzun-

gen erfüllt wird. Dies gilt auch dann, wenn dadurch ein neuer Berechnungs-

zeitraum zugrunde zu legen ist.

neu

48.1.1a Hinsichtlich der nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 auszustellenden Beschei-

nigung der Ausbildungsstätte ist das jeweils erreichte Fachsemester dasjeni-

ge, das der Ausstellung der Bescheinigung vorangegangen ist.

Wird die Bescheinigung erst zu einem Zeitpunkt ausgestellt, zu dem Auszu-

bildende üblicherweise auch die Leistungen des laufenden Semesters bereits

vollständig erbracht haben – dies wird regelmäßig ab dem 5. Monat des Se-

mesters anzunehmen sein –, so ist das jeweils erreichte Fachsemester das, in

dem sich die auszubildende Person gerade befindet.

Es ist allerdings auch bei Vorlage einer Bescheinigung ab dem 5. Monat des

Semesters auf den Leistungsstand des vorangegangenen Semesters abzustel-

len, wenn die auszubildende Person mit einer Bescheinigung der Ausbil-

dungsstätte belegt, dass sie trotz ordnungsgemäßem Studienverlauf zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht sämtliche Studienleistungen des laufenden Semes-

ters erbringen konnte oder die Leistungen aus studienorganisatorischen

Gründen (Prüfungstermine wurden noch nicht angeboten, Terminprobleme

bei Lehrkräften etc.) noch nicht bewertet worden sind.

neu

48.1.1b Nehmen Auszubildende vor Ablauf des verwaltungsmäßigen 4. Fachsemes-

ters im Inland eine Auslandsausbildung im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

auf und beabsichtigen sie, die Ausbildung im Inland zu beenden, ist die Vor-

lage eines Leistungsnachweises für die Förderung während der Ausbildung

im Ausland nicht erforderlich, es sei denn, der Auslandsaufenthalt ist in den

Ausbildungsbestimmungen als notwendig im Ausland durchzuführender

Teil der Ausbildung vorgeschrieben.

48.1.2 In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 kommt es auf das Datum der Ausstel-

lung des Nachweises sowie auf den Zeitpunkt der Leistungsfeststellung

nicht an.

Werden die Nachweise nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 nicht innerhalb der ersten

vier Monate des folgenden Semesters vorgelegt, kann Ausbildungsförde-

rung erst wieder vom Beginn des Monats an geleistet werden, in dem die

auszubildende Person entweder ein den Erfordernissen des Absatzes 1 Nr. 1

genügendes Zwischenprüfungszeugnis vorlegt oder den üblichen Leis-

tungsstand nach Absatz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 nachweist.

neu
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48.1.2a Die Anwendung der Nummer 3 setzt voraus, dass die Hochschule für den

betreffenden Studiengang schriftlich festgelegt hat, wie viele ECTS-Punkte

als üblich im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 BAföG anzusehen sind.

neu

48.1.2b Bei modularisierten Mehrfächerstudiengängen entscheidet die Hochschule,

ob für die Beurteilung des üblicherweise zu erwartenden Leistungsstands

auf die ECTS- Leistungspunkte der einzelnen Fächer oder auf eine Gesamt-

punktzahl abzustellen ist.

48.1.3 Tz 48.1.1 bis 48.1.2a gelten für das 3. und 4. Fachsemester entsprechend,

wenn eine Zwischenprüfung oder ein entsprechender Leistungsnachweis

nach der Ausbildungs- und/oder Prüfungsordnung bereits vor Beginn des

3. Fachsemesters verbindlich vorgeschrieben ist.

48.1.4 (Aufgehoben)

48.1.5 Fachsemester ist jedes Semester, in dem die Ausbildung in der gewählten

Fachrichtung erfolgt. Es ist davon auszugehen, dass jedes Semester, das an

Ausbildungsstätten mit gleichen oder vergleichbaren Zugangsvorausset-

zungen innerhalb seines materiellen Wissensgebietes verbracht ist, in der-

selben Richtung durchgeführt ist, unabhängig davon, ob die Semester im In-

oder Ausland absolviert wurden. § 5a ist zu beachten.

Auch Wiederholungssemester sind Fachsemester. Zeiten der früheren Aus-

bildung, die auf eine weitere oder andere Ausbildung angerechnet werden,

sind ebenfalls als Fachsemester zu werten.

48.1.6 Für eine andere Ausbildung nach Abbruch der Ausbildung oder Wechsel

der Fachrichtung (§ 7 Abs. 3) ist Ausbildungsförderung für zwei Semester

zu leisten unabhängig davon, ob ein Leistungsnachweis nach Absatz 1 vor-

liegt.

Dies gilt auch in den Fällen einer weiteren Ausbildung (§ 7 Abs. 2), wenn

mehr als zwei Semester als Fachsemester auf die weitere Ausbildung ange-

rechnet werden.

Nach diesen zwei Semestern sind die Leistungen des erreichten Fachsemes-

ters nachzuweisen (Bsp.: Wechsel nach vier Fachsemestern, neue Einstufung

in das 4., gefördert werden das 4. und 5. Fachsemester ohne Leistungsnach-

weis, zum 6. Fachsemester muss ein Leistungsnachweis über 5 Semester er-

bracht werden).

48.1.7 Wird bei einem Lehramtsstudium mit zwei Pflichtfächern nur ein Fach ge-

wechselt, das andere aber beibehalten, so ist zum Ende des 4. Fachsemesters
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in dem nicht gewechselten Fach die Eignungsbescheinigung vorzulegen.

Dabei ist gleichgültig, ob das beibehaltene Fach als Haupt- oder Nebenfach

studiert wird. In dem gewechselten Fach ist die Eignungsbescheinigung

ebenfalls zum Ende des vierten in diesem Fach verbrachten Semesters vor-

zulegen. Entsprechendes gilt bei einem sonstigen Studium mit mehreren Fä-

chern.

48.1.8 Abweichend von Tz 48.1.7 gilt bei modularisierten Studiengängen, in denen

ein Nachweis für die einzelnen Fächer (Tz 48.1.2b) vorzulegen ist Folgendes:

Der Nachweis für die einzelnen Fächer ist jeweils nach dem in Absatz 1 fest-

gelegten Zeitpunkt vorzulegen.

Stellt die Hochschule zur Feststellung des üblicherweise zu erwartenden

Leistungsstands auf einen „Gesamtnachweis“ ab, so ist dieser zu dem in

Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt vorzulegen.

Der Zeitpunkt der Vorlage richtet sich bei dem Wechsel eines von zwei oder

mehreren Fächern nach der förderungsrechtlichen Einstufung, die bei der

Entscheidung über den Fachrichtungswechsel zu treffen ist.

48.2.1 Liegen Tatsachen im Sinne des Absatzes 2 vor, wird Ausbildungsförderung

nicht geleistet, wenn nach Aktenlage feststeht, dass die auszubildende Per-

son den Leistungsnachweis nicht innerhalb der verlängerten Förderungszeit

erbringen kann. Tz 15.3.1, 15.3.3 bis 15.3.4 und 15.3.8 bis 15.3.11 sind ent-

sprechend anzuwenden.

48.3.1 Eine gutachtliche Stellungnahme ist insbesondere einzuholen, wenn

a) Bedenken bestehen, ob die auszubildende Person körperlich in der Lage

ist, eine Ausbildung in der gewählten Fachrichtung durchzuführen,

b) nach den bisher erbrachten Leistungen Bedenken bestehen, dass die aus-

zubildende Person das angestrebte Ausbildungsziel erreicht.

48.3.2 Ist nach der gutachtlichen Stellungnahme nicht zu erwarten, dass die auszu-

bildende Person das angestrebte Ausbildungsziel erreicht, liegen die persön-

lichen Voraussetzungen für die Leistung von Ausbildungsförderung (§ 9)

nicht vor.

48.3.3 (Aufgehoben)

48.4.1 Im Rahmen von Absatz 4 bleiben bei der Zählung der Fachsemester Zeiten

einer nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 förderungsfähigen Ausbildung unberücksichtigt.

Auf die Tz 5.2.20 und 48.1.1b wird verwiesen.
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48.4.2 Über die Eignung ist ein Nachweis der Ausbildungsstätte vorzulegen, die

die auszubildende Person im Ausland besucht.

48.4.3 (Aufgehoben)

48.4.5 Ist nach den erbrachten Nachweisen insgesamt nicht zu erwarten, dass die

auszubildende Person das angestrebte Ausbildungsziel erreicht, so ist der

Bewilligungsbescheid unverzüglich aufzuheben und die Leistung der Aus-

bildungsförderung einzustellen.

48.5.2 (Aufgehoben)

48.5.3 (Aufgehoben)

48.6.1 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Ausbildungsstätte of-

fensichtlich von unrichtigen Voraussetzungen tatsächlicher oder rechtlicher

Art ausgegangen ist.

Zu § 49

49.1.2 (Aufgehoben)

49.1.3 (Aufgehoben)

49.1.4 Legt die auszubildende Person auf Verlangen des Amtes die gutachtliche

Stellungnahme nicht vor, ist sie auf die Möglichkeit der Ablehnung des An-

trags nach § 66 Abs. 1 SGB I hinzuweisen. Dies gilt nicht in den Fällen der

Tz. 49.1.1.

49.1.5 (Aufgehoben)

49.3.1 (Aufgehoben)

49.3.2 (Aufgehoben)

49.3.3 (Aufgehoben)
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Zu § 50

50.1.0 Damit die Bewilligung der ermittelten Darlehenshöhe nach § 18c wirksam

wird, muss der Darlehensvertrag nach § 18c Abs. 1 auch im Falle einer An-

fechtung des Bewilligungsbescheides innerhalb eines Monats nach der Be-

kanntgabe des Bewilligungsbescheides abgeschlossen werden. Ansonsten

wird der Bewilligungsbescheid insoweit unwirksam. Durch den dadurch

bewirkten Verzicht auf das Bankdarlehen wird jedoch nicht auch auf einen

ggf. zustehenden Kinderbetreuungszuschlag verzichtet.

50.1.3 (Aufgehoben)

50.2.1 Im Bewilligungsbescheid ist darauf hinzuweisen, dass jede Änderung un-

verzüglich anzuzeigen ist. Der Bescheid ist mit einem Hinweis auf § 60 Abs.

1 SGB I und § 58 BAföG zu versehen.

50.2.2 Die für ein Verlangen nach Satz 2 anzugebenden Gründe sind im Einzelnen

nicht nachzuprüfen.

50.2.3 Das Verlangen ist aktenkundig zu machen.

50.2.4 Die auszubildende Person muss darlegen, warum ein besonderes berechtig-

tes Interesse an der Kenntnis der Einkommensverhältnisse besteht. Es muss

ein Zusammenhang mit der Höhe des Anspruchs auf Ausbildungsförderung

bestehen.

Dabei dürfen vom Amt nur Daten offenbart werden, die notwendig sind,

um die Einkommensberechnung überprüfen zu können.

50.2.5 (Aufgehoben)

50.4.1 Unverzichtbare Nachweise sind

a) die Einkommenserklärung und die Vermögenserklärung der auszubil-

denden Person,

b) die Einkommenserklärung der Ehegattin/des Ehegatten bzw. der Leben-

spartnerin/des Lebenspartners der auszubildenden Person,

c) die Einkommenserklärung der Eltern außer in den Fällen des § 11 Abs.

2a, Abs. 3 sowie des § 36 Abs. 2,

d) für die Förderung der Teilnahme an einem Praktikum im Ausland die

Bescheinigung nach § 49 Abs. 1a,
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e) für die Förderung vom fünften bzw. dritten Fachsemesters an ggf. die in

§ 48 Abs. 1 bezeichneten Leistungsnachweise.

50.4.2 Wird Ausbildungsförderung nach Maßgabe des früheren Bewilligungsbe-

scheides weitergeleistet, ist der auszubildenden Person schriftlich mitzutei-

len, dass Ausbildungsförderung unter dem Vorbehalt der Rückforderung

geleistet wird. Eine Mitteilung ist nicht notwendig, wenn dies bereits auf

dem früheren Bescheid vermerkt ist.

50.4.3 (Aufgehoben)

Zu § 51

51.1.4 Soweit die Durchführung der Ausbildung es erfordert, können Abschlags-

zahlungen auf den Förderungsbetrag der restlichen Kalendermonate des

Bewilligungszeitraumes nur in Höhe des besonderen Bedarfs nach den §§ 12

Abs. 4 und 13a des Gesetzes sowie den §§ 3, 4 und 5 BAföG-

AuslandszuschlagsV geleistet werden.

51.2.1 Ausbildungsförderung nach § 51 Abs. 2 ist von dem Zeitpunkt an zu leisten,

in dem das Amt erkennt, dass die Zahlungen nicht innerhalb von zehn Ka-

lenderwochen aufgenommen oder die zur Entscheidung über den Antrag er-

forderlichen Feststellungen nicht innerhalb von sechs Kalenderwochen ge-

troffen werden können, obwohl die antragstellende Person ihren Mitwir-

kungspflichten nach § 60 SGB I nachgekommen ist.

Ausbildungsförderung nach Absatz 2 kann frühestens ab der Aufnahme der

förderungsfähigen Ausbildung geleistet werden.

In den Fällen des § 36 können Leistungen nach dieser Vorschrift auch vor

Durchführung der Anhörung erbracht werden.

51.2.2 Der Förderungsbetrag ist um ein Fünftel gegenüber demjenigen Betrag zu

kürzen, der sich nach den dem Antrag beigefügten Angaben voraussichtlich

ergibt.

51.2.3 Ist nach den vorliegenden Antragsunterlagen eine Vorausschätzung der

Höhe des Förderungsbetrages nicht möglich, so ist in der Regel davon aus-

zugehen, dass Ausbildungsförderung in voller Höhe zu leisten ist. In diesen

Fällen ist der nach der Art der Ausbildung und Unterbringung vorgesehene

Bedarfssatz inklusive etwaiger Zuschläge nach den §§ 13a und 14b zu vier

Fünftel auszuzahlen. Der in Absatz 2 bezeichnete Höchstbetrag darf jedoch

nicht überschritten werden.
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51.2.4 Ausbildungsförderung nach § 51 Abs. 2 kann in keinem Fall über den Zeit-

raum von vier Monaten hinaus geleistet werden, unabhängig davon, auf

welchen Gründen die Verzögerung beruht.

51.2.5 Der Vorbehalt der Rückforderung ist schriftlich mitzuteilen.
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Zu § 53

53.0.2 Änderungen der maßgeblichen Umstände aus dem Verantwortungsbereich

der Auszubildenden, die zu einer Erhöhung des Förderungsbetrages führen,

werden nur berücksichtigt, wenn sie dem Amt für Ausbildungsförderung

mitgeteilt werden.

Änderungen der maßgeblichen Umstände, die zu einer Minderung des För-

derungsbetrages führen, sind von Amts wegen zu berücksichtigen.

53.0.4 (Aufgehoben)

53.0.5 Zuungunsten ist der Bescheid zum nächstfolgenden Monat nach dem Ein-

tritt des maßgeblichen Umstandes zu ändern. Änderungen, die zum Mo-

natswechsel wirksam werden (z. B. Aufnahme einer Ausbildung zum 1. Sep-

tember), sind bereits ab diesem Zeitpunkt (also zum 1. September) zu be-

rücksichtigen.

53.0.6 Ist nach dem geänderten Bescheid ein höherer Förderungsbetrag als nach

dem vorherigen Bescheid zu zahlen, so wird der Differenzbetrag nachge-

zahlt.

Ist nach dem geänderten Bescheid ein gegenüber dem vorherigen Bescheid

geringerer Förderungsbetrag zu zahlen, so ist der überzahlte Betrag nach

den §§ 20 und 53 i. V. m. § 50 Abs. 1 SGB X zurückzufordern. Bei Vorliegen

der Voraussetzungen ist § 20 Abs. 1 Nr. 3 vorrangig anzuwenden.

Zu § 55

55.1.2 Die Erhebung, Sicherung und Übertragung der statistischen Daten erfolgt

bundeseinheitlich nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes.

Zu § 58

neu

58.1.1 Die Verjährung der Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 58 bestimmt sich

nach den §§ 31 ff. des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Eine

etwaige Strafbarkeit nach § 263 StGB (Betrug) bleibt hiervon unberührt.
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Werden bei Antragstellung unrichtige oder unvollständige Angaben ge-

macht (vgl. § 58 Abs. 1 Nr. 1 BAföG i.V.m. § 60 Abs. 1 Nr. 1 SGB I), beginnt

die Verjährungsfrist mit dem Eingang des Antrags beim Amt für Ausbil-

dungsförderung (§ 31 Abs. 3 OWiG).

Eine Verfolgungsverjährung nach § 31 OWiG wirkt sich nicht auf die Mög-

lichkeit der nachträglichen Aufhebung des Leistungsbescheides und daraus

resultierender Rückforderungsansprüche aus.

58.2.1 Das Nähere über die Höhe der Geldbuße, über die Differenzierung bei vor-

sätzlichem und fahrlässigem Handeln und über die Grundlagen für die Zu-

messung der Geldbuße ist in § 17 OWiG geregelt.

58.3.1 Örtlich zuständig ist gemäß § 37 OWiG das Amt, in dessen Bezirk

a) die Ordnungswidrigkeit begangen oder entdeckt worden ist oder

b) der Betroffene zur Zeit der Einleitung des Bußgeldverfahrens seinen

Wohnsitz hat.

Sind hiernach mehrere Ämter zuständig, so soll das Amt tätig werden, das

über den Förderungsantrag entscheidet.
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Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in

Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den

Die Bundeskanzlerin

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Begründung:

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zum BAföG (BAföGÄndVwV 2013) dient der Anpassung der Verwaltungsvor-

schrift an die seit ihrer letzten Änderung im Dezember 2001 erfolgten Rechtsänderungen

im BAföG selbst und in angrenzenden Rechtsgebieten, an die Rechtsprechung, an eine

Vielzahl von Erlassen des BMBF sowie an neuere Entwicklungen in der Hochschul- und

Schulpolitik.

Durch die BAföGÄndVwV 2013 werden verschiedene Teilziffern der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum BAföG (BAföGVwV) vom 15. Oktober 1991 (GMBl S. 770), zuletzt

geändert am 20. Dezember 2001 (GMBl S. 1141), geändert oder vollständig aufgehoben.

Durch den Wegfall von überholten Regelungen und durch Aktualisierungen und Neu-

formulierungen zur besseren Verständlichkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungsver-

fahrens wird ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung im BAföG und zur Erleichte-

rung des Verwaltungsvollzugs geleistet.

Der Entwurf der BAföGÄndVwV 2013 wurde in drei vom BMBF geleiteten Arbeitsgrup-

pen unter Einbeziehung von Praktikern aus den Ämtern für Ausbildungsförderung erar-

beitet und anschließend mit den Obersten Landesbehörden für Ausbildungsförderung

abgestimmt.
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Anlage

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKR-Gesetz:

NKR- Nr. 2592: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundesausbildungs-

förderungsgesetz (BAföGÄndVwV 2013)

Der Nationale Normenkontrollrat hat das oben genannte Regelungsvorhaben geprüft.

I. Zusammenfassung

Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand: Keine Auswirkungen

Verwaltung

Erfüllungsaufwand: Gewisse Verkürzung der Bearbeitungszeit

Der Nationale Normenkontrollrat fordert die Bundesregierung auf, zusammen mit den

Ländern alle notwendigen Maßnahmen auf der Grundlage des Projektberichts des

Nationalen Normenkontrollrates „Einfacher zum Studierenden-BAföG“1 bis Ende 2014

umzusetzen.

II. Im Einzelnen

Mit dem Entwurf wird die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföGVwV) an die Rechtsänderungen im

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und anderen Rechtsgebieten sowie an die

Rechtsprechung und die neuen Entwicklungen in der Hochschul- und Schulpolitik

angepasst. Des Weiteren wird in die BAföGVwV eine Vielzahl von Regelungen

aufgenommen, die in der Vergangenheit durch Erlasse und Rundschreiben

bekanntgemacht wurden, und so ein Kodex geschaffen. Das einheitliche Werk soll zu

mehr Transparenz, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für den Anwender beitragen und

bewirken, dass der Handlungsspielraum der BAföG-Ämter in der Umsetzung der BAföG-

Vorschriften bundeseinheitlich definiert wird. Die Aktualisierung und Neuformulierung der

Regelungen führt nach Ansicht des Ressorts zur besseren Verständlichkeit und

Einheitlichkeit des Verwaltungsverfahrens. Damit kommen Bund und Länder einer

1
http://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/DE/Projekte/projekte.html;jsessionid=CC1318C40C414DA22B58088FE2

59656F.s2t2
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zentralen Empfehlung aus dem Projektbericht des Nationalen Normenkontrollrates

„Einfacher zum Studierenden-BAföG“ nach.

Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Das

Vorhaben verursacht nach Angaben des Ressorts keinen zusätzlichen Mehraufwand für

die Verwaltung, da Erlasse und Rundschreiben, mit denen Änderungen einhergingen,

bereits in der Vergangenheit bekanntgemacht wurden und nunmehr lediglich förmlich in

die BAföGVwV integriert werden. Es kommt aber zu einer gewissen Verkürzung der

Bearbeitungszeit, da die Mitarbeiter direkten Zugriff auf alle rechtlichen

Rahmenbedingungen, auch unterhalb des Gesetzes, erhalten. Das Studentenwerk hat an

der BAföGVwV mitgearbeitet. Es hat, nach eigener Aussage, keine Einwände gegen die

neue BAföGVwV. Bezüglich des Verwaltungsaufwandes teilt es die Ansicht des Ressorts.

Die Konferenz sächsischer Studierendenschaften (KSS) hat zu der Novellierung der

BAföGVwV eine Pressemitteilung2 herausgegeben. Sie nimmt die Schaffung einheitlicher

Regelungen mit Wohlwollen auf, die Novellierung der BAföGVwV kann jedoch, nach ihrer

Ansicht, nur als erster Schritt eines umfassenden Reformauftrages seitens der

Bundesregierung gewertet werden.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im März 2010 den Projektbericht „Einfacher zum

Studierenden-BAföG“ veröffentlicht. Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf den

zahlreichen Vorschlägen zur Vereinfachung des BAföG-Verfahrens. Bund und Länder

haben einige Vereinfachungsvorschläge mit der 23. Novellierung des BAföG noch 2010

umgesetzt. Hierzu gehören z.B. die pauschale Berechnung des Mietkostenzuschusses

oder der Verzicht auf einen Sprachnachweis beim Auslands-BAföG, da Sprachkenntnisse

in der Regel ohnehin bei der Hochschule im Ausland nachzuweisen sind. Der

Leistungsnachweis kann nunmehr auch mittels Bescheinigung der ECTS-Leistungspunkte

erfolgen. Mit der Neufassung aller 8 BAföG-Formblätter im Jahre 2011 wurden weitere

Vereinfachungsvorschläge umgesetzt, wie z.B. Erläuterung des Begriffs

„Bewilligungszeitraum“ oder ergänzende Abfrage zum Grad der Behinderung von Eltern

bzw. Geschwistern. Erlasse des Ressorts haben weitere Vereinfachungen mit sich

gebracht. So hat das BMBF im Jahre 2012 durch Einzelerlass die Vorbehalte nach BAföG

und nach Steuerrecht voneinander entkoppelt, d.h. wenn Steuerbescheide des

Finanzamtes unter Vorbehalt ergehen, bedeutet dies nun nicht mehr automatisch, dass

auch der BAföG-Bescheid unter Vorbehalt ergeht.

2
http://www.stura.uni-leipzig.de/stura/fachschaften/fakultaet-fuer-sozialwissenschaften-und-philosophie/philosophie-logik-

wissenschaftstheorie-und-ethik/startseite/news-einzelansicht/datum/2013/04/26/novellierung-der-bafoeg-

verwaltungsvorschrift-nur-ein-teilaspekt-einer-ueberfaelligen-bafoeg-ref/
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Die BAföGVwV bildet das ab, was aufgrund des BAföG zulässig ist. Um weitere

Verwaltungsvereinfachung voranzutreiben, müssten weitere Vorschriften des BAföG

geändert werden. Der NKR hat zahlreiche Gespräche mit den Beteiligten geführt. Dabei

hat sich herauskristallisiert, dass noch viel Raum für weitere Entbürokratisierung des

Gesetzes besteht. So z.B. würde die pauschale Anrechnung von Krankenkassenbeiträgen

im Fall einer privaten Krankenversicherung eine deutliche Zeitersparnis bedeuten, und

zwar auf Seiten der Studierenden, die keine Nachweise mehr erbringen müssten, als

auch auf Seiten der Verwaltung, die keine Prüfung mehr vornehmen müsste. Nach

eigener Aussage wird das Ressort die Problematik bei der nächsten BAföG-

Gesetzesänderung nochmals aufgreifen. Bei privaten Teilversicherungen soll demnach

künftig auf die verwaltungsaufwändige Prüfung, welche Leistungen die private

Krankenversicherung enthält, verzichtet werden und die nachgewiesenen privaten

Krankenversicherungsbeiträge maximal bis zur Höhe der gesetzlichen Beiträge (z. Zt.

nach den Vorschriften des SGB V 62,- €) pauschal anerkannt werden.

Der Nationale Normenkontrollrat begrüßt die Neufassung der BAföGVwV und erkennt die

bisherigen Bemühungen von Bund und Ländern hinsichtlich der Vereinfachung des

BAföG-Verfahrens an. Er sieht aber durchaus weiteren Handlungsbedarf. Das Ziel soll es

sein, eine angemessene Balance zu finden zwischen der Eigenleistung der Antragsteller

bei der Beantragung der Sozialleistung BAföG und der Absicht, die Beantragung und

auch die Bearbeitung so einfach und unbürokratisch wie möglich zu gestalten.

Der Nationale Normenkontrollrat fordert die Bundesregierung auf, zusammen mit den

Ländern alle notwendigen Maßnahmen auf der Grundlage des Projektberichts des

Nationalen Normenkontrollrates „Einfacher zum Studierenden-BAföG“3 bis Ende 2014

umzusetzen.

Dr. Ludewig Grieser

Vorsitzender Berichterstatterin

3
http://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/DE/Projekte/projekte.html;jsessionid=CC1318C40C414DA22B58088FE2

59656F.s2t2
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